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Vorwort

eine hohe anzahl von bedeutenden Brandschadensereignissen in gewerblichen und industriellen an-
lagen – allein in den letzten fünf Jahren mehr als 12 ereignisse in rheinland-Pfalz – führten in den ver-
gangenen Jahren zu einem erheblichen Verlust von sachwerten, zu existenzgefährdungen, großem 
menschlichen Leid und schwerwiegenden Umweltschäden. die Behebung der schäden belastet in ho-
hem Maße anlagenbetreiber, öffentliche hand sowie sachversicherer.

nachbetrachtungen und Untersuchungen zu schadensursachen, schadensverlauf und den getroffe-
nen Gefahrenabwehrmaßnahmen machen deutlich, dass viele schäden und teure nachsorgemaßnah-
men hätten durchaus vermieden werden können. dabei könnten Löschwasser-rückhaltemaßnahmen 
bei neubauten bereits mit geringen Mehrkosten realisiert werden. auch bei bestehenden anlagen 
kann Löschwasser sehr oft bereits mit einfachen Mitteln und Maßnahmen zurückgehalten werden.

es ist unsere gemeinsame aufgabe, aus den schadensfällen der Vergangenheit zu lernen und es künf-
tig besser zu machen entsprechend der alten Volksweisheit „aus schaden wird man klug“ und „der 
kluge Mann baut vor“.

die schwachstellenanalyse zeigt uns deutlich:

 ■ das Gefährdungspotenzial von anlagen wird vielfach unterschätzt. das szenario „Brand“ ist nicht 
oder nicht konsequent und umfassend betrachtet. 

 ■ die getroffenen Vorsorgemaßnahmen sind verbesserungswürdig. insbesondere bei anlagen, die 
zwar keine gefährlichen stoffe handhaben, aber große Brandlasten beinhalten, die bei einem Brand 
und den Löscharbeiten gravierende Umweltgefährdungen auslösen können, muss konsequente 
Vorsorge betrieben werden. 

 ■ im Zusammenspiel der akteure insbesondere bei der festlegung der Vor-sorgemaßnahmen und 
der abstimmung der Gefahrenabwehrmaßnahmen gibt es häufig optimierungspotenzial.

 ■ die Gefahrenabwehrmaßnahmen sind im hinblick auf die Umweltauswirkungen nicht immer effi-
zient. hier konkurrieren die schutzziele „wirksame Löschmaßnahmen“, „Umweltschutz“ und „Ge-
wässerschutz“. 

 ■ die erforderlichen nachsorgemaßnahmen setzen zu spät ein, so dass sich Umweltschäden ver-
meidbar ausdehnen können.
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Vorwort

die vorliegende Broschüre richtet sich daher an die Betreiber von gewerblichen und industriellen an-
lagen sowie generell an alle, die für Vorsorge, Gefahrenabwehr und nachsorge bei schadensfällen 
Verantwortung tragen. den für die anlagenzulassung verantwortlichen und beteiligten Behörden und 
dienststellen dient sie zur hilfestellung im Verfahren.

das Ziel der Broschüre ist es, große Brandschadensfälle möglichst zu vermeiden und das schaden-
sausmaß bei „dennoch schadensfällen“ so gering wie möglich zu halten. dazu soll die Broschüre:

 ■ Bewusstsein schaffen für die Gefahren und die Möglichkeiten sie zu beherrschen

 ■ die dafür erforderliche wissensbasis verbreitern 

 ■ die Beteiligten im erkennen von schwachstellen unterstützen

 ■ den Beteiligten helfen, die Verantwortlichkeiten und die damit verbundenen aufgaben und Mög-
lichkeiten der akteure besser zu verstehen, um durch gemeinsames, abgestimmtes Verhalten ein 
hohes schutzniveau sicherzustellen.

Ulrike Höfken

Ministerin für Umwelt, energie, ernährung und forsten  
des Landes rheinland-Pfalz



8 Leitfaden Brandschadensfälle Rheinland-Pfalz

der Leitfaden ist in seinen wichtigsten Kapiteln 
chronologisch aufgebaut. das Kapitel „Vorsor-
gende Maßnahmen“ beschreibt alle erforderli-
chen organisatorischen, technischen und admi-
nistrativen Maßnahmen zur schadensverhütung 
und -begrenzung. das Kapitel „Maßnahmen im 
schadensfall“ beschreibt die im dennoch-fall 
bei der Gefahrenabwehr und der schadensbe-
grenzung zu beachtenden aspekte. das Kapitel 

„nachsorge“ beschäftigt sich mit den notwendi-
gen Untersuchungen und Maßnahmen zur erfas-
sung und Beseitigung der schäden.

Jedes Kapitel beginnt mit einer Übersicht. sie 
enthält die wesentlichen fachlichen fragestel-
lungen, aufgaben und aspekte und zeigt auf, wer 
welche aufgaben hat. im anschluss an die Über-
sicht werden die fragestellungen im detail ab-
gearbeitet. diese form der darstellung soll dem 
Leser die Verantwortlichkeiten und Betroffenhei-
ten der einzelnen akteure übersichtlich vermit-
teln und eine schnelle antwort auf einzelne fra-
gestellungen erleichtern.

Übersichten über grundlegende und weiterfüh-
rende Literatur sowie ein abkürzungsverzeichnis 
runden den Leitfaden ab.

Zur Handhabung des Leitfadens

Abbildung: Großbrände und ihre möglichen Umweltfolgen
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Anwendungsbereich

dieser Leitfaden ist in erster Linie für Betriebe 
und anlagen konzipiert, bei denen im Brandfall 
erhebliche Umweltgefährdungen, insbesondere 
für Boden und wasser, zu besorgen sind und bei 
denen die in der folgenden tabelle 1 genannten 
Mengengrenzen überschritten werden. Unab-
hängig von den Mengengrenzen soll dieser Leit-
faden als erkenntnisquelle und hilfestellung für 
alle in Kapitel 1 genannte akteure dienen.

Besonderer fokus wird auf einrichtungen und 
Betriebe gelegt, bei denen hohe Brandlasten 
oder größere Mengen wassergefährdender stof-
fe vorhanden sind bzw. bei denen erst aufgrund 
notwendiger Löschmaßnahmen eine Umweltge-
fährdung auftreten kann.

erhebliche Umweltgefährdungen können insbe-
sondere bei größeren einrichtungen und Betrie-
ben folgender sparten bestehen:

Lager für Pflanzenschutzmittel und Handels-
dünger, Reifenlagerung, Altfahrzeugbehand-
lung, Schrottplätze, Kunststoffproduktion und 

-lagerung, Galvanikbetriebe, Möbelprodukti-
on und -lagerung, Lagerung belasteter Höl-
zer, Elektronikschrottlager, Recyclingbetriebe, 
Wertstoffhöfe, Müllbunker, Baumärkte und 
ähnliche Betriebe/Anlagen.

Gravierende Gefährdungen/Umweltschäden sind 
insbesondere innerhalb wasserwirtschaftlich 
sensibler standorte zu besorgen. 

Wasserwirtschaftlich sensible Standorte im 
sinne dieses Leitfadens sind standorte in wasser- 
und heilquellenschutzgebieten, in einzugsberei-
chen von Mineralwassergewinnungsanlagen, in 
Überschwemmungsgebieten sowie in Bereichen 
oberirdischer Gewässer im sinne des § 31 absatz 
1 Landeswassergesetz (LwG).

der Leitfaden berücksichtigt infolge dessen auch 
brennbare stoffe, Gemische und erzeugnisse 
ohne einstufung in eine wassergefährdungs-
klasse (wGK), da das bei der Brandbekämpfung 
dann anfallende Löschwasser Gewässerverun-
reinigungen verursachen kann (z. B. fischsterben 
oder Beeinträchtigung der trinkwassergewin-
nung). für Materialien, deren ökotoxikologisches 
Gefahrenpotenzial im Brandfall höher ist, wird 
eine um den faktor 10 strengere Mengengrenze 
festgelegt. für den fall einer gemischten Lage-
rung dient eine Mischungsregel (Umrechnung in 
äquivalentwerte). 

Bei Unterschreitung der in der tabelle 1 genann-
ten Mengengrenzen sind eine Gefahren- und ri-
sikoanalyse oder eine Löschwasserrückhaltung 
im regelfall nicht erforderlich. in begründeten 
einzelfällen (z. B. hoher Grundwasserstand) kön-
nen aus Besorgnisgründen abweichende anfor-
derungen gestellt werden.

stoffe und Gemische mit wGK sollten aus wirt-
schaftlichkeitsgründen grundsätzlich separat von 
anderen brennbaren stoffen, Gemischen und er-
zeugnissen gelagert werden. 
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Bezeichnung Mengengrenze je Brandabschnitt 
[Masse in t]

Außerhalb Innerhalb

wasserwirtschaftlich sensibler 
Standorte

Stoffe und Gemische mit WGK

WGK 1 100 10

WGK 2 10 1

WGK 3 1 0,1

Brennbare Stoffe, Gemische und Erzeugnisse ohne WGK

Aliphatische Kunststoffe (sortenrein), die nur aus C, H 
und O bestehen (PC, PE, PP u. a.) sowie PET

500 50

Sonstige Kunststoffe und Kunststoffabfälle (PVC, PA, PS, 
PUR, EPS, Nitril-Kautschuk, Gummi, Latex u. a.) sowie 
Reifen (ohne Felge)

50 5

Spanplatten/Möbel, Altholz (A I und A II) und 
Vergleichbares

500 50

Imprägniertes Bauholz und Altholz (A III, A IV und 
PCB-Altholz)

50 5

Textilien 500 50

UMRECHNUNG IN ÄqUIVALENTE:

Bei einer gemischten Lagerung innerhalb eines Brandabschnitts sind die Mengen wie 
folgt in Äquivalente umzurechnen und diese zu addieren:

Lagerung verschiedener Stoffe und Gemische mit WGK
100 t WGK 1 = 10 t WGK 2 = 1 t WGK 3

Lagerung verschiedener brennbarer Stoffe, Gemische und Erzeugnisse ohne WGK
10 t Material der Mengengrenze 500 t = 1 t Material der Mengengrenze 50 t

z. B. 10 t PE sind äquivalent zu 1 t Reifen

Lagerung verschiedener Stoffe, Gemische und Erzeugnisse mit und ohne WGK
Dies sollte möglichst vermieden werden. Sofern unvermeidbar: 
5 t Material der Mengengrenze 500 t = 1 t Stoffe der WGK 1 bzw. 
5 t Material der Mengengrenze 50 t  = 1 t Stoffe der WGK 2

z. B. 5 t Altholz A I sind äquivalent zu 1 t WGK 1

Tabelle 1: Anwendungsbereich
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1 das ProBLeM Und die aKteUre

Brandereignisse in gewerblichen und industriellen anlagen können auch bei hohen sicherheitsstan-
dards nie gänzlich ausgeschlossen werden. da die eintrittswahrscheinlichkeit gering ist, sind die Ge-
fahren nicht ausreichend im Bewusstsein der akteure verankert. eine grundlegende und wiederkeh-
rende Befassung mit dem ereignisfall findet nicht immer statt. in einzelnen fällen mangelt es an 
notwendigen Vorsorgemaßnahmen und -einrichtungen und/oder dem aufbau effizienter organisato-
rischer strukturen. schadensszenarien werden nicht immer durchgespielt bzw. konsequent eingeübt. 
abstimmungen zwischen den Beteiligten finden nicht immer ausreichend statt. im Brandfall sind die 
akteure zwangsläufig hohem stress ausgesetzt und können leicht an ihre Grenzen stoßen. schadens-
begrenzende Maßnahmen werden dann häufig nicht oder nicht zur rechten Zeit getroffen. eine unnö-
tige eskalation der schäden ist die folge.

1.1 Wer sind die Akteure und was muss sich bei ihnen grundlegend ändern?

der anlagenbetreiber hat daher planmäßig um-
fassende Vorsorge zur Vermeidung und Beherr-
schung von Bränden und deren folgen zu treffen 
und die notwendigen Gefahrenabwehrmaß-
nahmen vorzubereiten und mit der Kommune 
abzustimmen.

nur so kann der anlagenbetreiber seiner umfas-
senden Verantwortung

 ■ für den schutz der Mitarbeiter und der nach-
barschaft,

 ■ für den schutz der Umwelt,

 ■ in strafrechtlicher hinsicht,

 ■ in umwelthaftungsrechtlicher hinsicht sowie

 ■ im Verhältnis zu seinem Versicherer

gerecht werden.

Der Anlagenbetreiber

die betrieblichen fertigungs- und Produktions-
prozesse werden exakt durchgeplant, gesteuert 
und permanent überwacht. sie werden laufend 
den aktuellen Gegebenheiten angepasst und 
optimiert.

in ähnlich konsequenter weise müssen auch die 
sicherheitskonzepte zur Vermeidung und Beherr-
schung von Brandschadensfällen entwickelt und 
gelebt werden.

ein Brand ist keine höhere Gewalt! der Brand-
schadensfall muss als realistisches szenario und 
als außergewöhnlicher Betriebszustand in die 
sicherheitskonzepte einbezogen werden. Leider 
sind in dieser hinsicht häufig erhebliche defizite 
festzustellen.
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ein grundlegendes Problem in der Praxis ist nach 
wie vor die unzureichende rückhaltung von ver-
unreinigtem Löschwasser, so dass es immer wie-
der zu immensen Umweltschäden kommt. 

insbesondere Betriebe, die im allgemeinen kei-
ne wassergefährdenden stoffe handhaben, aber 
hohe Brandlasten beherbergen, welche im 
Brandfall dann zusammen mit den eingesetz-
ten Löschmitteln die Umwelt belasten, haben 
oft keine oder keine ausreichenden rückhalte-
einrichtungen. Vielfach wehren sich die betrof-
fenen Betriebe, weil ihrer ansicht nach verbind-
liche gesetzliche Grundlagen für die forderung 
nach Löschwasserrückhaltung fehlen würden. 
dabei wird verkannt, dass die aufwendungen 
für Löschwasserrückhaltungseinrichtungen 
im Verhältnis zu den damit verhütbaren schä-
den äußerst gering sind und entsprechende 

Vorsorgemaßnahmen sich zudem in vielen fällen 
günstig auf die Versicherungsprämien auswirken.

Die Kommune (Verbandsgemeinde/ver-
bandsfreie Gemeinde/kreisangehörige Stadt)

sie ist als ordnungsbehörde und als träger der 
abwasserbeseitigung, wasserversorgung, Ge-
wässerunterhaltung und der feuerwehr ein 
wichtiger akteur. die erfahrungen aus großen 
Brandschadensfällen lassen schwachpunkte in 
folgenden Bereichen erkennen:

eine rasche Bereitstellung von ausreichenden 
Löschwassermengen kann nicht immer gewähr-
leistet werden. Meist werden nur die gesetz-
lich vorgegebenen Mindestlöschwassermengen 
(Grundschutz) zur Verhinderung einer Brandaus-
breitung bereitgestellt. Bei Großbränden können 
jedoch größere wassermengen für eine effektive 
Brandbekämpfung notwendig werden.

Großbrand eines Zwischenlagers für autowracks



13 Leitfaden Brandschadensfälle Rheinland-Pfalz

die anlagenkenntnisse und Gefährdungsab-
schätzungen sowie die darauf aufbauenden 
alarm- und einsatzpläne sind nicht immer ak-
tuell. eine regelmäßige Überprüfung sowie ab-
stimmungen und gemeinsame Übungen sind 
anzustreben.

die auswirkungen auf die entwässerungssyste-
me sollten umfassend bedacht und die erforder-
lichen Maßnahmen zum schutz der abwasser-
anlagen und Gewässer systematisch vorbereitet 
werden. 

im rahmen der entwässerungssatzung wird 
meist nicht auf eine konsequente schad-
stoffrückhaltung auf dem Betriebsgelände hin-
gewirkt. erfolgt der rückhalt nicht vor ort, müs-
sen rückhaltemöglichkeiten gegebenenfalls im 
öffentlichen entwässerungsnetz vorgesehen 
werden.

für Gewerbe- und industriegebiete fehlt häufig 
eine Gesamtbetrachtung der rückhaltemöglich-
keiten. in vielen fällen könnte in diesen Gebieten 
mit dem einbau von abschieberungen im öffent-
lichen Kanalnetz zusätzlicher rückhalteraum ak-
tiviert und damit der schutz der abwasseranla-
gen und Gewässer wesentlich verbessert werden. 
Bei trennkanalisation besteht eine erhebliche 
Gefahr, dass abfließendes verunreinigtes Lösch-
wasser über öffentliche regenkanäle unmittelbar 
in die Gewässer gelangt. diesbezüglich sollten 
weitergehende Überlegungen angestellt werden. 

Feuerwehr

sie hat die aufgabe der Gefahrenabwehr. die 
rettung und der schutz der Menschen, die Ver-
hinderung der Brandausbreitung, das Löschen 
und der schutz wesentlicher materieller Güter 
stehen bei den Gefahrenabwehrmaßnahmen im 
fokus.

eine sachgerechte und effiziente Gefahrenab-
wehr setzt gründliche und aktuelle Kenntnisse 
der Betriebe, deren Gefahrenpotenziale und de-
ren infrastruktureller Basiseinrichtungen voraus, 
die sich in aktuellen einsatzplänen niederschla-
gen muss. diesbezüglich werden Verbesserungs-
maßnahmen angestrebt.

Gemeinsame abstimmungen und Übungen 
mit den anlagenbetreibern und den kommu-
nalen entwässerungsbetrieben tragen dazu bei, 
dass im einsatzfall die richtigen entscheidungen 
rasch und sicher getroffen werden können. auch 
diesbezüglich sind teilweise Verbesserungen 
erforderlich.

die Löscharbeiten beeinflussen in hohem Maße 
die schadstoffausbreitung in die Umwelt. durch 
einsatztaktisch optimales Vorgehen und die rich-
tige wahl der Löschmittel kann der anfall ver-
unreinigten Löschwassers erheblich reduziert 
werden. durch rechtzeitige schaffung bzw. ak-
tivierung ausreichender rückhaltevolumina in 
Zusammenarbeit mit dem anlagenbetreiber und 
der Kommune als träger der abwasserbeseiti-
gung kann einer ausbreitung der schadstoffe mit 
dem abfließenden Löschwasser wirksam verhin-
dert werden.

das wissen um die rückhaltemöglichkeiten und 
deren handhabung ist von zentraler Bedeutung, 
um Umweltgefährdungen soweit wie möglich 
auszuschließen. dem „wasser- und Löschmittel-
management“ kommt deshalb in der einsatzlei-
tung ein hoher stellenwert zu. daher ist bereits 
bei der einsatzplanung besonderes augenmerk 
auf die Löschwasserversorgung und ggf. auf eine 
erforderliche Löschwasserrückhaltung zu legen. 
im einsatzfall müssen der einsatzleitung alle we-
sentlichen informationen und Unterstützungen 
von Betreiberseite und Kommune zur Verfügung 
gestellt werden. Bei Bedarf sollte durch die ein-
satzleitung eine externe Beratung (für Boden- 
und Gewässerschutz) bei der zuständigen unte-
ren wasser- und Bodenschutzbehörde bzw. der 
struktur- und Genehmigungsdirektion (sGd) an-
gefordert werden.

darüber hinaus ist es wichtig, dass die aspekte 
des Umweltschutzes bei der aus- und fortbil-
dung von feuerwehrführungskräften, wie in den 
Kapiteln 2, 3 und 4: „Vorbeugende Maßnahmen“, 

„Maßnahmen im schadensfall“ und „ nachsorge-
maßnahmen“ erläutert, besondere Berücksichti-
gung finden.
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Kreisverwaltung/kreisfreie Stadt  
(UVB – Untere Verwaltungsbehörde)

sie ist ordnungsbehörde und umfassende 
Genehmigungsbehörde sowie untere Katas-
trophenschutzbehörde. Bei schadensereig-
nissen ab alarmstufe 4 liegt die einsatzlei-
tung auf der führungsebene der Unteren 
Katastrophenschutzbehörde. 

als untere Bauaufsichtsbehörde, untere wasser-, 
abfall und Bodenschutzbehörde sowie untere 
immissionsschutzbehörde ist sie für nahezu alle 
wesentlichen anlagenbezogenen und umwelt-
rechtlichen Genehmigungen und anordnungen 
zuständig. die Bauaufsichtsbehörde legt im Be-
nehmen mit der Brandschutzdienststelle in den 
Genehmigungsverfahren den erforderlichen Um-
fang des vorbeugenden Brandschutzes fest.

aufgrund der großen anzahl von anlagen und 
der teilweise hohen Komplexität einerseits und 
der knappen Personalausstattung der Behörden 
andererseits muss sich die Überwachung der an-
lagen auf das gesetzlich geforderte Mindestmaß 
beschränken. für viele anlagen gibt es zudem 
keine sachverständigen-Prüfpflichten, so dass 
Missstände und Versäumnisse den Behörden i. d. 
r. nicht bekannt werden. 

Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD)

im Zusammenhang mit Brandschadensfällen 
tritt sie in ihrer funktion als obere wasser- ab-
fall und Bodenschutzbehörde sowie als Ge-
werbeaufsichtsbehörde auf. ihr obliegen unter 
anderem alle wesentlichen wasserrechtlichen 
Zulassungen von Gewässerbenutzungen. die 
sGd unterstützt als fachtechnische instanz die 
UVB in allen umweltrechtlichen Genehmigungs-
verfahren und bei der anlagenüberwachung so-
wie bei der Gefahrenabwehr. 

wie bei der UVB besteht auch hier das Prob-
lem, dass der Überwachung der Betriebe und der 
Überprüfung der Zulassungsbescheide auf erfor-
derlichen anpassungsbedarf enge Grenzen ge-
setzt sind.

Großbrand eines reifenlagers
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2 VorBeUGende MassnahMen

Brände in industrie- und Gewerbegebieten sind plötzlich hereinbrechende gefährliche ereignisse. sie 
stellen die Beteiligten vor große herausforderungen und verlangen ihnen unter erheblichem Zeitdruck 
weitreichende entscheidungen ab, die das letztendliche schadensausmaß maßgeblich beeinflussen. 
schnelle, zweckmäßige und sichere entscheidungen setzen bei den Beteiligten umfassende Kenntnisse 
über eine Vielzahl von relevanten aspekten voraus, die ad hoc verfügbar sein müssen.

ein Brandereignis in einem Gewerbe- oder indus-
triegebiet muss daher als realistisches szenario 
angesehen und vorausschauend durchgespielt 
werden. schwachstellen müssen systematisch 
identifiziert und so weit wie möglich beseitigt 
werden. im unvermeidbaren schadensfall kann 
auf diese weise über die Gefahrenlage und die 
zu ergreifenden schutzmaßnahmen rasch Klar-
heit herbeigeführt werden. 

eine regelmäßige Beschäftigung und ausein-
andersetzung mit den Brandgefahren, den be-
triebsinternen und externen auswirkungen eines 
Brandes, der notwendigen Vermeidungs- und 
schutzmaßnahmen und die in einem unver-
meidbaren Brandschadensfall zu ergreifenden 

Gefahrenabwehrmaßnahmen sind unerläss-
lich und gehören zu einem ordnungsgemäßen 
und verantwortungsbewussten anlagenbetrieb. 
frühzeitige abstimmung und regelmäßiger aus-
tausch zwischen den Beteiligten schaffen die 
notwendige wissensbasis für eine erfolgreiche 
Bewältigung von schadensereignissen.

die vorbeugenden Maßnahmen sind der schlüs-
sel, um Brände zu vermeiden und die auswir-
kungen von dennoch-ereignissen wesentlich zu 
begrenzen. die checkliste (tabelle 2.1) gibt ei-
nen Überblick über die abzuarbeitenden frage-
stellungen und dem davon betroffenen Kreis der 
Beteiligten. daran anschließend werden die fra-
gestellungen und die aufgaben der Beteiligten 
näher erläutert.
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Nr. Vorbeugende Maßnahmen  

Beteiligte und deren Aufgaben 

Anlagen-
betreiber Feuerwehr 

Kommune (Ver-
bandsgemeinde/ 

verbandsfreie  
Gemeinde/ 

kreisangeh. Stadt 

Untere Verwaltungs-
behörde (UVB) 

(KV/Kreisfreie Stadt) 
SGD 

2.7 
Gibt es ein besonders sensibles 

Umfeld (z. B. Wohnbebauung, sen-
sible Betriebe, Wasser-

gewinnungsanlagen etc.)?

Systematische 
Bewertung Einsatzplan

Bauleitplanung, Abklä-
rung, ob ausreichend 

berücksichtigt 

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.8 
Welche gesetzlichen Regelungen 

sind bei der Rückhaltung von verun-
reinigtem Löschwasser zu beach-

ten?

Wasserrecht, Baurecht, Gefahrstoffrecht, Immissionsschutzrecht und 
Technisches Regelwerk (z. B. TRwS und TRGS)

2.9 Wie kann die Rückhaltung erfolgen? Löschwasser-
rückhaltekonzept Einsatzplan Abstimmung mit den 

Entwässerungsbetrieben 

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.10 
Wie wird ein ausreichender Schutz 
des Bodens und des Grundwassers 

sichergestellt?

Systematische 
Bewertung, 

Schwachstellen-
analyse

einsatztaktische 
Ausbildung

Sammeln von Informati-
onen

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.11 
Wie wird der Schutz der öffentlichen 
Abwasserbehandlungsanlagen si-

chergestellt?

Systematische 
Bewertung, 

Schwachstellen-
analyse

— 
Vorsorgekonzept, Vor-
gaben in der Entwässe-

rungs-genehmigung
— — 

2.12 Wie wird der Schutz der Oberflä-
chengewässer sichergestellt?

Systematische 
Bewertung, 

Schwachstellen-
analyse

einsatz-
taktische Aus-

bildung

Sammeln von Informati-
onen

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.13 
Ist die Entwässerung des Gewerbe- 
oder Industriegebiets konzeptionell 

in Ordnung? 
— —

Bauleitplanung, Entwäs-
serungspläne, Überprü-
fung durch die Entwäs-

serungsbetriebe

— fachtechnische 
Beratung

Nr. Vorbeugende Maßnahmen  

Beteiligte und deren Aufgaben 

Anlagen-
betreiber Feuerwehr 

Kommune (Ver-
bandsgemeinde/ 

verbandsfreie  
Gemeinde/ 

kreisangeh. Stadt 

Untere Verwaltungs-
behörde (UVB) 

(KV/Kreisfreie Stadt) 
SGD 

2.1 

Mit welchen Schadstofffreisetzun-
gen ist im Brandfall zu rechnen?

- Aus dem Stoffinventar der Anlage 
(Art, Menge, Eigenschaften, Lager-

ort, Lagerart)
- Durch die einzusetzenden Lösch-

mittel
- Aus Brandfolgeprodukten

Erstellung/ Aktu-
alisierung der 
Gefährdungs-

beurteilung

Erstellung/ 
Aktualisierung 
der Einsatz-
unterlagen

Sammeln von Informati-
onen Entwässerungs-

planung

Bewertung im Rah-
men der Bau- und 

Anlagengenehmigung,
Überprüfung der Ge-
nehmigung bei Ände-
rungen an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.2 Welche Löschmittel werden im 
Brandfall eingesetzt?

Systematische 
Bewertung Einsatzplan Sammeln von Informati-

onen

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage
—

2.3 Wie hoch ist der Löschwasserbe-
darf?

Systematische 
Bewertung Einsatzplan Sammeln von Informati-

onen

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.4 
Wie kann die eigentlich erforderliche

Löschwassermenge bereitgestellt 
werden?

Systematische 
Bewertung Einsatzplan

Abklärung mit dem 
Wasserversorgungs-

unternehmen

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.5 
Muss verunreinigtes Löschwasser 
zurückgehalten werden und wie 

hoch kann die Menge sein? 

Systematische 
Bewertung Einsatzplan Sammeln von Informati-

onen

Empfehlung: Prüfung 
bei Genehmigung und 

Änderungen an der 
Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.6 Wohin kann sich verunreinigtes 
Löschwasser ausbreiten?

Systematische 
Bewertung Einsatzplan Abklärung mit den Ent-

wässerungsbetrieben 

Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

Tabelle 2.1 Vorbeugende Maßnahmen – Beteiligte und deren Aufgaben
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Nr. Vorbeugende Maßnahmen  

Beteiligte und deren Aufgaben 

Anlagen-
betreiber Feuerwehr 

Kommune (Ver-
bandsgemeinde/ 

verbandsfreie  
Gemeinde/ 

kreisangeh. Stadt 

Untere Verwaltungs-
behörde (UVB) 

(KV/Kreisfreie Stadt) 
SGD 

2.14 
Besteht ein Anpassungsbedarf hin-
sichtlich der schadensverhütenden 

Einrichtungen?

Systematische 
Bewertung, 

Schwachstellen-
analyse

— —
Prüfung bei Genehmi-
gung und Änderungen 

an der Anlage

fachtechnische 
Beratung

2.15 
Ist die Wartung und Instandhaltung 
der schadensverhütenden Einrich-

tungen sichergestellt?

Wartungs- und
Instandhaltungs-

plan
— — Ggf. Überwachung Überwachung

2.16 Wer muss im Schadensfall welche 
Informationen bekommen?

Erstellung, Pfle-
ge des Alarmie-

rungsplans

Pflege des 
Einsatzplans

Abgleich des Melde-
plans

Abgleich des Melde-
plans —

2.17 
Welche Planungen für die Bewälti-
gung eines Schadensfalls sind zu 

erstellen?

Betriebsan-
weisung, Feuer-
wehrplan, Ab-
wasserplan, 
Gefahren-

abwehrplan

Einsatzplan, 
Nutzung des 

Abwasser-plans 
der VG/ des 
Betreibers

Konzeptionelle Überle-
gungen, Feuerwehr-

einsatzplan, Abwasser-
plan

Beteiligung im Bereich 
Katastrophenschutz —

2.18 Welche Szenarien sollten betriebs-
intern geübt werden?

Schulungen, 
Schadensfall-
übungsplan

Abstimmung — — —

2.19 
Welche Abstimmungen und ge-

meinsamen Übungen mit den Betei-
ligten sind zweckmäßig?

Abstimmung, 
Übungen

Abstimmung, 
Übungen Abstimmung, Übungen Beteiligung im Bereich 

Katastrophenschutz —

2.20 
Welche Überprüfungen durch be-
triebsexterne Stellen sollten erwo-

gen werden?
— — Mitwirkung

behördliche Überwa-
chung, Umweltinspek-

tionen

behördliche 
Überwachung, 

Umwelt-
inspektionen

2.1 Mit welchen Schadstofffreisetzungen ist im Brandfall zu rechnen?

diese frage richtet sich in erster Linie an den Betreiber der anlage (Betreiberverantwortung) und nach-
folgend auch an die feuerwehr. 

relevanten faktoren zu berücksichtigen und Ge-
fährdungen für Beschäftigte und andere Perso-
nen (z. B. feuerwehr) durch rauch, weitere (to-
xische) Brandfolgeprodukte, wärme sowie das 
Versagen von Bauteilen zu beurteilen. 

soweit ein erhöhtes Brandrisiko ermittelt wurde, 
sind über die Maßnahmen nach arbeitsstätten-
verordnung, Betriebssicherheitsverordnung und 
Bauordnungsrecht hinausgehende Brandschutz-
maßnahmen abzuleiten und zu dokumentieren. 

die informationen zum erhöhten bzw. hohen 
Brandrisiko können als wesentliche information 
für die einsatzplanung der feuerwehr dienen und 
sind daher der feuerwehr zugänglich zu machen.

der Betreiber hat den arbeitsschutzrechtlichen 
und den gefahrstoffrechtlichen Bestimmungen 
zufolge eine Gefährdungsbeurteilung seiner 
arbeitsmittel und Gefahrstoffe durchzuführen. 
nach Maßgabe der trGs 800 „Brandschutz-
maßnahmen“ ist für tätigkeiten mit brennbaren 
und oxidierenden Gefahrstoffen – und dazu zäh-
len unter anderem auch feststoffe, die erfah-
rungsgemäß brennbar sind (hierzu zählen auch 
Papier, holz, Polyethylen, Polystyrol) –im rah-
men der Gefährdungsbeurteilung auch eine Be-
urteilung der Brandgefährdung durchzuführen. 
in dieser systematischen Beurteilung von Ge-
fahren sind diesbezüglich alle für die entstehung, 
ausbreitung und auswirkung eines Brandes 
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Stoffinventar der Anlage

Grundlegend sind angaben zu art, Menge und 
eigenschaften der stoffe, Güter und abfälle, mit 
denen umgegangen wird. ob es sich dabei ledig-
lich um „Brandlasten“ (brennbare stoffe) handelt, 
oder ob die stoffe zusätzliche gefährdende ei-
genschaften aufweisen, wie beispielsweise giftig, 
ätzend, klebend, fettend, Glätte bildend, tiefkalt, 
unter druck stehend radioaktiv usw. – für eine 
genaue Gefährdungsbeurteilung sind alle infor-
mationen bedeutsam. hier können auch schon 
geringe Mengen eines gefährlichen stoffes für 
die einsatzplanung der feuerwehr relevant sein, 
wenn sie über gefährdende eigenschaften verfü-
gen. dabei sind ebenso angaben zu hilfsstoffen 
oder reinigungsmitteln wichtig, auch wenn diese 
mit der eigentlichen Produktion bzw. Lagerung 
nichts zu tun haben oder am ende des Produkti-
onsprozesses zurück gewonnen werden. 

neben der Menge eingesetzter stoffe sind auch 
deren Lagerart und Lagerort entscheidend. im 
Brandfall ist es wichtig zu wissen, ob und wie 
die genutzte fläche unterteilt ist. Beispielswei-
se können vorhandene stoffe und Güter zwar in 
geringer höhe (≤ 4m), aber auf einer größeren 
fläche verteilt lagern. würde die gleiche Menge 
dagegen auf einer wesentlich kleineren fläche 
in die höhe gestapelt, aufgetürmt oder in re-
gale verbracht, so tritt bei einem Brand in der 
regel eine rasante ausbreitung von unten nach 
oben ein und es folgt häufig ein einstürzen bzw. 
abrutschen.

eine Lagerung als halde in loser schüttung, mit 
dem Luftsauerstoff schon im Gemenge, ist un-
gleich problematischer, als eine aufbewahrung 
in Behältnissen oder dicht gepresst. erfolgt die 
Lagerung unter freiem himmel, unter einem 
schleppdach, in einer halle oder einem silo? ist 
der Untergrund befestigt und wohin wird die flä-
che entwässert? 

dies alles sind wichtige aspekte für die abschät-
zung der folgen eines schadensereignisses. 

Schadstofffreisetzung durch die einzusetzen-
den Löschmittel

auch durch die eingesetzten Löschmittel selbst 
können schadstoffe freigesetzt oder verbreitet 
werden und dadurch Gefährdungen der Umwelt 
(insbesondere Gewässer und Boden) entstehen. 
in erster Linie wären zu nennen:

 ■ Lösen oder auswaschen von schadstoffen 
aus der Brandstelle durch das Löschwasser

 ■ austragen von schadstoffen infolge einkapse-
lung bzw. Bindung der schadstoffe durch den 
Löschmittelzusatz

 ■ unzureichende biologische abbaubarkeit eini-
ger Konzentrate (abbauzeit, abbaugrad, sau-
erstoffzehrung)

 ■ gewollte Verringerung bzw. Brechung der 
oberflächenspannung durch im Löschmittel-
zusatz enthaltene Kohlenwasserstofftenside

 ■ schädigende eigenschaften eingesetzter flu-
ortenside, wie z. B. Persistenz, Bioakkumulier-
barkeit, toxizität (PBt) sowie deren Verbrei-
tung aufgrund unzureichender elimination in 
den Kläranlagen

 ■ hohe Zumischraten führen zu vergleichsweise 
hohem Gesamtchemikalieneinsatz

 ■ einsatz von eigenschaftsverbessernden Zu-
sätzen, stabilisatoren oder frostschutzmit-
teln in Löschmittelkonzentraten (z. B. nano-
Mizellen, Polymere, fungizide, Glykole)

die genannten risiken und Gefährdungen, die 
von Löschmitteln bzw. Löschmittelzusätzen aus-
gehen, steigen mit deren Konzentration. des-
halb ist es immens wichtig, dass insbesondere 
Löschmittelzusätze in ihrer konzentrierten form 
nicht nur sachgerecht verarbeitet (z. B. dosiert) 
und taktisch richtig eingesetzt werden (z. B. aus-
gebrachte Menge und abgabeart des Löschmit-
tels), sondern auch unbedingt entsprechend 
der herstellerangaben zu lagern, transportieren 
und entsorgen sind. die angaben dazu finden 
sich sowohl in den sicherheitsdatenblättern, als 
auch in den technischen Beschreibungen zu den 
Produkten.
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in jedem fall müssen auch bei den notwendigen 
Übungen diese Vorgaben Beachtung finden und 
die anerkannten regeln der technik, wie bei-
spielsweise das Merkblatt dwa-M 718 „Üben 
mit und erproben von feuerlöschmitteln (Pulver, 
schaum, flüssige Löschmittel und Löschwasser-
zusätze) (Mai 2013)“1, eingehalten werden.

Brandfolgeprodukte in der Luft/ 
auf dem Boden

Unter idealen abbrandbedingungen entstehen 
als Brandfolgeprodukte hauptsächlich wasser 
und Kohlendioxid. schadenfeuer verhalten sich 
allerdings nicht optimal; schlechter temperatur-
verlauf oder mangelnde sauerstoffzufuhr führen 
zu einer unvollkommenen Verbrennung. daraus 
ergibt sich eine unüberschaubare Zahl von stoff-
lich nur bedingt bekannten Umwandlungspro-
dukten. sie können giftig, ätzend, umwelt- oder 
wassergefährdend sein und in relevanten Men-
gen auftreten.

der Verbrennungsprozess bei einem schadenfeu-
er liefert demzufolge unterschiedlichste reakti-
onsprodukte aus der Verbrennung, Verschwelung 

(bei sauerstoffmangel), Zersetzung und Pyroly-
se. im wesentlichen werden die entstehenden 
stoffe in der heißen Phase eines schadenfeuers 
in form von Brandrauch ausgetragen; hierzu 
zählen Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, chlorwas-
serstoff, cyanwasserstoff. hauptverteilungsweg 
dieser stoffe ist zunächst der Luftpfad; die Ver-
brennungsprodukte können sowohl gasförmig, 
flüssig oder fest aus der Brandstelle ausgetragen 
werden. in der folge können gasförmige stoffe 
an kalten flächen kondensieren. Mit abnahme 
der thermik werden rußpartikel und asche ab-
regnen. Je größer der brandbedingte auftrieb ist, 
umso weiter kann – abhängig von den wetter-
bedingungen – die stofffracht in die Umgebung 
verteilt werden.

weitergehende informationen zur entstehung, 
zu möglichen folgen bzw. gesundheitlichen risi-
ken dieser Leitparameter sowie die definition der 
bei einem Brandereignis zu erwartenden Gefah-
renbereiche finden sich detailliert in der richtli-
nie Vds 2357 „richtlinien zur Brandschadensa-
nierung“ des Gesamtverbandes der deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GdV)23, 32.

2.2 Welche Löschmittel werden im Brandfall eingesetzt? 

die wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche schadensminimierung im Brandfall ist die fach-, 
und sachgerechte anwendung der vorhandenen Löschmittel. das beginnt beim Löschen mit dem ent-
zug von Brandgut durch entfernen und endet beim einfachen abdecken mit erde oder sand. dazwi-
schen liegt die ganze Bandbreite der zur Verfügung stehenden Löschmittel. Bei Großbränden reduziert 
sich dies in der hauptsache auf eine Verbesserung der eigenschaften des eingesetzten Löschwassers, 
mit dem Ziel, so schnell als möglich die Brandfläche und somit die Brandintensität zu verkleinern.

die meisten Brände lassen sich nicht allein mit 
wasser umweltgerecht ablöschen (stichworte: 
einsatzaufwand/-dauer, effektivität, schadstoff-
ausstoß, schadensausmaß…). deshalb wur-
de bereits vor über 100 Jahren begonnen, die 
Löschwirkung des wassers durch Löschmittel-
zusätze zu verbessern bzw. eine Löschwirkung 
überhaupt erst zu ermöglichen. die Umweltbe-
lastung durch komplexe schadenfeuer (Brand-
rauch, trinkwassergebrauch, verunreinigtes 

Das Löschmittel Wasser –  
eine kurze Bilanzbetrachtung

wasser läuft in den meisten einsatzfällen zum 
überwiegenden teil vom Brandgut ab, ohne sei-
ne wichtigste eigenschaft, die kühlende wirkung, 
zu entfalten. Grund hierfür ist die wasserab-
weisende eigenschaft der vom Brand betroffe-
nen oberflächen bei Bränden der Brandklasse 
a (Brände fester, glutbildender stoffe). diese ei-
genschaft liegt im hohen Kunststoffanteil des 
Brandgutes sowie dem sich bildenden und nie-
derschlagenden ruß begründet.
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Löschwasser, wasser- und Bodenaufbereitung, 
immissionen) ist im regelfall deutlich höher, als 
durch einen einsatz von Löschmittelzusätzen. 
dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Großbrän-
den eine wasserlieferleistung benötigt wird, die 
über den bereit gestellten Grundschutz hinaus-
geht oder/und in der unmittelbaren Umgebung 
des objektes nicht zur Verfügung steht. die ent-
nahme großer wassermengen aus dem trink-
wassernetz kann aus sicht des trinkwasserschut-
zes problematisch sein.

Ziel muss es daher sein, die Löschwirkung des 
wassers zu verbessern und seinen Verbrauch bei 
größeren Bränden insgesamt zu reduzieren. da-
durch wird der anfall an verunreinigtem Lösch-
wasser wesentlich reduziert. eine verbesserte 
Löschwirkung unterbindet auch eine weitere 
schadstofffreisetzung in die Luft. ein tiefes ein-
dringen des Löschmittels und/oder eine abde-
cken des Brandgutes tragen dabei wesentlich zur 
Verhinderung einer weiteren Luftverschmutzung 
bei. Bei gleichzeitig verringerten ablaufverlusten, 
sorgt dies für eine effizientere, vor allem auch 
schnellere Brandbekämpfung und reduziert da-
durch wiederum einsatzzeit und ressourcenein-
satz (z. B. anzahl, Laufzeit von Motoren…).

ein starkes argument für den einsatz von Lösch-
mittelzusätzen ist auch die Kostenbilanz. durch 
die bei richtiger einsatztaktik (ausbildung!) dras-
tisch reduzierte einsatzzeit und ressourcenbin-
dung, verbunden mit den geringer ausfallenden 
nachsorgekosten verbessert die Bilanz erheblich.

Einsatz moderner „Klasse-A“-Schaummittel

den rheinland-pfälzischen feuerwehren wird 
bereits seit 2006 ein einsatz der schwermetall-
freien, biologisch leicht abbaubaren, preiswer-
ten Klasse-a-schaummittel (class-a foam) „bei 
jedem Brand“ empfohlen – zur Verbesserung 
der Umweltbilanz gegenüber dem einsatz von 
wasser.

werden Konzentrate eingesetzt, die gleichzei-
tig auch für die Brandklasse B (brennbare flüs-
sige bzw. flüssig werdende stoffe) geeignet sind, 
können somit bis zu 95% der Brände im Bereich 
kommunaler feuerwehren sehr effektiv und vor 
allem umweltgerechter bekämpft werden.

die äußerst geringen Zumischraten (0,1 – 0,4% 
zur netzwassererzeugung; 0,5 – 1% zur schau-
merzeugung) reduzieren die Löschmittel-
kosten, den logistischen aufwand und den 

Schaumberg auf einem Löschwasserteich
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Gesamteinsatz an ausgebrachten chemikalien. 
die Löschwirkung des wassers steigt erheb-
lich, ob es nun verschäumt (erhöhung der Ver-
weildauer auf dem Brandgut) oder in form von 
netzwasser (verbessertes eindringen in Brandgut 
der Brandklasse a) ausgebracht wird. Bei rich-
tigem Vorgehen kommt es zu einer drastischen 
reduzierung des Löschwasserverbrauchs und 
somit der Menge an zurückzuhaltendem verun-
reinigten Löschwasser – wie auch der emissionen 

– von bis zu 50% gegenüber dem einsatz von 
wasser.

Sind fluorhaltige Schaumittel immer noch 
notwendig?

ein Beispiel für eine stoffgruppe mit besonde-
ren technisch vorteilhaften eigenschaften spezi-
ell bei der Verwendung in feuerlöschschäumen 
sind die Perfluoroctansulfonate (Pfos), deren 
Gefährdungspotenzial für die Umwelt erst rela-
tiv spät erkannt wurde. Pfos sind umweltpersis-
tent, bioakkumulierbar und für säugetiere giftig. 
inzwischen sind das inverkehrbringen und die 
Verwendung von Pfos eU-weit untersagt. rest-
bestände sind als gefährlicher abfall schadlos zu 
beseitigen. (Verordnung (eG) nr. 850/2004 des 
europäischen Parlaments und des rates über 
persistente organische schadstoffe (PoP)).

da es bislang nicht gelungen ist, die substanzen 
durch weniger umweltrelevante stoffe zu substi-
tuieren, sind Pfc-haltige afff-schäume für be-
stimmte einsatzbereiche weiter zugelassen. sie 
werden in einigen fällen aufgrund ihrer hervorra-
genden Löschwirkung noch immer benötigt. eine 
nutzung darf nur unter Beachtung des ratge-
bers „fluorhaltige schaumlöschmittel – Umwelt-
schonend einsetzen“2 (stand Mai 2010) erfolgen! 
für den einsatz ist immer die modernste form 
dieser Konzentrate einzusetzen – niedrigviskos, 
hochkonzentriert und mit reduziertem Gesamt-
fluoranteil. ihre anwendung rechtfertigt sich nur 
bei Bränden

 ■ größerer Mengen unbekannter oder schaum-
zerstörender3 brennbarer flüssigkeiten4 
(Brandklasse B; z. B. transportunfälle…),

 ■ größerer Mengen flüssig werdender Kunst-
stoffe4 (ebenfalls Brandklasse B),

 ■ von Müll oder in der wertstoffgewinnung4,

 ■ in der Mineralölindustrie bzw. der chemi-
schen industrie5 oder

 ■ wenn ein schlagartiger Löscherfolg erzwun-
gen werden muss (flugzeugbrände, Brände in 
tunnelanlagen…).

ebenfalls bereits seit 2006 wird den rheinland-
pfälzischen feuerwehren empfohlen, alkoholbe-
ständige, hochkonzentrierte (Zumischrate ≤1%), 
niedrigviskose a3f, in form einer übergemeind-
lichen, zentralen reserve (z. B. auf Landkreisebe-
ne) vorzuhalten. diese reserve ist territorial so 
zu verteilen, dass ein ausreichender anteil schon 
innerhalb von 25 Minuten (stufe 3 nach fwVo) 
am einsatzort zur Verfügung steht. durch die-
se Bündelung wird einerseits ein schlagartiger 
Löscherfolg in den genannten einsatzfällen er-
möglicht. andererseits werden die teilweise 
flächendeckend vorgehaltenen Kleinmengen 
abgeschafft. so wird die Gesamtmenge an a3f-
schaummitteln reduziert und ein versehentlicher 
einsatz verhindert.

„Alternativ“-Schaummittel

der einsatz fluorfreier alkoholbeständiger 
„alternativ“-schaummittel sollte nur nach einer 
entsprechenden Umweltbilanzierung (z. B. be-
herrschbare Brandgröße) und bei bekanntem 
Brandgut erfolgen. die momentan erhältlichen, 
niedrig konzentrierten (Zumischrate ≥ 3%) und 
hochviskosen Mittel können die Gesamtumwelt-
bilanz eher verschlechtern, da im kommunalen 
Bereich nicht immer die passende Zumischtech-
nik und schaumabgabearmaturen mit großer 
wurfweite vorhanden sind. 

ANMERKUNG
Gummi (z. B. Reifen) ist ein klassischer 
Vertreter der Brandklasse A – ohne 
Rechtfertigung für den Einsatz eines 
Fluorschaummittels im Brandfall.
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die nutzung dieser schaummittel stellt au-
ßerdem eine logistische herausforderung dar. 
aufgrund der hohen Zumischraten und der ge-
ringeren Löschleistung muss ein Vielfaches an 
Konzentrat vorgehalten und entsprechend grö-
ßere Mengen schaum hergestellt und ausge-
bracht werden. dies bedingt wiederum eine 
stark zu erweiternde rückhaltekapazität für ver-
unreinigtes Löschwasser. der zugehörige techni-
sche aufwand (Zumischtechnik, Motorenlaufzeit, 
anzahl der Pumpen…) und die vergleichsweise 
erhebliche Verlängerung der Gesamteinsatzdau-
er verschlechtern die Bilanz weiter. 

Zu klären ist auch das ausnutzen des beträcht-
lichen anteils von Zusätzen (z. B. Polymere) in 
den verschiedenen Konzentraten, die nur bei 
wenigen einsatzfällen (polare flüssigkeiten) 
tatsächlich notwendig sind. der mit den erfor-
derlichen hohen einsatzmengen verbundene 
Gesamtchemikalieneinsatz beeinträchtigt die 
Umweltbilanz zusätzlich.

Andere Löschmittel

Bei Großbränden scheiden die meisten sonst 
bekannten Löschmittel aus. Gründe dafür sind, 
neben Verfügbarkeit und art der Löschwirkung, 
auch die Kosten und der aufwand bei der Verar-
beitung bzw. dem ausbringen des Löschmittels 
im einsatz.

 ■ Löschpulver sind grundsätzlich für eine 
Großanwendung auf der Brandklasse B – in 
Kombination mit Löschschaum – genauso 
denkbar (z. B. druck- und fließbrände), wie 
in Kombination mit wasser oder netzwasser 
auf der Brandklasse a. aufgrund des hohen 
Unterhaltungsaufwandes mit entsprechen-
den folgekosten und der im Gegenzug ver-
gleichsweise geringen einsatzfrequenz, gibt es 
bei den kommunalen feuerwehren nur noch 
im einzelfall leistungsfähige fahrzeug-Pulver-
löschanlagen.

 ■ Löschgase finden nur in Kleinlöschgeräten 
oder in stationären Löschanlagen ihre an-
wendung. im freien oder bei großen raumvo-
lumen scheiden sie ohnehin aus.

 ■ Löschgele – beispielsweise auf natrium-
acrylatbasis („superabsorber“) – binden 
wasser in form von Gel. durch ihre hohe 
Kühlwirkung, die haftfähigkeit, die Umwelt-
verträglichkeit und den minimalen schad-
wasseranteil könnte es zum schutz der 
Brandumgebung, bei einsätzen auf gepress-
tem Lagergut, auf flüssig werdenden Kunst-
stoffen oder in anlagen der abfallwirtschaft 
zum einsatz kommen.

Bei Großbränden sind Gele noch immer kei-
ne akzeptable ergänzung oder alternative zum 
Löschmittel schaum. die Gründe liegen in den 
fehlenden technischen Voraussetzungen bei Ver-
arbeitung bzw. ausbringung, in der vergleichs-
weise geringen haltbarkeit der Gelbildner und 
der aufwändigen reinigung der eingesetzten 
technik nach dem einsatz.

Abdecken von Brandgut

Kann im einsatzfall auf entsprechende technik 
(radlader, raupe, Bagger o. dgl.) zurückgegriffen 
werden, so ist das abdecken von Brandgut – bei-
spielsweise mit sand, erde, Kies, Gesteinsmehl 
usw. – noch immer eine einfache Möglichkeit zur 
wirksamen Verkleinerung der Brandfläche auf 
Bränden der Klasse a. Beachtet werden muss 
dabei jedoch der schutz des eingesetzten Perso-
nals (atemschutz und ggf. Kühlung eingesetzter 
fahrzeuge…).

weiterhin ist das abdecken mit Zement eine op-
tion, die in Verbindung mit dem ausblasen von 
silozügen auch relativ gut nutzbar ist, nicht nur 
auf der Brandklasse d (Metallbrände).

Schutz der Nachbarschaft

neben der wärmemitführung (Konvektion), dem 
flugfeuer und dem funkenflug liegt die hauptge-
fahr einer Brandausbreitung bei großen Bränden 
in der erheblichen wärmefreisetzung. Bei auf-
treffen der wärmestrahlung auf eine oberfläche 
führt dies je nach stärke der strahlung (abhän-
gig von Brandfläche, Brandgut und abstand zum 
Brand) und Brennbarkeit der beaufschlagten 
stoffe zu einem entzünden und somit zu einer 
Brandausbreitung.
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riegelstellungen zwischen brennendem objekt 
und nachbarschaft, die aus wasserschleiern be-
stehen, verhindern dies nicht. wie das sichtbare 
Licht passiert auch die infrarote strahlung bei-
spielsweise die wasserwand eines hydroschildes 
zu deutlich mehr als 80%.

da undurchsichtige wassernebel mit den Mitteln 
der feuerwehr nicht ohne weiteres6 zu realisie-
ren sind, bleibt in der regel nur das direkte Küh-
len betroffener oberflächen. Vorrang hat dabei 
eine gleichmäßige Verteilung der Kühlleistung 
über die gesamte fläche mit passenden armatu-
ren (wurfweite).

das kühlende einschäumen oder auch eingelen 
von fassaden ist mit den derzeitig verfügbaren 
Mitteln der feuerwehr nicht zu leisten. daher 
läuft eine wirksame und auch wirtschaftliche 
Kühlung dieser flächen im regelfall auf ein Be-
sprühen mit wasser hinaus, bis dieses verdamp-
fungsfrei abläuft. hierbei dürfen die Verteilung 
der Kühlleistung und die erforderliche Löschwas-
sermenge keinesfalls unterschätzt werden.

Bestehende Unsicherheiten – wie umweltge-
recht sind Zusätze zum Löschmittel Wasser?

auch wenn nur mit wasser gelöscht wird, ist ab-
fließendes Löschwasser grundsätzlich umweltge-
fährdend und daher zurückzuhalten. 

Löschmittelzusätze, die die oberflächenspan-
nung des wassers brechen (netzmittel), gelten 
als „fischgiftig“ (ersticken der fische). dies gilt 
für alle synthetischen netz- und schaummittel. 
fluorhaltige Produkte befinden sich aufgrund der 
fehlenden abbaubarkeit und des Verdachts wei-
tergehender schädigender wirkungen auf den 
menschlichen organismus stark in der Kritik – 
seit 2011 ist beispielsweise der einsatz von Pfos 
in Löschmitteln europaweit verboten, insbeson-
dere wegen ihrer fortpflanzungsgefährdenden 
sowie das wachstum von tumoren fördernden 
eigenschaften. der weitere einsatz dieser Mit-
tel kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen.

Von allen eingesetzten „sonderlöschmitteln“ 
und Zusätzen muss deshalb der träger der feu-
erwehr die aktuellen sicherheitsdatenblätter 
kennen, vorhalten und dem abwasserbeseiti-
gungspflichtigen (Betreiber der kommunalen 
abwasseranlagen) vorlegen. darin finden sich 
unter anderem der Verdünnungsgrad zum ein-
leiten (schutz des Belebtschlammes) und die 
abfallschlüsselnummer. der abwasserbeseiti-
gungspflichtige ist außerdem bei jedem ausbrin-
gen von schaum oder anderen Löschmittelzu-
sätzen zu informieren. egal wie umweltgerecht 
ein eingesetztes schaummittel ist, der erzeugte 
schaum kann z. B. die Messsysteme der abwas-
seranlagen empfindlich stören.

Jedoch steht bei korrekter anwendung und rück-
haltung des Löschwassers außer frage, dass bei 
einem Großbrand der überwiegende teil dieser 

„sonderlöschmittel“ die Gesamtumweltbilanz ge-
genüber einem herkömmlichen wassereinsatz 
deutlich verbessert. 

nach wegfall der unabhängigen amtlichen Prüf-
stellen und aus den erfahrungen der letzten 
Jahre heraus, sollten insbesondere Produktneu-
heiten auf dem Löschmittelmarkt sehr genau 
betrachtet werden. „fluortensidfreie“ schaum-
mittel beispielsweise, die jedoch keineswegs frei 
von fluorverbindungen sind, oder die „alkohol-
beständige“ Variante eines fluorfreien Konzent-
rates, die dann doch wieder fluorverbindungen 
zum erreichen einer akzeptablen Löschwirkung 
enthält und teure „wundermittel“ mit völlig un-
zureichender Löschleistung tragen sehr zur Ver-
unsicherung der anwender bei. dass es Lösch-
mittelkonzentrate gibt, die bei wasserentzug 
selbst brennbar sind, sei hier nur der Vollstän-
digkeit halber erwähnt. auch das wort „Bio“ im 
Produktnamen hat keinerlei aussagekraft. für 
ein schaummittel wird dadurch eine Umwelt-
verträglichkeit suggeriert, die beispielsweise für 
die fauna der oberflächengewässer – wie be-
reits erwähnt – einfach nicht besteht. sobald ein 
Löschmittel gefährliche eigenschaften hat, ist 
gemäß chemikalienrecht seitens des herstel-
lers ein umfangreiches sicherheitsdatenblatt zu 
erstellen und in der Lieferkette weiterzugeben. 
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Vereinzelt verweisen jedoch hersteller in ihren 
datenblättern bei bestimmten inhaltsstoffen auf 

„Betriebsgeheimnis“. solche hinweise können in 
einer Gefährdungsbeurteilung oder risikobewer-
tung nicht bewertet werden und tragen daher 
zur Verunsicherung auf seiten der anwender bei. 
hier sollte im rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten darauf hingewirkt werden, dass die her-
steller klare inhaltsangaben machen, sofern sie 
nicht ihre rezepturen beim Umweltbundesamt 
hinterlegt haben. 

weggefallen ist in diesem Zusammenhang auch 
die rechtliche Vorgabe zur automatischen Über-
prüfung/Beurteilung der toxikologischen und 
ökotoxikologischen eigenschaften von Löschmit-
teln am hygieneinstitut des ruhrgebietes in Gel-
senkirchen7. Bei den angebotenen Löschmitteln 
gibt es große Unterschiede in der toxizität und 
der biologischen abbaubarkeit.

Zusammengenommen bleibt dem anwender in 
der frage der Umweltverträglichkeit und Leis-
tungsfähigkeit von Löschmitteln nichts anderes 
übrig, als sich vom hersteller diesbezügliche ei-
genschaften, welche nicht im sicherheitsdaten-
blatt angegeben sind, notfalls schriftlich zusi-
chern zu lassen. neben den auswirkungen auf 
den menschlichen Körper sind dies vor allem:

 ■ auswirkungen von flüssigen oder gelösten 
Löschmitteln auf den biologisch arbeitenden 
teil von abwasserreinigungsanlagen,

 ■ die ökotoxikologische wirkungsweise von 
Löschmitteln in der Umwelt bei nicht ver-
meidbarem eintritt in Boden, Grund- und 
oberflächenwässer sowie

 ■ die wirkungsweise ihrer thermischen Zerset-
zungsprodukte.

dem anwender obliegt es außerdem, eige-
ne Kleinlöschversuche zur Qualitätssicherung 
durchzuführen. erst durch solche Versuche kann 
die Löschleistung der einzelnen Löschmittel in 

„einsatznahen“ szenarien überprüft werden, da 
sich eine mindere Löschleistung letztlich wieder-
um negativ auf die Umweltbilanz auswirkt. Jeder 
aufgabenträger sollte zusätzlich vor dem Kauf 
eines Löschmittels – mit Blick auf dessen Ver-
brauch (empfohlene dosierung im einsatz) und 
ggf. unter einbeziehung der ermittelten Lösch-
leistung – eine einfache Kosten-nutzen-rech-
nung durchführen. 

BEISPIEL  
FÜR DEN KOSTENMÄSSIGEN VERGLEICH VON SCHAUMMITTELN UNTEREINANDER
Annahme: Gleiche oder bessere Löschleistung und Umweltverträglichkeit laut Hersteller 

sowie gleiche Abnahmemenge
Gegeben: Produkt A mit Zumischrate 3% und Preis 4 €/kg  

Produkt B mit Zumischrate 1% und 7 €/kg
Ergebnis: Der Verbrauch von Produkt A ist dreimal so hoch wie von Produkt B, 

entsprechend einem vergleichenden Kilopreis von 12 € zu 7 € 

Bei der Gesamt-Kosten-Nutzen-Bilanz dürfen erhebliche (Sanierungs-) Folgekosten bei 
weniger umweltverträglichen Mitteln nicht vernachlässigt werden.



26 Leitfaden Brandschadensfälle Rheinland-Pfalz

Beachtet man die genannten hinweise und emp-
fehlungen, so spricht aus ökonomischer und 
ökologischer sicht grundsätzlich nichts gegen 
einen einsatz von sonderlöschmitteln. die ent-
scheidung des einsatzleiters, welches Löschmit-
tel er einsetzt, wird unter Beachtung der im Ka-
pitel 3.6 bis 3.8 beschriebenen technischen und 
taktischen rahmenbedingungen sowie unter 
Berücksichtigung der jeweiligen schadens- und 
Gefahrenlage zu treffen sein. hier sind die Vor- 
und nachteile der jeweils in frage kommenden 
Löschmethoden und Löschmittel abzuwägen.

Aus- und Fortbildung der Feuerwehr zur An-
wendung von Löschmitteln

Überaus bedeutend für den sachgerechten ein-
satz der Löschmittel ist die aus- und fortbildung 
der einsatzkräfte, insbesondere zur taktisch rich-
tigen anwendung. hinzu kommt das notwen-
dige wissen über den vorschriftsmäßigen Um-
gang mit den sonderlöschmitteln/Zusätzen bei 
den feuerwehren und eine genaue erfassung 
und Kennzeichnung der vorhandenen Bestände. 
für das notwendige praktische Üben mit Lösch-
schaum stehen preiswerte Übungsschaummit-
tel zur Verfügung, die weniger chemikalien (z. B. 
kaum oder keine stabilisatoren, kein frostschutz) 
enthalten. dadurch erfordern sie nur eine äu-
ßerst geringe bzw. gar keine Verdünnung vor 
dem einleiten in die Kläranlage. außerdem wird 
ein schneller Zerfall des schaums begünstigt.

die bisherigen erfahrungen machen 
deutlich, dass bei der Gefahrenabwehr 
durch die feuerwehren in Bezug auf die 
Löschwasserversorgung/-rückhaltung noch in 
manchen fällen ausbildungsbedarf besteht.

sobald ein abschnitt „wasserversorgung“ gebil-
det wird oder mit Besetzung der funktionen im 
führungsdienst der fachdienste und Gemein-
den (spätestens ab alarmstufe 3; gemäß füh-
rungsdienstrichtlinie rheinland-Pfalz, abschnitt 
iV.), muss geklärt werden, wo schnellst mög-
lichst eine tatsächlich ausreichende Menge an 
Löschwasser herkommt, welche Löschmittelzu-
sätze eingesetzt werden müssen und was mit 
dem abfließenden verunreinigten Löschwasser 
geschieht!

es ist von besonderer Bedeutung, dass die vorge-
nannten aspekte in der aus- und fortbildung der 
feuerwehr vermittelt werden. 

so kann im rahmen der vorhandenen funktio-
nen innerhalb der feuerwehr auf aktuelles und 
örtliches expertenwissen zurückgegriffen wer-
den um beispielsweise frühzeitig einsatzpläne 
anzupassen und hierbei die örtlichen Gegeben-
heiten der wasserversorgung und der Löschwas-
serrückhaltung sowie die Belange des Umwelt-
schutzes zu berücksichtigen. 

damit im schadensfall kurzfristig insbesondere 
die erforderlichen Gefahrenabwehrmaßnahmen 
getroffen werden können, ist es für die struktur- 
und Genehmigungsdirektionen dringend not-
wendig, dass ein Verantwortlicher der feuerwehr 
dokumentiert, welche art von Löschmitteln mit 
welchen umweltrelevanten inhaltsstoffen im 
rahmen eines Brandschadensereignisses einge-
setzt wurden. 

darüber hinaus stehen der feuerwehr die fach-
leute der wasserwirtschaft und des weiteren 
Umweltschutzes – zum Beispiel im rahmen des 
erreichbarkeitsdienstes – als externe fachberater 
zur Verfügung.



27 Leitfaden Brandschadensfälle Rheinland-Pfalz

2.3 Wie hoch ist der Löschwasserbedarf?

eine rechtliche Voraussetzung dafür, dass anlagen/Gebäude errichtet werden dürfen, ist u. a. eine aus-
reichende Löschwasserversorgung, um wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. aus den unterschied-
lichsten Gründen klafft jedoch häufig eine deutliche diskrepanz zwischen den bereitgestellten und 
tatsächlich benötigten Löschwassermengen. insbesondere bei Großbränden wird im regelfall, trotz 
der Zugabe von sonderlöschmitteln, häufig deutlich mehr Löschwasser benötigt, als vor ort bereitge-
stellt wird.

Löschwasserentnahme aus einem Schwimmbad

die Löschwasserversorgung wird in der anfangs-
phase eines Großeinsatzes noch immer über-
wiegend aus dem trinkwassernetz sichergestellt. 
die Bereitstellung von Löschwasser durch die öf-
fentliche trinkwasserversorgung ist im dVGw-
arbeitsblatt w 405 beschrieben8. das arbeits-
blatt unterscheidet beim Löschwasserbedarf 
zwischen Grundschutz und objektschutz. der 
Grundschutz9 deckt den Löschwasserbedarf für 
Gebiete ohne erhöhtes sach- oder Personenrisi-
ko ab. Zur ermittlung dieses Bedarfes für bebau-
te flächen werden im arbeitsblatt Mindestwerte 
empfohlen. 

der Löschwasserbedarf bestimmt sich zunächst 
nach dem dVGw-arbeitsblatt w 405 als allge-
mein anerkannte regel der technik. dabei wird 
nach Grundschutz und (erhöhtem) objektschutz 
unterschieden. es handelt sich dabei zwar nicht 
um gesetzliche Vorgaben, aber die genannten 
richtwerte haben sich auf Grund jahrzehnte-
langer erfahrungen für den regelfall gefestigt. 
obwohl der träger der wasserversorgung in vie-
len fällen auch der träger der feuerwehr ist, so 
ist trotzdem eine enge Zusammenarbeit und 
abstimmung der unterschiedlichen fachberei-
che innerhalb der Verwaltung erforderlich. das 
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Gleiche gilt für die abstimmung zwischen dem 
träger der wasserversorgung und dem träger 
der feuerwehr, wenn diese aufgaben nicht in ei-
ner Verwaltung liegen bzw. die entscheidungen 
darüber nicht von einem kommunalen Gremium 
getroffen werden. 

für einen großen teil der Brandfälle reichen die 
regelwerte des w 405 aus. es sind allerdings 
szenarien realistisch, die einen deutlich höheren 
Löschwasserbedarf erforderlich machen. dieser 
Mehrbedarf ergibt sich insbesondere dann, wenn 
der Brand bereits vor dem eintreffen oder wäh-
rend der entwicklungszeit der feuerwehr zum 
Vollbrand übergeht und dadurch der schutz der 
nachbarschaft („riegelstellung“; „Kühlung“) eine 
große rolle spielt. die zusätzliche Löschwasser-
menge – deren Vorhaltung nach den baurechtli-
chen Bestimmungen sowie nach dVGw-arbeits-
blatt w405 nicht gefordert werden kann – ist 
durch den abwehrenden Brandschutz im ereig-
nisfall aus größerer entfernung (ggf. über lange 
wegstrecken) und möglichst über eine unabhän-
gige wasserversorgung heran zu führen.

für objekte bzw. Unternehmen, deren Gefähr-
dungspotenzial erst im Brandfall zum tragen 
kommt, besteht meist keine forderung, Lösch-
wassermengen bereitzustellen, die über die 
richtwerte für den Löschwasserbedarf nach 
dVGw-arbeitsblatt w 405 hinausgehen. Le-
diglich der Grundschutz für wohn-, Gewerbe-, 
Misch- und industriegebiete wird vorgesehen9. 

die erfahrung zeigt, dass die größeren Brände 
in der regel erheblich länger als 2 stunden an-
dauern und dabei deutlich mehr als die für den 
Grundschutz vorgesehene wassermenge benöti-
gen. notwendige aufbringraten (Löschintensität) 
bei Großbränden liegen beispielsweise zwischen 
8 l/(min · m²) bei Brandklasse a bis zu 20 l/ 
(min · m²) bei Brandklasse B (polare flüssigkei-
ten)10. die erforderliche Kühlleistung für die von 
der Brandwärme betroffenen nachbarobjekte ist 
dabei noch nicht berücksichtigt – dafür kommen 
noch einmal 30 l/min auf den laufenden Meter 
einer hausfront bzw. von 1 l/(min · m²) für flach-
dächer bis zu 3 l/(min · m²) für fassaden hinzu10. 

für den Bereich der sonderbauten (§ 50 der Lan-
desbauordung rheinland-Pfalz) finden sich ggf. 
weitergehende Vorgaben für die Vorhaltung von 
Löschwasser:

Beispielsweise ist für industriebauten gemäß 
„richtlinie über den baulichen Brandschutz im in-
dustriebau (industriebaurichtlinie – indBaurL)“11 
der Löschwasserbedarf in abhängigkeit der flä-
chen der Brandabschnitte bzw. Brandbekämp-
fungsabschnitte sowie der Brandlasten festzu-
legen. hierbei ist von einem Löschwasserbedarf 
über einen Zeitraum von 2 stunden

 ■ von ≥ 96 m³/h bei flächen ≤ 2.500 m² und

 ■ von ≥ 192 m³/h bei flächen > 4.000 m² 

auszugehen. Zwischenwerte können linear inter-
poliert werden.

eine vergleichbare Vorhaltung findet sich auch in 
der „richtlinie über den Brandschutz bei der La-
gerung von sekundärrohstoffen aus Kunststoff 
(Kunststofflagerrichtlinie – KLr)“12. Beide richtli-
nien sind in rheinland-Pfalz als technische Bau-
bestimmung eingeführt13.
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darüber hinaus hat auch die Vds in ihrer richtli-
nie 2517 „sortierung, aufbereitung und Lagerung 
von siedlungsabfällen und brennbaren sekun-
därrohstoffen“25 hinweise zur Löschmittelver-
sorgung formuliert, die sich im wesentlichen mit 
den werten nach der indBaurL decken.

Zusätzlich zu dem zuvor erwähnten Grundschutz 
ist nach w 405 eine objektbezogene Löschwas-
serversorgung (Objektschutz) für 

 ■ objekte mit erhöhtem Brandrisiko (z. B. rei-
fenlager, Möbellagerung, holzlagerplätze, 
Parkhäuser, Betriebe und Lager für brennba-
re flüssigkeiten, Gebäude mit übergroßen 
Brandabschnitten usw.),

 ■ objekte mit erhöhtem Personenrisiko (Ver-
sammlungsstätten, Krankenhäuser, hotels, 
hochhäuser) und

 ■ sonstige einzelobjekte (raststätten, Klein-
siedlungen usw.)

vorzusehen. 

der zum objektschutz benötigte Löschwasser-
bedarf wird gemäß dVGw-arbeitsblatt w405 
von der für den Brandschutz zuständigen stelle 
festgestellt. Mit ihr sollte auch die höhe des ob-
jektbezogenen Mehrbedarfs abgestimmt werden.

Beispielhaft sei hier bei objekten mit erhöhtem 
Brandrisiko die Bemessung des Löschwasserbe-
darfs nach der Brandlast dargestellt:

wasser hat ein wärmebindungsvermögen von 
2.600 kJ/l. Bei einer mittleren Brandlast von 
300 MJ/m² für industrielle fertigung (vgl. die 

„empfehlungen für den Brandschutz in Lagern 
mit gefährlichen stoffen“ der cea14 sowie die 
erläuterung „Bewertung Brandabschnittsgrö-
ßen“ der schweizer VKf15) errechnet sich ein 
Löschwasserbedarf von 115 l/m². Bei auswahl 
des richtigen Löschmittels und unter Beachtung 
der zugehörigen taktisch richtigen applikation 
(ausbringung), kann man davon ausgehen, dass 
bis zu 50% des eingesetzten wassers löschtech-
nisch wirksam werden. 

so ist hier von einem Löschwasserbedarf von 
230 l/m² auszugehen. dies entspräche bei einer 
Lagerfläche von 1.200 m² (Lagerabschnitt inner-
halb eines Brandabschnittes gemäß indBaurL) 
einem Löschwasserbedarf von 276 m³. Könnte 
diese wassermenge unverzüglich aufgebracht 
werden, so ergäben sich rund 8 l/(min · m²) für 
30 Minuten.

die tabelle 2.2 berücksichtigt den reinen 
Löscheinsatz. Legt man eine Löschzeit von 30 
Minuten zu Grunde, so wird wiederum eine auf-
bringrate von rund 8 l/(min · m²) bezogen auf die 
Brandklasse a erreicht. der eventuell notwendi-
ge schutz benachbarter objekte ist dabei noch 
nicht berücksichtigt.

die im Beispiel verwendete mittlere Brandlast 
von 300 MJ/m² stellt in der Praxis oft nur ei-
nen Minimalwert dar. nicht selten werden bei 
bestimmten objekte deutlich höhere Brandlas-
ten erreicht (bis in den vier- und fünfstelligen 
Bereich).

Lagerfläche oder Brand-
abschnittsfläche [m²]

Theoretischer Mindest-Löschwasserbedarf [m³] bei einer mittle-
ren Brandlast von 300 MJ/m² und 230 l/m² Löschwassereinsatz*

50 15

100 25

300 75

600 150

1.200 300

2.400 600

* Werte gerundet

Tabelle 2.2 Löschwasserbedarf bei mittlerer Brandlast
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2.4 Wie kann die eigentlich erforderliche Löschwassermenge bereitgestellt werden?

dieser abschnitt richtet sich im wesentlichen an die träger der feuerwehren.

die nach dVGw w-405 erforderliche – oder 
die ggf. darüber hinausgehende – Löschwasser-
menge steht nicht selten aus unterschiedlichen 
Gründen tatsächlich nicht zur Verfügung. der 
häufigste Grund ist die sicherstellung der hygie-
nischen anforderungen gemäß der trinkwasser-
verordnung, die wegen der Verkeimungsgefahr 
bei geringen fließgeschwindigkeiten keine grö-
ßere dimensionierung einer trinkwasserleitung 
zulässt. in einzelfällen – z. B. aufgrund des demo-
grafischen wandels mit rückgang des wasser-
verbrauchs – kann es deswegen sogar zu einem 
rückbau zu kleineren Leitungsdurchmessern 
kommen.

welcher Grund im einzelfall auch immer maß-
geblich sein mag, im hinblick auf den möglichen 
Brandfall kommt es darauf an, dass die feuer-
wehren die tatsächlich aus dem Leitungsnetz zu 
Verfügung stehenden Löschwassermengen ge-
nau kennen, um die richtigen entscheidungen 
für die Brandbekämpfung treffen zu können. da-
rüber hinaus muss der träger des Brandschut-
zes alle restriktionen der leitungsgebundenen 
Löschwasserversorgung kennen. so kann die 
Löschwasserversorgung durch nicht-leitungsge-
bundene entnahmemöglichkeiten (z. B. Lösch-
teiche oder -zisternen, entnahme aus einem 
Gewässer usw.) ergänzt werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass feuerwehren bzw. der träger des 
Brandschutzes und das wasserversorgungsun-
ternehmen in stetigem informationsaustausch 
stehen, die fachspezifischen anforderungen des 
jeweils anderen kennen und respektieren und ge-
meinsam nach Lösungen suchen.

die Bewältigung eines Großbrandes mit mög-
lichst geringem schadensausmaß – letztendlich 
auch mit möglichst geringem anfall an emissi-
onen und verunreinigtem Löschwasser – gelingt 
nur, wenn schon in einem sehr frühen stadi-
um des einsatzes (stufe 3, feuerwehrverord-
nung rheinland-Pfalz) ausreichend Löschmittel 
zur Brandbekämpfung (z. B. ≥ 8 l/(min · m²) für 

mindestens 30 Minuten) und genügend Kühl-
leistung zum schutz der „nachbarschaft“ zur 
Verfügung stehen. dies zu gewährleisten ist im 
regelfall nur mit übergemeindlichen Konzepten 
der träger der feuerwehren möglich, die für die 
zeitnahe Verfügbarkeit größerer Löschwasser-
mengen sorgen (Größenordnung 5.000 – 8.000 
l/min).

ein solches Konzept sollte, neben der entspre-
chenden wasserfördertechnik, auch leistungs-
fähige abgabearmaturen (z. B. schaumrohre s8/
M8 oder schaum-/wasserwerfer (incl. Moni-
tore/wenderohre > 1.000 l/min) mit ihren sta-
tionierungsorten und beispielsweise auch eine 
schaummittelreserve auf Landkreisebene ent-
halten. flächenmäßig kleine Landkreise können 
sich bei Beschaffung, stationierung und Unter-
halt zusammen tun (synergie). Ziel sollte es sein, 
innerhalb von 30 Minuten eine stabile wasser-
versorgung am einsatzort zu haben. Je länger der 
einsatz mit unzureichender Löschmittelversor-
gung dauert, umso größer ist das tatsächliche 
schadensausmaß.

fehlen übergemeindliche „wasserversorgungs-
konzepte“ oder gibt es lediglich insellösungen, 
dann bleibt nur eine zeitaufwändige, mit ho-
hem Personal- und Materialeinsatz verbunde-
ne wasserförderung über lange wegestrecken. 
wenn damit die geförderten wassermen-
gen an der Brandstelle nicht ausreichend oder 
nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, kön-
nen beispielsweise konzentrierte, schlagkräftige 
schaumangriffe oder ein ausreichender schutz 
benachbarter objekte scheitern.

BEISPIEL
Bereits der Vollbrand eines Supermarktes 
mit nur 600 quadratmeter Fläche 
würde zum Ablöschen eine Aufbringrate 
von 4.800 l/min (≥ 8 l/(min · m²)) 
verlangen. Die notwendige Kühlung von 
Nachbarobjekten ist nicht berücksichtigt!
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HINWEIS
Es gibt technische Lösungen, wie beispielsweise das Wasserfördersystem HFS16, mit 
denen – je nach Ausführung – Wasser in der der Größenordnung von mehreren Tausend 
Litern pro Minute ohne Verstärkerpumpen über Kilometer gefördert werden kann. Mit 
geringstem Personalaufwand wird die zugehörige Förderstrecke auf- und abgebaut (2 bis 
4 Personen). Einzige Voraussetzung ist hier eine befahrbare Strecke. Kann jetzt noch auf 
die vergleichbare Technik der Nachbarregion zurückgegriffen werden, so ist sehr schnell 
eine stabile Wasserversorgung aufgebaut und das Trinkwassernetz entlastet. Derartige 
Wasserfördersysteme kosten nicht viel mehr als moderne Großfahrzeuge der Feuerwehr. Und 
es rechnet sich – sowohl aus Sicht der Umwelt als auch aus Sicht der Einsatz- bzw. Folgekosten.

2.5 Muss verunreinigtes Löschwasser zurückgehalten werden und wie hoch kann die 
Menge sein?

Erfordernis einer Löschwasserrückhaltung

das erfordernis einer Löschwasserrückhaltung 
ergibt sich für den anlagenbetreiber entweder 
bereits aus konkreten rechtlichen Bestimmungen 
auf Gesetzes- bzw. Verordnungsebene, aufgrund 
von forderungen des sachversicherers oder im 
einzelfall aufgrund der besonderen Umstände 
durch anordnung bzw. mittels auflage der zu-
ständigen Behörde. 

aufgrund der wasserrechtlichen anforderungen 
an anlagen zum Umgang mit wassergefährden-
den stoffen ist eine Löschwasserrückhaltung 
grundsätzlich dann erforderlich, wenn in einem 
Brandabschnitt die Mengenschwellen nach ab-
schnitt 1 der LörürL überschritten werden. dies 
gilt sowohl für anlagen zum Lagern als auch für 
anlagen zum abfüllen, Umschlagen, herstellen 
und Behandeln sowie im Bereich der gewerbli-
chen wirtschaft und öffentlicher einrichtungen 
auch für anlagen zum Verwenden wassergefähr-
dender stoffe. 

Bei Unterschreitung dieser Mengenschwellen 
ist bei anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden stoffen eine Löschwasserrückhaltung in 
der regel nicht erforderlich. in einzelfällen – ins-
besondere bei Zusammenlagerung mit anderen 
stoffen von hoher Brandlast oder bei wasser-
wirtschaftlich sensiblen standorten – hat die 

untere wasserbehörde aus Besorgnisgründen 
das erfordernis einer Löschwasserrückhaltung zu 
prüfen und kann hierfür vom anlagenbetreiber 
die erstellung einer Gefahren- und risikoanalyse 
fordern.

aufgrund der wasserrechtlichen Bestimmun-
gen zur reinhaltung der Gewässer ist bei der 
Lagerung brennbarer stoffe ohne wasserge-
fährdungsklasse im einzelfall – insbesondere bei 
hohen Brandlasten oder bei wasserwirtschaft-
lich sensiblen standorten – aus Besorgnisgrün-
den das erfordernis einer Löschwasserrückhal-
tung anhand einer Gefahren- und risikoanalyse 
zu prüfen.

eine Gefahren- und risikoanalyse sollte in der 
regel dann durchgeführt werden, wenn die in ta-
belle 1 genannten Mengengrenzen überschritten 
werden. Je nach ergebnis der Gefahren- und ri-
sikoanalyse kann sich das erfordernis zur Lösch-
wasserrückhaltung ergeben. die Bestimmungen 
der LörürL bleiben unberührt.

Zur durchführung einer Gefahren- und Risiko-
analyse werden die in der Vds 2557 „Planung 
und einbau von Löschwasser-rückhalteein-
richtungen“26 oder im Vci-Leitfaden „Lösch-
wasserrückhaltung“28 enthaltenen Verfahren 
vorgeschlagen. 
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Maßnahmen zum Löschwasserrückhalt kön-
nen durch Verminderung der Lagermengen bzw. 
durch aufteilung in kleinere, baulich getrennte 
Brandabschnitte vermieden werden.

Allgemeines zur Löschwassermenge

das bei der Brandbekämpfung eingesetzte 
Löschwasser verdampft nicht vollständig. die 
Menge des anfallenden verunreinigten Lösch-
wassers hängt von vielen faktoren ab. 

dies wird in abbildung 2.4 veranschaulicht.

die aGBf (arbeitsgemeinschaft der Leiter 
der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik 
deutschland) untersuchte 1988 insgesamt 312 
Brände hinsichtlich der benötigten Löschwasser-
menge. Bei den betrachteten Bränden war keine 
automatische Löschanlage installiert. wesentli-
che ergebnisse dieser studie sind:

 ■ 70% der Brände bei Brandflächen > 200 m² 
und < 600 m² sind nach 90 Minuten gelöscht

 ■ 65% der Brände bei Brandflächen > 600 m² 
benötigen mehr als 90 Minuten; (ansatz 2 
stunden)

aus dieser studie leitete die aGBf folgende em-
pirische formeln her17:

Verunreinigtes LW-Volumen (m³) =  
Brandfläche (m²) × 0,135  
(für eine Brandfläche 200 – 600 m²) 

Verunreinigtes LW-Volumen (m³) =  
Brandfläche (m²) × 0,18  
(für eine Brandfläche > 600 m²) 

als maximale Brandfläche kann die Größe des 
Brandabschnittes oder des Brandbekämpfungs-
abschnittes angenommen werden, sofern teil-
lagerflächen nicht so ausgebildet sind, dass ein 
Brandereignis auf diese beschränkt bleibt.

BEISPIEL FÜR DIE LAGERUNG VON ALTREIFEN:
In fünf aneinander grenzenden 40 Fuß-Containern sollen Altreifen gelagert werden (nicht 
dupliert oder tripliert). In einen Container passen etwa 1.200 Reifen, dies entspricht 10,2 t. 
Bei einem mittleren Heizwert der Reifen von 31 MJ/kg und einem Abbrandfaktor von 0,8 
beträgt die Brandlast für die Container insgesamt rund 1265 GJ bzw. rund 9,0 GJ/m², die 
Gesamtlagermenge beträgt 51,0 t.
Die empfohlene Mengengrenze der Tabelle 1 wird knapp überschritten. In der Regel wird 
allerdings auf Maßnahmen zum Löschwasserrückhalt verzichtet werden können, sofern keine 
besonderen Umstände – wie z. B. die Lage in einem wasserwirtschaftlich sensiblen Standort 

– vorliegen. 
Falls mehr solcher Container aufgestellt werden sollen, kann in der Regel auf Maßnahmen 
zum Löschwasserrückhalt verzichtet werden, wenn zwischen den Containern und zu 
benachbarten Brandlasten 5 m breite Freistreifen vorgesehen werden, um die Brandaus-
breitung einzuschränken.

GRUNDSÄTZLICH GILT:
Je kleiner der Brandherd und je früher 
der Feuerwehreinsatz mit einer 
ausreichenden oder kurzfristig höheren 
Wassermenge, desto geringer die 
Gesamtlöschwassermenge!
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Kalkulation der Menge für die Löschwasser-
rückhaltung bei Anlagen zum Lagern wasser-
gefährdender Stoffe

für die Lagerung wassergefährdender stoffe gilt 
grundsätzlich die Löschwasser-rückhalte-richt-
linie (LörürL)18. sie ist als technische Baube-
stimmung eingeführt und enthält unter anderem 
Vorgaben für rückhaltevolumina.

Kalkulation der Menge für die Löschwasser-
rückhaltung bei Anlagen zum Abfüllen, Um-
schlagen, Herstellen, Behandeln oder Ver-
wenden wassergefährdender Stoffe

für anlagen zum abfüllen, Umschlagen, her-
stellen, Behandeln oder Verwenden wasser-
gefährdender stoffe sind Maßnahmen zum 
Löschwasserrückhalt zu ergreifen, wenn die 
Mengenschwellen des abschnittes 2.1 LörürL 
überschritten werden. die Bemessung kann un-
ter heranziehung der LörürL oder durch eine 
sonderbemessung erfolgen.

Kalkulation der Rückhaltemenge bei Anlagen 
und Einrichtungen, deren Gefährdungspoten-
zial erst im Brandfall zum Tragen kommt und 
die nicht der LöRüRL unterliegen

Viele brennbare stoffe, z. B. Kunststoffe, sind 
derzeit als nicht wassergefährdend eingestuft, 
können aber im Brandfall – aus sich selbst her-
aus oder aufgrund der notwendigkeit des ein-
satzes von sonderlöschmitteln – nachteilige 
Veränderungen von Gewässereigenschaften ver-
ursachen. der Löschwasserrückhalt von anlagen 
zur Lagerung oder Verarbeitung von Kunststof-
fen, reifen/altreifen oder anderer einrichtungen 
zur Lagerung oder weiterverarbeitung von stof-
fen, deren Gefährdungspotenzial erst im Brand-
fall zum tragen kommt (z. B. abfälle, wertstoffe, 
altautos…), ist in rheinland-Pfalz nicht speziell 
geregelt. 

die ermittlung des erforderlichen Löschwasser-
rückhaltevolumens sollte unter Berücksichtigung 
der tabelle 2 der LörürL in Verbindung mit der 
Größenbeschränkung von teillagerflächen nach 

Abbildung2.4: Einfluss der Aufbringrate
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der als technische Baubestimmung13 eingeführ-
ten „richtlinie über den Brandschutz bei der La-
gerung von sekundärrohstoffen aus Kunststoff 
(Kunststofflagerrichtlinie – KLr)“12 bzw. nach 
der Vds 2517 „sortierung, aufbereitung und La-
gerung von siedlungsabfällen und brennbaren 

sekundärrohstoffen“25 erfolgen. entsprechend 
der KLr – wie auch der Vds 2517 – sind die teilla-
gerflächen auf 300 m² im Gebäude und auf 400 
m² im freien zu beschränken. die Lagerhöhen 
sind auf 4 m bei Blocklagerung und 5 m bei loser 
schüttung zu begrenzen.

BEISPIEL FÜR DIE LAGERUNG VON REIFEN:
Innerhalb eines Brandbekämpfungsabschnittes sollen auf einer Fläche von 200 m² Reifen 
gestapelt gelagert werden. Bei 4 Pkw-Reifen je quadratmeter und Lage, einer mittleren 
Reifenstärke von 20 cm und einer Lagerhöhe von 4 m könnten bis zu 80 Pkw-Reifen je 
quadratmeter gelagert werden. 
Bei einem durchschnittlichen Reifengewicht von 8,5 kg (ohne Felge) entspricht dies einer 
Lagerdichte von 0,68 t/m². Es könnten 16.000 PKW-Reifen mit einem Gesamtgewicht von 
ca. 136 t gelagert werden. Bei einem mittleren Heizwert der Reifen von 31 MJ/kg und einem 
Abbrandfaktor von 0,8 ergibt sich allein für das Reifenlager eine Brandlast von 3.372,8 GJ bzw. 
16,8 GJ/m².
Die empfohlene Mengengrenze der Tabelle 1 wird deutlich überschritten. Für ein Lager der 
Sicherheitskategorie K1 ergäbe sich bei Anwendung der Tabelle 2.4 unter Berücksichtigung des 
Abminderungsfaktors von 0,7 (da Lagerdichte < 0,7 t/m²) ein Löschwasser-Rückhaltevolumen 
von 42 m³.

Brandschutztechnische Eigenschaften Aggregat-
zustand

Brandgefähr-
lichkeitsgrad 
nach CEA /VKF

Brandgefah-
renklasse 
nach VdS 

Leicht entzündlich und äußerst schnell 
abbrennend

fest f1 f1

flammpunkt < 21°c flüssig

entzündlich und schnell abbrennend fest f2

flammpunkt ≥ 21 °c bis 55 °c flüssig

Leichtbrennbar fest f3 f2

flammpunkt > 55 °c bis 100 °c flüssig

Mittelbrennbar fest f4

flammpunkt > 100 °c flüssig

schwerbrennbar fest f5 f3

schwerbrennbar (ohne stützfeuer nicht brennbar) flüssig

nichtbrennbar fest f6

flüssig

Tabelle 2.3 Klassifizierung der Stoffe und Waren
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die Vds 2557 „Planung und einbau von Lösch-
wasser-rückhalteeinrichtungen“26 sowie die 
richtlinien der europäischen Versicherungsverei-
nigung cea14 bzw. die erläuterungen der schwei-
zer Vereinigung kantonaler feuerversicherungen 
(VKf)15 liefern hilfestellungen für die ermittlung 
des erforderlichen Löschwasserrückhaltes. die 
vorgenannten Papiere klassifizieren stoffe und 
waren nach ihren brandschutztechnischen ei-
genschaften in Brandgefährlichkeitsgrade bzw. 
in Brandgefahrenklassen (siehe tabelle 2.3). 
auch der Vci-Leitfaden „Löschwasserrückhal-
tung“28 enthält hinweise zur Bemessung der 
rückhaltevolumina.

sofern im einzelfall keine detaillierte Gefah-
ren- und risikoanalyse durchgeführt wurde, wird 
empfohlen, für stoffe, Gemische und erzeugnis-
se ohne wGK bei Überschreitung der in tabel-
le 1 aufgeführten Mengengrenzen Maßnahmen 
zum Löschwasserrückhalt vorzusehen. die dort 
aufgeführten Materialien (ohne wGK) können 

alle gemäß Vds-Klassifizierung der Brandgefah-
renklasse f2 zugeordnet werden (bzw. nach cea- 
bzw. VKf-Klassifizierung dem Brandgefährlich-
keitsgrad f3 oder f4). 

falls das erfordernis zur Löschwasserrückhaltung 
besteht, kann die nachfolgende tabelle 2.4 als 
hilfestellung zur ermittlung des notwendigen 
rückhaltevolumens herangezogen werden. alter-
nativ dazu kann selbstverständlich auch eine auf 
den jeweiligen einzelfall bezogene sonderbemes-
sung durch eine sachverständige Person erfolgen. 

die werte der tabelle 2.4 berücksichtigen die in 
einem Brandbekämpfungsabschnitt vorhande-
nen brennbaren stoffe/Brandlasten insgesamt. 
den Volumina liegen eine aufbringrate von 10 l/
(min · m²) für Lager der sicherheitskategorie K1 
bis K3 und 8 l/(min · m²) für Lager der sicher-
heitskategorie K4 sowie einer angenommenen 
Verdampfungsrate von 50 % (einschließlich ei-
ner rückhaltung von Löschwasser im Brandgut/
Brandobjekt selbst) zugrunde. 

Löscharbeiten beim Großbrand eines Reifenlagers
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Lagerfläche innerhalb eines 
Brandabschnitts bzw. Brandbe-
kämpfungsabschnitts [m²]

Empfohlenes Löschwasserrückhaltevolumen [m³] für 
Lager der VdS-Brandgefahrenklasse F2 bei Lagerdichten 
von 0,7 bis 1,2 t/m²

K1 K2 K3 K4

50 15 15 12 10

100 30 30 25 20

200 60 60 50 40

300 135 135 90 80

400 180 180 120 100

500 225 225 150 130

600 360 360 270 150

900 540 540 270 150

1.200 540 540 270 150

1.600 540 540 270 150

1.800 540 540 270 150

2.400 540 540 270 150

3.000 540 540 270 150

3.600 540* 540 270 150

4.000 540* 540 270 150

HINWEISE:

Bei einer Lagerdichte unter 0,7 t/m² sind die angegebenen werte für den Löschwasserrückhalt 
mit dem faktor 0,7 zu multiplizieren. 
Bei einer Lagerdichte von mehr als 1,2 t/m² sind die angegebenen werte für den Löschwasser-
rückhalt mit dem faktor 2 zu multiplizieren. 
die tabelle ist als hilfestellung zu verstehen. auf den einzelfall bezogene sonderbemessungen 
sachverständiger Personen können zu abweichenden Volumina führen. 
(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

ERLÄUTERUNGEN:
K1 = öffentliche feuerwehr ohne autom. Brandmeldeanlage (BMa);  
K2 = öffentliche feuerwehr und BMa;  
K3 = werkfeuerwehr und BMa;  
K4 = öffentliche feuerwehr oder werkfeuerwehr und BMa mit automatischer Löschanlage  

* = gemäß abschnitt 6 der indBaurL nicht zulässig (nur im einzelfall nach abschnitt 7)

Tabelle 2.4 Empfohlenes Löschwasserrückhaltevolumen
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folgende faktoren können den wert des rück-
haltebedarfs stark beeinflussen:

 ■ die art der Lagerung wirkt sich – neben dem 
erwähnten einfluss auf die Brandausbreitung – 
erheblich auf die Brandintensität aus. 
eine lose schüttung mit Lufteinschluss benö-
tigt eine größere Löschwassermenge und da-
mit einen höheren rückhaltebedarf als dicht 
gepacktes Lagergut. 
der Bedarf an Löschwasser und somit an 
rückhaltevolumen steigt in der regel auch 
bei einer stapel- oder regallagerung. durch 
den guten Luftzutritt (z. B. fahrbahnen für 
flurförderfahrzeuge) und die Lagerhöhe ent-
steht ein dreidimensionales Brandereignis mit 

erheblicher Brandflächenvergrößerung und 
einer hohen ausbreitungsdynamik von unten 
nach oben.

 ■ eine Verdampfungsrate von 50% (faktor 0,5) 
ergibt sich nur bei frühzeitigem einsatz von 
sonderlöschmitteln in Verbindung mit einer 
ausreichenden oder erhöhten wassermenge 
und einer taktisch einwandfreien ausbrin-
gung (z. B. dynamische Brandbekämpfung auf 
der Brandklasse a, flächenabdeckung, auf-
stauen des schaums …). wird ein Parame-
ter nicht erreicht, erhöhen sich die benötigte 
Löschmittelmenge und somit der rückhalte-
bedarf.

Löschschaum in einem Regenrückhaltebecken
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2.6 Wohin kann sich verunreinigtes Löschwasser ausbreiten?

im Brandfall kommt es entscheidend darauf an, 
die ausbreitung von schadstoffen wirksam zu 
unterbinden, um Umweltschäden auf das un-
vermeidbare ausmaß zu beschränken. die mög-
lichen ausbreitungswege sind abzuklären und 

vorbeugende Maßnahmen zu treffen, um Konta-
minationen der Umwelt möglichst auszuschlie-
ßen und teure Untersuchungen und sanierungs-
maßnahmen zu vermeiden.

Tabelle 2.5 Ausbreitungspfade von Löschwasser

Ausbreitungsgefahr über Gefährdung von Vorbeugende Maßnahmen

Unbefestigtes Gelände  
- Absickern in den Untergrund 
- oberirdisches Abfließen

Boden, Grundwasser, 
Oberflächengewässer, 
Ackerflächen

Abdichten der Flächen,  
Fernhalten durch Erdwälle etc.

Befestigtes Gelände  
- Durchsickerung des Belages  
- Entwässerungseinrichtungen 
- oberirdisches Abfließen

Boden, Grundwasser, 
Oberflächengewässer,  
öffentliche 
Abwasseranlagen

Abdichten der Flächen, 
Rückhaltemaßnahmen

Dränleitungen Oberflächengewässer,  
öffentliche 
Abwasseranlagen

Kontrolleinrichtung,  
Absperreinrichtung,  
Abdichten relevanter Oberflächen 

Kabelkanaltrassen Boden, Grundwasser Abdichten

Versickerungseinrichtungen 
für Niederschlagswasser

Boden, Grundwasser Absperreinrichtungen,  
Fernhalten durch Erdwälle etc.

Regenwasserkanalisation  
- betriebseigene Kanäle  
- öffentl. Kanal (Trennsystem)

Oberflächengewässer Absperren durch Schieber,  
Kanalblasen, etc.  
Abstimmung mit dem kommuna-
len Entwässerungsbetrieb! 

Schmutzwasserkanalisation 
- Grundstücksentwässerung

Betrieb und Reinigungs-
leistung der  
öffentlichen Kläranlage, 
Oberflächengewässer

Absperren durch Schieber,  
Kanalblasen, etc.  
Abstimmung mit dem kommuna-
len Entwässerungsbetrieb!

Mischwasserkanalisation - 
Grundstücksentwässerung  

- öffentl. Kanal (Mischsystem)

Betrieb und Reinigungs-
leistung der öffentlichen 
Kläranlage,  
Mischwasserent-
lastungsanlagen, 
Oberflächengewässer

Absperren durch Schieber,  
Kanalblasen, etc.  
Abstimmung mit dem kommuna-
len Entwässerungsbetrieb!
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sensible Umgebungsnutzungen vergrößern das 
schadenspotenzial erheblich und verpflichten 
daher zu einer besonderen sorgfalt. nachste-
hend einige Beispiele:

eine natürliche oberflächenentwässerung in 
richtung sensibler Bereiche oder eine Bebauung 
in unmittelbarer nachbarschaft erfordern im 
Brandfall zusätzliche schutzmaßnahmen:

 ■ eine Brandausbreitung auf benachbarte Ge-
bäude muss verhindert werden. dazu können 
erhebliche wassermengen zur fassadenküh-
lung benötigt werden.

 ■ die schadstoffemission in richtung einer 
nahe gelegenen wohnbebauung muss mini-
miert werden. das niederschlagen der Brand-
gase erfordert zusätzliche wassermengen. 
Mit dem abfließenden wasser können Boden 
und Gewässer beeinträchtigt werden.

 ■ Verunreinigtes Löschwasser darf nicht auf 
benachbarte benachbarte Grundstücke oder 
flächen bzw. in richtung von schutzgebieten 
oder oberflächengewässer abfließen. 

 ■ eine Kontamination von Gärten und spielflä-
chen, von wohnungen, Gebäudefassaden etc. 
durch Brandfolgeprodukte erfordert hohe sa-
nierungsaufwendungen. 

 ■ das aufstellen eines Gefahrenabwehrplans 
durch den Betreiber kann erforderlich werden. 
darin sollen die erforderlichen warn- und 
schutzmaßnahmen für die Bevölkerung nie-
dergelegt werden. der Plan enthält u.a. Ver-
haltensregeln für die Bevölkerung und rege-
lungen für eine evtl. notwendige evakuierung.

ein einsickern von schadstoffen in den Unter-
grund gefährdet in der regel Boden und Grund-
wasser. erfolgt der eintrag innerhalb des einzugs-
gebietes einer wassergewinnungsanlage, werden 
in der regel sehr hohe aufwendungen zur siche-
rung der Gewinnungsanlage und zur aufrechter-
haltung der wasserversorgung erforderlich. eine 
ähnlich schwerwiegende Gefährdung kann ein-
treten, wenn größere schadstoffmengen über 
oberflächengewässer in das einzugsgebiet von 
wassergewinnungsanlagen verfrachtet werden.

Bei schadstofftransport über Gewässer können 
wassernutzungen der Unterlieger empfindlich 
beeinträchtigt werden. werden fischteiche ver-
unreinigt, kann es zu Bestandsverlusten kommen 
oder zu Unverkäuflichkeit infolge notwendiger 
Verzehrverbote. wird aus dem Gewässer was-
ser für Verarbeitungs- oder herstellungsprozes-
se genutzt, kann es zu Produktionsausfällen und 
schadensersatzforderungen kommen.

2.7 Gibt es ein besonders sensibles Umfeld (z. B. Wohnbebauung, sensible Betriebe, 
Wassergewinnungsanlagen etc.)?
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2.8 Welche gesetzlichen Regelungen sind bei der Rückhaltung von verunreinigtem 
Löschwasser zu beachten? 

als essenz aus den gesetzlichen regelungen ergibt sich:

Verunreinigte Löschwässer gefährden die Umwelt und sollen nicht in die Kanalisation, ein Gewäs-
ser oder in den Boden gelangen.

Wasserrechtliche Anforderungen

nach § 62 whG gilt, dass anlagen zum Lagern, 
abfüllen, herstellen und Behandeln wasserge-
fährdender stoffe sowie anlagen zum Verwen-
den wassergefährdender stoffe im Bereich der 
gewerblichen wirtschaft und im Bereich öffent-
licher einrichtungen so beschaffen und so errich-
tet sein müssen oder unterhalten, betrieben und 
stillgelegt werden, dass eine nachteilige Verän-
derung der eigenschaften von Gewässern nicht 
zu besorgen ist.

Besorgnis bedeutet, dass eine nachteilige Ver-
änderung der eigenschaften der Gewässer nach 
menschlicher erfahrung unwahrscheinlich ist. 
die anforderungen an die Unwahrscheinlichkeit 
eines schadeneintritts sind je nach dem Grade 
der Gewässergefährdung höher oder niedriger. 
das heißt, eine anlage muss umso sicherer und 
ihre Überprüfung umso intensiver sein, je höher 
der sich aus den tatsächlichen Umständen (Be-
deutung des Gewässers, Menge des wasserge-
fährdenden stoffes, Beschaffenheit des Bodens) 
gegebene Gefährdungsgrad ist. an die Unwahr-
scheinlichkeit des schadenseintritts sind umso 
höhere anforderungen zu stellen, je größer und 
folgenschwerer der möglicherweise eintretende 
schaden sein kann.

die Bundesanlagenverordnung (awsV) besagt 
unter § 20, dass das bei Brandereignissen aus-
tretende Löschwasser nach den allgemein aner-
kannten regeln der technik zurückgehalten wer-
den muss.

die rückhaltung ist nicht nur bei anlagen zum 
Lagern, sondern auch bei anlagen zum herstel-
len, Behandeln und Verwenden (hBV) sowie ab-
füllen und Umschlagen (aU) wassergefährden-
der stoffe erforderlich und wird im einzelfall von 

der zuständigen fachbehörde festgelegt (siehe 
hierzu auch das arbeitsblatt dwa-a 779 „all-
gemeine technische regelungen“, abschnitt 8.2, 
Löschwasserrückhaltung19).

auf Grundlage des § 62 whG in Verbindung mit 
der awsV können allerdings nur anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden stoffen be-
rücksichtigt werden, auch wenn bekannt ist, dass 
das Löschwasser anderer baulicher anlagen stark 
verunreinigt sein kann (insbesondere z. B. reifen-
lager- oder Kunststofflager).

der Besorgnisgrundsatz nach den §§ 32 absatz 
2 und 48 absatz 2 whG normiert ein bestimm-
tes niveau des Gewässerschutzes, ohne näher 
zu regeln, welche Maßnahmen zur einhaltung 
des Besorgnisgrundsatzes zu treffen sind. im 
rahmen der spielräume, die der zuständigen 
Behörde hierdurch eröffnet sind, kann es jeden-
falls in besonders gelagerten einzelfällen – z. B. 
nähe zu einem oberflächengewässer oder La-
ger in einem wasserschutzgebiet, Größe des La-
gers, bereits in der Vergangenheit aufgetretene 
Brandfälle – in Betracht kommen, Maßnahmen 
zur Löschwasserrückhaltung in anlehnung an die 
Vorgaben der LörürL anzuordnen.

Bodenschutzrechtliche Anforderungen

werden durch einen schadensfall die im § 2 abs. 
2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodschG) defi-
nierten Bodenfunktionen so beeinträchtigt, dass 
Gefahren, erhebliche nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für den einzelnen oder die all-
gemeinheit herbeigeführt werden können, liegt 
eine schädliche Bodenveränderung (sBV) vor. 
diese ist gemäß § 4 BBodschG so zu sanieren, 
dass festgestellte Gefahren in Bezug auf die Bo-
denfunktionen wieder beseitigt werden.
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einzelheiten zum Vorliegen einer sBV und zum 
erfordernis und dem Umfang einer sanierung 
sind in dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBo-
dschG) und der Bundes-Bodenschutz- und 
altlastenverordnung (BBodschV) geregelt. im 
Landesbodenschutzgesetz (LBodschG) sind die 
Zuständigkeiten für den diesbezüglichen Vollzug 
geregelt.

Baurechtliche Anforderungen

nach § 50 Landesbauordnung (LBauo) kön-
nen für bauliche anlagen und räume besonde-
rer art oder nutzung (beispielsweise solche mit 
erhöhtem Brandrisiko) im einzelfall besondere 
anforderungen gestellt werden. die besonde-
ren anforderungen können sich unter anderem 
auf Brandschutzeinrichtungen und Brandschutz-
vorkehrungen, die Löschwasserversorgung so-
wie auffangvorrichtungen für Löschwasser 
erstrecken.

im Baurecht ist die rückhaltung von Löschwasser 
beim Lagern wassergefährdender stoffe geregelt, 
und zwar durch die „richtlinie zur Bemessung 
von Löschwasser-rückhalteanlagen beim Lagern 
wassergefährdender stoffe (LörürL)“18. sie ist 
als technische Baubestimmung eingeführt.

demnach sind Maßnahmen zum Löschwasser-
rückhalt grundsätzlich dann erforderlich, wenn je 
Lagerabschnitt eine Lagermenge von 100 t wGK 
1-äquivalent überschritten werden. dieses kann 
wie folgt ermittelt werden:

Masse WGK 1 [t] × 1 + 

Masse WGK 2 [t] × 10 + 

Masse WGK 3 [t] × 100 = 

Masse WGK 1-Äquivalent [t]

weiter sind als technische Baubestimmung 
die industriebaurichtlinie – indBaurL11 und die 
Kunststofflagerrichtlinie – KLr12 eingeführt. die 
darin enthaltenen regelungen tragen zur redu-
zierung des Löschwasseranfalls bei.

Arbeitsschutzrechtliche Anforderungen

auf Basis der Gefahrstoffverordnung und der Be-
triebssicherheitsverordnung wurden und werden 
die technischen regeln für Gefahrstoffe (trGs) 
und die technischen regeln für Betriebssicher-
heit (trBs) erlassen. diese enthalten neben re-
gelungen zum schutze von Beschäftigten auch 
regelungen zur anlagensicherheit. Vereinzelt fin-
den sich Verweise auf die LörürL.

Bei der Lagerung brennbarer flüssigkeiten oder 
anderen Gefahrstoffen sind die anforderungen 
der trGs 509 bzw. der 510 zu beachten20, 21.

Bei der Lagerung von ammoniumnitrat und am-
moniumnitrathaltigen Zubereitungen sind die 
anforderungen der trGs 511 zu beachten22.

Anlagen außerhalb des Geltungsbereiches 
der LöRüRL

es gibt anlagen, für die bislang keine verbindli-
chen regelungen zur Löschwasserrückhaltung 
formuliert wurden. eine reihe von Brandereig-
nissen in der jüngsten Vergangenheit hat gezeigt, 
dass sich erhebliche schadstofffrachten aus zu-
nächst unbedenklichen stoffen bilden und fol-
genschwere Luft-, Gewässer- und Grundwasser-
verunreinigungen hervorrufen können.

Bei anlagen mit hohen Brandlasten ist der an-
lagenbetreiber schon aus Gründen der Vorsor-
ge und der Verkehrssicherungspflicht gut bera-
ten, mittels einer detaillierten Gefahren- und 

ACHTUNG:
Bei betrieblichen Anlagen mit hohen  
Brandlasten und den damit ggf. verbun-
denen erheblichen Umweltgefährdungen 
sollten die Betreiber von allen im Rahmen 
der erforderlichen Zulassungsverfahren 
beteiligten Verwaltungsbereichen – 
insbesondere Bau-, Brandschutz- und 
Umweltver waltung – auf die besonderen 
Gefahren sowie ihre Eigenverantwortung 
zur Vermeidung von Brandschäden 
hingewiesen werden.
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2.9 Wie kann die Rückhaltung erfolgen?

im Zusammenhang mit der schaffung von rückhaltemöglichkeiten bzw. rückhaltevolumen sollte ne-
ben dem Beachten und Umsetzen der gesetzlichen anforderungen auch an die eigenverantwortung 
des anlagenbetreibers/Unternehmers appelliert werden. 

risikoanalyse – beispielsweise nach Vds 2557 
oder nach dem Vci-Leitfaden „Löschwasser-
rückhaltung“ – zu ermitteln, ob Maßnahmen 
zur Löschwasserrückhaltung vorgesehen werden 
müssen26, 28.

hohe Brandlasten und damit ggf. verbundene 
erhebliche Umweltgefährdungen können insbe-
sondere bei größeren einrichtungen/Betrieben 
der auf seite 9 genannten sparten bestehen.

Zu diesem themenbereich existieren folgende 
empfehlungen des Gesamtverbandes der deut-
schen Versicherungswirtschaft e.V. (GdV) und 
des Verbandes der chemischen industrie e. V. 
(Vci). der Vci-Leitfaden wurde ausgearbeitet, 
um ein hohes und einheitliches niveau für die 
rückhaltung von Löschwasser zu gewährleisten.

GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN VERSICHERUNGSWIRTSCHAFT E.V. (GDV)
herausgegeben von der VdS Schadenverhütung GmbH23: 
 
VdS 2516 „Kunststoffe: Eigenschaften, Brandverhalten, Brandgefahren“24 
VdS 2517 „Sortierung, Aufbereitung und Lagerung von Siedlungsabfällen und  
  brennbaren Sekundärrohstoffen“25 
VdS 2557 „Planung und Einbau von Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen“26 
VdS 2564-1 „Bauteile und Systeme, Anforderungen und Prüfmethoden,  
  Teil 1: Stationäre Löschwasserbarrieren“27  
 
VERBAND DER CHEMISCHEN INDUSTRIE E. V. (VCI):
VCI-Leitfaden „Löschwasserrückhaltung“28 

dies gilt insbesondere auch für die schaffung 
baulicher Gegebenheiten bzw. eine Bereitstel-
lung von Mitteln und Geräten, die zur ableitung 
oder rückhaltung verunreinigten Löschwassers 
dienen. das beginnt bei einfachen dingen (Bret-
ter, Paletten, sandsäcke), geht weiter über die 
installation oder Bereitstellung von Barrieren, 
Pumpen, schläuchen, schachtabdeckungen, Ka-
nalblasen oder abdeckfolie, hin zur schaffung 
von aufkantungen, schwellen, ableitrinnen, 
durchbrüchen, Versiegelungen und Pumpen-
sümpfen. die Bereitstellung geeigneter fahr-
zeugtechnik (radlader, raupen, Bagger, saug-
fahrzeuge o. ä.) rundet die Vorsorge ab.

die genannten technischen Maßnahmen zur 
Löschwasserrückhaltung müssen einfach in ih-
rer handhabung sein und witterungsunabhängig 
funktionieren. sie müssen auch, genau wie orga-
nisatorische sicherheitsmaßnahmen, regelmäßig 
überprüft bzw. in technischer hinsicht gewartet 
werden.

für die rückhalteräume kommen verschiedene 
Möglichkeiten in frage:

Bauliche Maßnahmen:

der Lager- oder Produktionsraum ist als auf-
fangwanne ohne ablauf ausgebildet oder abläu-
fe führen in ein vorhandenes dichtes Becken.
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Technische Lösungen:

 ■ selbsttätige auslösung der Löschwasserbar-
rieren bei rauch/wärme mit unabhängiger 
energieversorgung.

 ■ handauslösung z. B. Löschwasserbarrieren, 
rohrblasen, schieber oder Pumpen.

 ■ Mobile einrichtungen (z. B. abdeckkissen für 
Kanalisationseinläufe, mobile Barrieren, falt-
behälter, dichtungsplatten, Planen, mobile 
aufkantsysteme (dammbohlen), sandsäcke, 
Bereitstellung von container, tankwagen, 
Kesselwagen).

der Betrieb der Löschwasserrückhalteeinrich-
tung ist in einer Betriebsanweisung zu regeln. 
die funktionsfähigkeit der systeme ist zu testen. 
hierzu gehört, dass die Löschwasserrückhalte-
einrichtung bis zum Zeitpunkt der entsorgung 
des verunreinigten wassers dicht sein muss. sie 
ist so anzuordnen oder auszurüsten, dass eine 
Überfüllung rechtzeitig erkannt werden kann.

für die erstellung eines Vorsorgekonzeptes kann 
über eine objektbegehung geklärt werden, wel-
che weiteren Möglichkeiten vor ort für eine 
Löschwasserrückhaltung im Brandfall beste-
hen. hierzu können sowohl die Gelände- und 

Bodenbeschaffenheit (ausbilden einer senke), 
wie das Vorhandensein eines Kellergeschosses 
(ggf. nutzbar als auffangbecken) in der frage der 
rückhaltung verunreinigten Löschwassers im 
Brandfall eine wichtige rolle spielen. ebenso sind 
Kenntnisse der entwässerungsinfrastruktur wich-
tig, um die frage zu klären, ob und in welchem 
Umfang das betriebliche abwassersystem (Ka-
näle, regenbecken) zur rückhaltung/Zwischen-
speicherung mit herangezogen werden kann und 
geeignete absperrmöglichkeiten geschaffen wer-
den können.

Bereits in die vorbeugenden Überlegungen sind 
in jedem fall auch das auffangen und die Zwi-
schenlagerung von verunreinigtem Löschwasser 
einzubeziehen und vom Betreiber zu planen so-
wie danach in der einsatzplanung der feuerwehr 
zu berücksichtigen. dabei spielt die zeitnahe Ver-
fügbarkeit/erreichbarkeit von entsprechenden 
einsatzmitteln eine wichtige rolle. neben nutz-
barem Volumen zur Zwischenlagerung – wie iBc, 
tankwagen, tankaufleger, Güllewagen, Kesselwa-
gen, schwimmbecken, tankschiffe oder derglei-
chen – sind auch die Geräte zur aufnahme und 
abgabe der Löschwässer (Pumpen, saugfahrzeu-
ge …) im Vorfeld zu berücksichtigen und in der 
einsatzplanung zu erfassen. 

Löschschaum in einem Löschwasserteich
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Schutzmaßnahmen

die grundlegenden Maßnahmen ergeben 
sich aus der tabelle 2.5 in Kapitel 2.6 dieses 
Leitfadens. 

wassergefährdende stoffe dürfen bei der brand-
bedingten Beschädigung oder Zerstörung der 
anlage nicht in den Boden und über die Boden-
passage in das Grundwasser gelangen.

die im Brandfall mit schadstoffen beaufschlag-
ten flächen sind möglichst klein zu halten und 
abzudichten.

2.10 Wie wird ein ausreichender Schutz des Bodens und des Grundwassers sichergestellt?

GRUNDSÄTZLICHES
Die gründliche Befassung mit den vorgenannten Fragestellungen bezüglich
 • des Verhaltens der Anlage und des Stoffinventars im Brandfall,
 • der zum Einsatz vorgesehenen Löschmittel und des anfallenden Löschwassers (Menge und 

Eigenschaften),
 • der möglichen Schadstoffausbreitungswege,
 • der gesetzlich vorgegebenen Rückhalteverpflichtungen und
 • der technischen Möglichkeiten der Rückhaltung
ist Voraussetzung für die festlegung effizienter, d. h. ausreichender, zweckmäßiger und 
wirtschaftlicher schutzmaßnahmen für den Boden und das Grundwasser.  

Die Einbeziehung von externem Sachverstand kann zur Findung geeigneter Maßnahmen 
wesentlich beitragen, ebenso die Einbindung des Versicherers. Bei Kostenüberlegungen zu den 
Schutzmaßnahmen sollte beachtet werden, dass die Sanierungskosten für die im Schadensfall 
entstehenden Umweltschäden um ein Vielfaches höher sind (nicht sparen an der falschen 
Stelle!).

sofern mobile Barrieren (wie z. B. dammbalken, 
erdwälle, folien, sandsäcke etc.) in das schutz-
konzept einbezogen werden, müssen die Materi-
alien sowie die arbeits- und hilfsmittel bereitge-
stellt und die sichere handhabung gewährleistet 
sein.

Besonderes augenmerk ist auf wegsamkeiten 
über unterirdische Ver- und entsorgungseinrich-
tungen zu richten. es muss verhindert werden, 
dass schadstoffe über dräneinrichtungen, unter-
irdische Kabeltrassen und Kanäle, die zu nieder-
schlagswasserversickerungsanlagen führen, in 
den Untergrund eindringen können.
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2.11 Wie wird der Schutz der öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sichergestellt?

GRUNDSÄTZLICHES
Zusätzlich zu den bisherigen Ausführungen gilt:
Die Kenntnis und Funktion der entwässerungstechnischen Einrichtungen ist 
Grundvoraussetzung zur Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen. Dazu müssen der 
Grundstücksentwässerungsplan sowie der kommunale Entwässerungsplan für das betroffene 
Gewerbe- oder Industriegebiet verinnerlicht und auf aktuellem Stand vorgehalten werden.
Die Schnittstellen zur öffentlichen Kanalisation und die eventuelle Einbeziehung der 
Kanalisation in die Rückhaltestrategie sind von besonderer Bedeutung. Die Schutzmaßnahmen 
sind daher mit der VG/Stadt als abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskörperschaft und 
Träger der Feuerwehr zu erörtern und abzustimmen.

Schutzmaßnahmen

die grundlegenden Maßnahmen ergeben 
sich aus der tabelle 2.5 in Kapitel 2.6 dieses 
Leitfadens.

der anlagenbetreiber und die VG/stadt müssen 
sicherstellen, dass im Brandfall über die entwäs-
serungssysteme keine zusätzlichen Gefährdun-
gen und schäden entstehen. ausgeschlossen 
werden müssen insbesondere:

 ■ Gefährdungen des abwassertechnischen Be-
triebspersonals

 ■ austritte von schadstoffen in die oberflä-
chengewässer (über regenkanäle, Mischwas-
serentlastungsanlagen und den Kläranlagen-
auslauf)

 ■ Beeinträchtigungen des Kläranlagenbetriebs 
und der reinigungsleistung der abwasserbe-
handlungsanlage

sofern öffentliche Kanäle in die rückhaltekon-
zeption eingebunden werden, sind klare regelun-
gen für den schadensfall zu treffen. dabei sind 
insbesondere folgende aspekte zu regeln:

 ■ die festlegung des für die rückhaltung vorge-
sehenen Kanalabschnittes bzw. rückhaltebe-
ckens, die dichtheit der einrichtungen muss 
gewährleistet werden;

 ■ die festlegung der verfügbaren rückhalteka-
pazität,

 ■ die festlegung der art der rückhaltung (Ka-
nalblase, schieber etc.),

 ■ die festlegung, wer welche Kosten trägt,

 ■ die Voraussetzungen und Zuständigkeiten für 
die aktivierung der rückhaltung,

 ■ die im einzelnen zu ergreifenden Maßnahmen,

 ■ die Vorhaltung der erforderlichen Materialien 
und hilfsmitteln und die wartung der not-
wendigen einrichtungen,

 ■ die Zugänglichkeit zu den schadensverhüten-
den einrichtungen sowie

 ■ die notwendigen Überwachungsmaßnah-
men bei der inanspruchnahme der öffentli-
chen einrichtungen. es muss sichergestellt 
sein, dass kein schädlicher rückstau oder eine 
Überstauung des verfügbaren rückhalterau-
mes erfolgen kann. Gegebenenfalls müssen 
die aktivierten stauräume gezielt entlastet 
werden, z. B. durch aufnahme mittels saug-
fahrzeuge und der Verbringung zu geeigneten 
speichereinrichtungen.
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2.12 Wie wird der Schutz der Oberflächengewässer sichergestellt?

GRUNDSÄTZLICHES
Zusätzlich zu den bisherigen Ausführungen gilt:
Oberflächengewässer können im Brandfall über unterschiedlichste Wege belastet werden:
 • durch direktes Abfließen aus dem Schadensbereich,
 • über die Kanalisation (Grundstückentwässerungseinrichtungen und öffentliche Kanalisation),
 • über Dränleitungen oder 
 • zeitverzögert über den Boden und das Grundwasser in Abhängigkeit von Untergrundaufbau 

und Entfernung der Schadensstelle zum Gewässer

Schutzmaßnahmen

die grundlegenden Maßnahmen ergeben 
sich aus der tabelle 2.5 in Kapitel 2.6 dieses 
Leitfadens.

die Maßnahmen müssen gewährleisten, dass im 
Brandschadensfall ein oberirdisches abfließen, 
ein eindringen in den Untergrund und ein lei-
tungsgebundener eintrag in das Gewässer nicht 
eintreten können.

Bei Betrieben, die sich über viele Jahrzehnte ent-
wickelt haben, sind die unterirdischen entwässe-
rungs- und dränleitungen oft nicht hinreichend 
bekannt. Gegebenenfalls sind entsprechende 
Untersuchungen und die erstellung von aktuel-
len entwässerungsplänen erforderlich.

2.13 Ist die Entwässerung des Gewerbe- oder Industriegebiets konzeptionell in Ordnung?

wie in den vorigen Kapiteln dargelegt wird, ist die Kenntnis der entwässerungseinrichtungen, ihrer 
funktionsweise, ihrer dichtheit sowie der steuerungsmöglichkeiten eine Grundvoraussetzung, um im 
Brandfall Boden- und Gewässerverunreinigungen zu vermeiden.

Primäres Ziel der Prävention muss immer ein funktionierender und möglichst vollständiger 
Schadstoffrückhalt auf dem Betriebsgrundstück selbst sein!

da ein austreten aus dem Betriebsgrundstück 
in den meisten fällen aber nie gänzlich ausge-
schlossen werden kann, muss die entwässe-
rungskonzeption des Gewerbe- und industrie-
gebietes mit in den fokus genommen werden. 
Betriebe und VG/stadt (als abwasserbeseiti-
gungspflichtige Gebietskörperschaft und träger 
der feuerwehr) müssen gemeinsam klären, in-
wieweit im Bedarfsfall eine zusätzliche rückhal-
tung im öffentlichen Bereich generiert werden 
kann. Bei der neuausweisung oder der weiter-
entwicklung von Gewerbe- und industrieflächen 
sollte unbedingt geprüft werden, ob und wie ggf. 

das schutzniveau erhöht und verbessert werden 
kann. als geeignete Maßnahmen sollte der ein-
bau von schieberbauwerken, rückhaltebecken, 
Kanalstauräumen etc. in die Kanalisation, in die 
Überlegungen einbezogen werden.

die funktionalitäten der schadensverhütenden 
und -begrenzenden Maßnahmen im Betrieb und 
im öffentlichen Bereich und ihr Zusammenspiel 
sowie die Verantwortlichkeiten und Pflichten 
hinsichtlich ihres einsatzes müssen zwischen den 
Beteiligten ausreichend und auf aktuellem stand 
kommuniziert sein. ein regelmäßiger erfahrungs-
austausch, gemeinsame Begehungen und Übun-
gen sind unbedingt zu empfehlen.
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2.14 Besteht ein Anpassungsbedarf hinsichtlich der schadensverhütenden Einrichtungen?

der Betreiber hat wiederkehrend zu prüfen, ob 
die eingesetzte Brandschutztechnik noch den ak-
tuellen anforderungen entspricht. für diese auf-
gabe ist das Personal regelmäßig zu schulen. das 
bedeutet zu prüfen, in wieweit diese technik sich 
fortentwickelt hat und ob sie noch den aktuellen 
Produktions- bzw. dienstleistungsgegebenheiten 
entspricht. 

dabei ist zu differenzieren zwischen

 ■ dem baulichen Brandschutz (einteilung des 
objektes in Brandabschnitte, Gestaltung und 
Kennzeichnung der rettungswege und not-
ausgänge, Lagerung von Produkten, roh- und 
hilfsstoffen) und

 ■ dem technischen Brandschutz (Brandmelder, 
Löschwasserrückhalteeinrichtungen, Lösch-
anlagen wie z. B. sprinkler- und inertisie-
rungsanlagen).

2.15 Ist die Wartung und Instandhaltung der schadensverhütenden Einrichtungen 
sichergestellt?

eine dauerhafte funktionsfähigkeit dieser ein-
richtungen setzt einen festen wartungs- und 
instandhaltungsplan für alle relevanten anla-
gen (-teile) voraus. der Betrieb muss qualifizier-
tes Personal mit der erstellung und Pflege eines 
solchen Planes beauftragen. falls er nicht über 
entsprechendes Personal verfügt, sollten sach-
verständige/sachkundige dritte hinzugezogen 
werden.

die funktionsfähigkeit und die einsatzbereit-
schaft dieser einrichtungen sind regelmäßig zu 
testen und das testergebnis zusammen mit den 
Kontroll- und wartungsarbeiten in einem Be-
triebstagebuch zu dokumentieren.

2.16 Wer muss im Schadensfall welche Informationen bekommen?

schadensfälle und Betriebsstörungen sind vom 
Betreiber unverzüglich der unteren wasserbe-
hörde, der nächsten allgemeinen ordnungs-
behörde oder der Polizei zu melden, sofern 
ausgetretene stoffe in ein Gewässer, eine ab-
wasseranlage oder in den Boden einzudringen 
drohen. 

die Übermittlungswege sowie die entsprechen-
den erreichbarkeiten sind abzustimmen und 
stets auf aktualität zu überprüfen, damit die Be-
teiligten im rahmen der schadensabwehr tätig 
sein können. 

die schadensmeldungen sollten folgende infor-
mationen enthalten:

 ■ schadensort (anschrift)

 ■ ansprechpartner des Betreibers?

 ■ wann ist das schadensereignis eingetreten?

 ■ Kurze prägnante schilderung des scha-
densereignisses (z. B. Brand der Umfüllanlage 
in halle 7 durch explosion eines Brennofens)

 ■ sind Menschen verletzt bzw. in Gefahr?

 ■ Beurteilung der weiteren Gefährdungen für 
Menschen, tiere, Umwelt, z. B.:

 • ausbreitung des schadstoffs, 
 • freisetzung von Giften,
 • durch radioaktive stoffe, 
 • durch chemische Gefahren, 
 • Brand- und explosionsgefahr, 
 • betroffene Umweltmedien (Kanal, Gewäs-

ser, Boden etc.). 

 ■ welche sofortmaßnahmen wurden bisher 
veranlasst?

 ■ wer wurde bisher informiert?
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2.17 Welche Planungen für die Bewältigung eines Schadensfalls sind zu erstellen?

Betriebsanweisung zum Gewässerschutz

Betriebsanweisungen sind schriftlich verfass-
te verbindliche Vorgaben zu Verhaltens- und 
Vorgehensweisen, die dazu dienen, eine anlage 
ordnungsgemäß zu betreiben. die sicherheits-
belange sind wesentlicher teilaspekt. die an-
weisungen müssen daher insbesondere auch 
Vorgaben beinhalten, wie eine anlage bei außer-
gewöhnlichen Betriebszuständen (dazu gehört 
auch ein Brandereignis) in einen sicheren Zu-
stand gebracht und schäden vermieden oder be-
grenzt werden können.

die notwendigkeit zur erstellung von Betriebs-
anweisungen ergibt sich unter anderem aus den 
Unfallverhütungsvorschriften, dem arbeits-
schutzgesetz, aus der Betriebssicherheitsverord-
nung, aus der Gefahrstoffverordnung und der 
Bundesanlagenverordnung (awsV). informati-
onen und arbeitshilfen zur erstellung von Be-
triebsanweisungen finden sich u. a. im internet 
und in den technischen regelwerken (z. B. trGs 
555 oder trws 779)29,19. 

Ziel von Betriebsanweisungen ist der schutz von 
Mensch und Umwelt. im rahmen dieses Leit-
fadens soll der schwerpunkt „Gewässerschutz/
Bodenschutz“ im folgenden näher betrachtet 
werden; einzelheiten dazu sind der trws 779, 
abschnitt 6.2 zu entnehmen. 

Grundlage für die ableitung notwendiger Ge-
wässerschutzmaßnahmen ist eine vom anla-
genbetreiber erstellte anlagenbeschreibung 
mit allen für den Gewässerschutz wichtigen 
informationen. die darauf aufbauende was-
serrechtliche Betriebsanweisung enthält einen 
Überwachungs-, instandhaltungs- und notfall-
plan und legt sofortmaßnahmen zur abwehr 
schädlicher Gewässerveränderungen fest. sie 
umfasst handlungsanweisungen für Kontrollen 
im normalen Betrieb und für Maßnahmen im 
störfall, insbesondere über in- und außerinbe-
triebnahme, instandhaltung, Verhalten bei au-
ßergewöhnlichen Vorkommnissen, Beseitigung 
von störungen, Handhabung von Leckagen und 

verunreinigtem Löschwasser und sonstigen 
Löschmitteln. der Überwachungs-, instandhal-
tungs- und notfallplan ist mit den stellen abzu-
stimmen, die im rahmen des notfallplans und 
der sofortmaßnahmen beteiligt sind.

das an der anlage tätige Personal ist anhand 
der Betriebsanweisung zu unterweisen. die Un-
terweisung ist vor aufnahme der tätigkeit und 
wiederkehrend in angemessenen Zeitabständen, 
mindestens jedoch einmal jährlich durchzufüh-
ren. die Unterweisung ist zu dokumentieren. die 
Betriebsanweisung muss dem Bedienungsperso-
nal jederzeit zugänglich sein.

der anlagenbetreiber hat die einhaltung der 
Betriebsanweisung und deren aktualisierung 
sicherzustellen.

Feuerwehrplan/Abwasserplan

feuerwehrpläne dienen aufgrund ihrer angaben 
sowohl der einsatzvorbereitung, als auch zur 
schnellen orientierung der feuerwehr im ein-
satzfall. die erkundungszeit durch die einsatz-
kräfte wird somit erheblich reduziert, so dass das 
schadensereignis bzw. die höhe des schadens so 
klein wie möglich gehalten wird.

neben den stoff- bzw. erzeugnisbezogenen in-
formationen des Betreibers sind für die feuer-
wehr in erster Linie orts- bzw. objektkundige an-
sprechpartner sehr wichtig. ihre erreichbarkeit 
und Unterstützung ist im ernstfall von immenser 
Bedeutung, ob es dabei um eine sachkundige 
Unterstützung an der haus- bzw. anlagentech-
nik, eine fachberatung zum Produktionsprozess, 
das Bedienen einer anlage, das fahren eines spe-
zialfahrzeuges oder einfach um einen schnellen, 
unkomplizierten Zugang geht. die vom Betreiber 
hier benannten Personen sind daher in der be-
trieblichen notfallplanung zu verankern und in 
die einsatzpläne der feuerwehr aufzunehmen. 

die notwendigkeit zur erstellung eines feuer-
wehrplans ergibt sich aus der Landesbauord-
nung rheinland-Pfalz sowie aus verschiedenen 
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sonderbauvorschriften wie der Verwaltungsvor-
schrift zur Beteiligung der Brandschutzdienst-
stellen. der Feuerwehrplan ist vom Betreiber im 
einvernehmen mit der Brandschutzdienststelle 
gemäß din 14095 anzufertigen, an einer jeder-
zeit erreichbaren stelle (z. B. Pförtner, Brandmel-
dezentrale) bereitzuhalten sowie der örtlichen 
feuerwehr zur Verfügung zu stellen30. weitere 
anforderungen können sich aus der jeweiligen 
Baugenehmigung ergeben. 

feuerwehrpläne sind im abstand von maximal 2 
Jahren von einer sachkundigen Person prüfen zu 
lassen bzw. anlassbezogen bei relevanten bauli-
chen/betrieblichen änderungen anzupassen. 

sofern rechtlich eine Löschwasserrückhaltung 
gefordert ist, muss durch den Betreiber zu-
sätzlich ein Abwasserplan (vgl. din 14095) 
erstellt werden. wesentliche angaben in ab-
wasserplänen sind z. B. angaben über die der 

Löschwasserrückhaltung dienenden anlagen 
und einrichtungen. hierunter fallen z. B. an-
gaben über abwasserkanäle auf dem Grund-
stück sowie Zuflüsse in das öffentliche abwas-
sernetz bzw. Gewässer, rückhaltebecken und 
absperrmöglichkeiten. 

Gefahrenabwehrplan

Betreiber, deren anlagen besonders brand- oder 
explosionsgefährlich sind oder durch die im falle 
eines Brandes, einer explosion oder eines sonsti-
gen Gefahr bringenden ereignisses eine größere 
anzahl von Menschen oder erhebliche sachwer-
te gefährdet werden können, können – soweit 
keine andere gesetzliche Verpflichtung besteht 

– von der zuständigen Behörde (Verwaltung des 
Landkreises bzw. der kreisfreien stadt) dazu ver-
pflichtet werden, Gefahrenabwehrpläne zu er-
stellen (siehe § 31 abs. 2 Landesbrand- und Ka-
tastrophenschutzgesetz – LBKG).

Zerstörtes Chemikalienlager nach einem Großbrand
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Feuerwehreinsatzplan

die feuerwehr/der träger der feuerwehr er-
stellt auf Basis des feuerwehrplanes den Feu-
erwehreinsatzplan. er enthält unter anderem 
wichtige informationen zur baulichen anlage, 
seiner Geometrie und nutzung, zu anleiter-
möglichkeiten, zu Lagerflächen, zu eventuellen 
Gefahrstofflägern, zu relevanten stoffen in der 
Produktion, von denen im schadensfall Gefah-
ren zu erwarten sind etc. und ggf. angaben zur 
Löschwasserrückhaltung.

die feuerwehr bzw. der träger der feuerwehr 
muss einerseits die bereits vorhandenen einsatz-
pläne in der alarmplanung fortschreiben. an-
derseits liegt es in ihrem interesse, dass auch für 

Unternehmen, objekte oder Gebiete, von denen 
unter normalen Bedingungen keine Gefahr aus-
geht, einsatzpläne oder zumindest Vorsorgekon-
zepte erstellt werden, wenn für die schadens-
minimierung im Brand- bzw. havariefall eine 
besondere Problematik zu erwarten ist. Begrün-
det liegt dies in den negativen erfahrungen der 
jüngeren Vergangenheit, die beispielsweise bei 
Bränden in der Müllverarbeitung, der wertstoff-
industrie, im Bereich der Möbelherstellung, in 
der Kunststoffverarbeitung oder ganz allgemein 
der warenlagerung (z. B. Möbel, Matratzen, rei-
fen …) gesammelt wurden. Betreibern solcher 
anlagen wird empfohlen, die brandschutztech-
nischen Belange mit der örtlichen feuerwehr zu 
erörtern. 

2.18 Welche Szenarien sollten betriebsintern geübt werden?

für Betriebe ist es zielführend, wenn die intern Beteiligten den Brandfall und die sich aus der scha-
densbekämpfung ergebenden Probleme sowohl am tisch als auch vor ort durchexerzieren (szenario 

„Brand mit Löschwasseranfall“). folgende aspekte sind zu berücksichtigen:

 ■ betriebliche organisation im schadensfall, 

 ■ ausbildungsstand der Verantwortlichen,

 ■ erste Maßnahmen im schadensfall, 

 ■ inhalt einer schadensmeldung (siehe Kapitel 
2.16) sowie stellen, an die eine schadensmel-
dung zu richten ist,

 ■ Lage, Bedienung, Kapazität und funktions-
tüchtigkeit vorhandener, automatischer oder 
manueller einrichtungen zur Löschwasser-
rückhaltung, 

 ■ Vorhandensein geforderter Löschmittel (art 
und Menge) sowie funktionstüchtigkeit der 
Geräte sowie

 ■ Gefahren für Betriebspersonal und einsatz-
kräfte im schadensereignis.

sinnvoll ist es, dass die Überlegungen und erfah-
rungen schriftlich festgehalten werden und im 
Brandfall auch verfügbar sind, da die Konzepter-
steller nicht immer an der einsatzstelle bzw. er-
reichbar sind. 

Einsatz der Malteser bei einem Großbrand
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2.19 Welche Abstimmungen und gemeinsamen Übungen mit den Beteiligten sind 
zweckmäßig?

regelmäßige Übungen der örtlichen feuerwehr 
(szenario „Brand mit Löschwasseranfall“) mit 
evtl. Unterstützung weiterer wehren (gemäß 
alarm- und einsatzplan der feuerwehr für das zu 
beübende objekt) sind wichtig, um ortskennt-
nisse zu erlangen und sich mit den Möglichkeiten 
der Löschwasserrückhaltung (mechanische oder 
automatische anlagen) vertraut zu machen. 

eine abstimmung zwischen feuerwehr, anlagen-
betreiber und entwässerungsbetrieb der Kom-
mune in der frage der Löschwasserrückhaltung 
ist unerlässlich. nur so können die Grenzen 
der betrieblichen rückhaltemöglichkeiten, die 
risiken für die öffentlichen abwasseranlagen 
und Gewässer erkannt werden und absprachen 
getroffen werden, ob ein Bedarf besteht, die 

betrieblichen rückhaltemöglichkeiten zu verbes-
sern und/oder ob gegebenenfalls das öffentli-
che Kanalnetz zur rückhaltung genutzt werden 
kann. da die einsatzleitung der feuerwehr (§ 25 
LBKG) bei Brandereignissen oftmals vor ande-
ren Behördenvertretern bzw. sachverständigen 
an der einsatzstelle tätig ist und im Zuge dessen 
die auswahl von sofortmaßnahmen für den Ge-
wässerschutz selbst trifft, ist diese grundsätzli-
che abstimmung zur Löschwasserrückhaltung 
einsatztaktisch von großer Bedeutung. sie er-
möglicht im ereignisfall schnelles und effizien-
tes handeln. aus diesem Grund ist es sinnvoll in 
die vorgenannten gemeinsamen Übungen auch 
den entwässerungsbetrieb der Kommune mit 
einzubinden. 

2.20 Welche Überprüfungen durch betriebsexterne Stellen sollten erwogen werden?

die errichtung, erweiterung und wesentliche 
Umgestaltung von anlagen sowie die wesent-
liche änderung ihrer Betriebsweise bedürfen 
einer öffentlich-rechtlichen Zulassung. die Zu-
lassungsbescheide enthalten auch anforderun-
gen an die schadensverhütenden einrichtungen 
sowie über organisatorische Maßnahmen und 
Verpflichtungen des Betreibers im falle von Be-
triebsstörungen. die anforderungen ergeben sich 
aus den Unterlagen des Genehmigungsantrages 
sowie den in den Bescheiden getroffenen fest-
legungen. daneben sind generell die regeln der 
technik zu beachten, die sich aus den einschlägi-
gen technischen regelwerken, insbesondere den 
din- bzw. en-normen ergeben.

anforderungen bezüglich sicherheitsrelevanter 
Vorsorgemaßnahmen und Gefahrenabwehr fin-
den sich üblicherweise in:

 ■ Baugenehmigungen

 ■ immissionsschutzrechtlichen Bescheiden

 ■ wasserrechtsbescheiden (insbesondere ein-
leiterlaubnis, indirekteinleitergenehmigung 

und der Bau- und Betriebsgenehmigung für 
abwassertechnische anlagen)

 ■ kommunalen satzungsrechtlichen Beschei-
den (insbesondere Genehmigung der Grund-
stücksentwässerung)

die zuständigen Behörden haben für ihren Be-
reich rechtlich verankerte Überwachungsaufga-
ben und zu ihrer wahrnehmung weitreichende 
Befugnisse (z. B. § 52 Bundes-immissions-
schutzgesetz und §§ 100 und 101 wasser-
haushaltsgesetz). sie können für bestimm-
te aufgaben zu Lasten des anlagenbetreibers 
auch fremdgutachter bestellen (z. B. § 29 a 
Bundes-immissionsschutzgesetz).

die Behörden überwachen die anlagen im rah-
men ihrer Möglichkeiten und entsprechend der 
anlagenrelevanz. sie überwachen insbesondere 
anlassbezogen bei umweltrelevanten störungen 
im anlagenbetrieb und wenn gesetzlich wieder-
kehrende inspektionen vorgeschrieben sind (z. B. 
störfallverordnung – 12. BlmschV oder § 52 Bim-
schG). die personelle ausstattung der Behör-
den erlaubt in aller regel keine routinemäßigen 
Überwachungen.
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nach dem Großbrand bei der schweizer firma 
sandoz im Jahr 1986, in dessen folge es zu einer 
schwerwiegenden Verunreinigung des rheines 
kam, wurden in rheinland-Pfalz auf der ebene 
der Kreise und kreisfreien städte Kommissionen 
gebildet, mit dem Ziel, die sicherheit von anla-
gen zu überprüfen. die Kommissionen wurden 
gebildet aus je einem Vertreter der unteren was-
serbehörde, der unteren Bauaufsichtsbehörde, 
der Gewerbeaufsicht, der wasser- und abfall-
wirtschaft und der Brandschutzdienststelle. 

die Kommissionen konnten bei einer Vielzahl 
von anlagen erhebliche Mängel aufzeigen und 
auf deren zeitnahe Beseitigung hinwirken. in-
folge der zunehmend knapperen Personalaus-
stattung einerseits, aber auch durch gestiegenes 
Umweltbewusstsein in den Betrieben ande-
rerseits, wurde die Kommissionsarbeit in den 
1990iger Jahren eingestellt.

Behördliche Überwachungen und inspektionen 
sind nach wie vor geeignet, größere Missstände 
und sicherheitsmängel aufzudecken. Untersu-
chungen, insbesondere die auseinandersetzung 
mit den Ursachen von schadensfällen, belegen 
sehr eindringlich die richtigkeit dieser annahme. 
es sollte daher in hinblick auf mögliche Umwelt-
gefährdungen überlegt werden, ob eine behörd-
liche Überwachung von anlagen, für die gesetz-
lich keine wiederkehrenden Überwachungen 
oder inspektionen vorgeschrieben sind, wieder 
aufgenommen wird – zumindest in beschränk-
tem Umfang. insbesondere bei anlagen in be-
sonders sensiblen Gebieten, wie z. B. in einzugs-
bereichen von trinkwassergewinnungsanlagen 

und bei anlagen in überflutungsgefährdeten flä-
chen an Gewässern könnten solche inspektionen 
von großem nutzen sein. 

Um seiner eigenverantwortung gerecht zu wer-
den, muss der Betrieb qualifiziertes Personal 
mit der Überprüfung der anlagensicherheit be-
auftragen. die Überprüfung muss regelmäßig 
wiederkehrend und fest eingeplant werden. Bei 
änderungen der anlagen oder deren Betriebs-
weise ist bei der Planung grundsätzlich auch eine 
umfassende analyse der sicherheitstechnischen 
Belange erforderlich. Verfügt der Betrieb nicht 
ausreichend über eigenen sachverstand, sind 
entsprechende dienstleistungen an externe ex-
perten zu vergeben.

Zum schutz der öffentlichen trinkwassergewin-
nung werden durch die oberen wasserbehörden 
zugunsten der wasserwerke wasserschutzgebie-
te ausgewiesen. die Betreiber der Gewinnungs-
anlagen haben eine Mitverantwortung bei der 
Überwachung ihrer trinkwassereinzugsgebiete 
(vgl. dVGw-arbeitsblatt w101, abschnitt 8). es 
ist deshalb zweckmäßig, sie sowohl in den Ge-
nehmigungsverfahren als auch in die Gefahren-
abwehrplanung mit einzubeziehen. für staatlich 
anerkannte heilquellen und deren schutzgebiete 
gilt dies sinngemäß.

es liegt im interesse der wasserwerke, den re-
gelmäßigen Kontakt zu anlagenbetreibern, der 
örtlichen feuerwehr und den kommunalen ent-
wässerungsbetrieben zu suchen und sich über 
die sicherheitsvorkehrungen zu informieren und 
sicherheitsfragen gemeinsam zu diskutieren.
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3 MassnahMen iM schadensfaLL

alle Beteiligten sind verpflichtet, alles zu tun, um Gefährdungen der Umwelt zu minimieren. ein Zu-
sammenwirken der Beteiligten ist unerlässlich, um das Gefährdungspotential verlässlich einschätzen 
zu können und um die optimalen Gefahrenabwehrmaßnahmen zu treffen. die Kenntnis der wesentli-
chen aufgaben, funktionen und Verantwortlichkeiten der Beteiligten ist eine wichtige Voraussetzung 
für eine effektive Zusammenarbeit.

 ■ Anlagenbetreiber:

•	 alarmieren der feuerwehr und der 
rettungskräfte

•	 informieren der Kommune und der Genehmi-
gungsbehörden (wasser- und Bodenschutz-
behörde, immissionsschutzbehörde …) 

•	 warnen und schützen der Belegschaft und 
der nachbarschaft

•	 Unterstützen der Gefahrenabwehrkräfte

•	 Veranlassen und unterstützen von schaden 
begrenzenden Maßnahmen 

 ■ Einsatzleitung (gemäß LBKG):

•	 Bewerten der Gefahren

•	 einschalten der fachberater und Kontaktauf-
nahme zum wasserversorgungsunternehmen 
und zum abwasserentsorger

•	 festlegen der strategie zur Gefahrenabwehr

•	 Umsetzen der Gefahrenabwehrmaßnahmen

•	 festlegen von Maßnahmen zum 
Umgang mit dem Löschwasser 
(Löschwasserbereitstellung/-rückhaltung)

•	 Überwachen der effizienz und auswirkungen 
der Gefahrenabwehrmaßnahmen

•	 Presse- und Medienarbeit

•	 Ggf. hinzuziehen weiterer Unterstützungs-
kräfte (z. B. thw, tUis …) 

 ■ Polizei:

•	 absperren des Gefahrenbereichs

•	 durchführen verkehrslenkender Maßnahmen 

•	 informieren/warnen der Bevölkerung

•	 Presse- und Medienarbeit

•	 ermitteln der Brandursache 

 ■ Kommune:  
sie hat die Pflichtaufgabe der abwasserbesei-
tigung sowie der wasserversorgung und ist 
für die Gewässerunterhaltung zuständig. sie 
ist außerdem träger der örtlichen feuerwehr 
und zugleich ordnungsbehörde. die wesentli-
chen aufgaben sind deshalb:

•	 unterstützen der einsatzleitung und der Poli-
zei bei der Gefahrenabwehr
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•	 unterstützen der einsatzleitung bei der Be-
reitstellung von Löschwasser

•	 unterstützen der einsatzleitung und des Be-
treibers bei der rückhaltung von verunreinig-
tem Löschwasser

•	 ergreifen notwendiger Maßnahmen zum 
schutze der öffentlichen abwasseranlagen 
und der Gewässer 

•	 warnen der unterliegenden Gewässer-
benutzer bei einer Verunreinigung von 
fließgewässern 

•	 ggf. ergreifen notwendiger Maßnahmen zum 
schutze der wassergewinnungsanlagen 

 ■ Untere Verwaltungsbehörde (UVB) des 
Landkreises bzw. der kreisfreien Stadt:

in der funktion als untere wasser-, Bodenschutz- 
und abfallbehörde:

•	 festlegen und anordnen gewässeraufsicht-
licher Maßnahmen zum schutz von Boden, 
Grundwasser und oberflächengewässern

•	 warnen und informieren der Unterlieger bei 
einer Verunreinigung von fließgewässern

in der funktion als untere Bauaufsichtsbehörde 
sowie als Brandschutzdienststelle:

•	 fachberatung bei fragen der Bauwerks-/
Gebäudestatik

•	 objektbezogene fachberatung/Unterstüt-
zung der technischen einsatzleitung (teL)

in der funktion als untere 
Katastrophenschutzbehörde:

•	 fachberatung/Unterstützung der teL

•	 Ggf. Übernahme der einsatzleitung bei 
übergemeindlichen Großschadenslagen 
durch den Landrat oder seinen Vertreter 
(Kreisfeuerwehrinspekteur)

in der funktion als Gesundheitsbehörde:

•	 warnen und informieren der Bevölkerung vor 
Verunreinigung von Böden (wirkungspfade 
Boden–Mensch, Boden–Pflanze)

•	 anordnen von Maßnahmen zum schutz der 
Bevölkerung (z. B. Verzehrverbote) 

 ■ Struktur- und Genehmigungsdirektion:

in der funktion als obere wasserbehörde, obere 
Bodenschutzbehörde und obere abfallbehörde:

•	 Beraten der einsatzleitung, der unteren Ver-
waltungsbehörde, der Kommune sowie des 
anlagenbetreibers in allen fragen des Gewäs-
ser-, Boden- und Grundwasserschutzes 

•	 Genehmigen von änderungen der Betriebs-
weise von abwasseranlagen

•	 Überwachen der Gewässer im rahmen der 
Gewässeraufsicht

•	 festlegen und anordnen von Maßnahmen 
zum schutz von Boden, Grundwasser und der 
oberflächengewässer

in der funktion als obere 
immissionsschutzbehörde:

•	 Beraten der einsatzleitung, der unteren 
Verwaltungsbehörde und des Betreibers 
in fragen des immissionsschutzes und des 
arbeitsschutzes

•	 anordnen von Maßnahmen zum schutz 
der Umwelt und zur Gewährleistung der 
anlagensicherheit

•	 Überwachen der immissionsschutzrechtli-
chen Vorgaben

die nachstehende Liste gibt einen Überblick über 
die abzuarbeitenden fragestellungen und dem 
davon betroffenen Kreis der Beteiligten. daran 
anschließend werden die fragestellungen und 
die aufgaben der Beteiligten näher erläutert.
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3.1 Wer ist zu verständigen?

schadensfälle und Betriebsstörungen sind unverzüglich der unteren wasserbehörde, der nächsten all-
gemeinen ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden, sofern ausgetretene stoffe in ein Gewässer, 
eine abwasseranlage oder in den Boden einzudringen drohen.

Gemäß den alarmplänen (siehe Kap. 2.17) sind 
durch den Betreiber i. d. r zu verständigen:

 ■ feuerwehr,

 ■ werksicherheit, ggf. werkfeuerwehr,

 ■ Geschäftsführer, Betreiber, eigentümer,

 ■ Umweltbeauftragter, ggf. Brandschutzbeauf-
tragter,

 ■ wasserversorgungsunternehmen,

 ■ abwasserbeseitigungspflichtige Gebietskör-
perschaft,

 ■ Umweltbehörden sowie

 ■ Polizei, ggf. wasserschutzpolizei.

Einsatz der Drehleiter bei einem Großbrand
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3.2 Welche Information muss die Meldung des Betreibers enthalten?

Kommt es zu einem austritt von schadstoffen, sind die mit der schadensabwehr betrauten Personen 
zur festlegung der erforderlichen Maßnahmen so umfassend wie möglich zu informieren. siehe hierzu 
Kapitel 2.16.

3.3 Wie wird die betriebsinterne Aufgabenteilung und Kommunikation sichergestellt?

der ereignisfall stellt Leitung und Mitarbeiter vor eine völlig ungewohnte situation und eine außeror-
dentliche psychische Belastung. Viele Maßnahmen und entscheidungen sind unter erheblichem Zeit-
druck zu leisten. 

es ist daher notwendig, dass die Verantwort-
lichkeiten im Betrieb klar geregelt sind, d. h. die 
schlüsselpersonen wissen, was sie zu tun haben, 
dass die Koordinierung der arbeiten sicherge-
stellt ist und die Kommunikation funktioniert. 
wurden keine entsprechenden strukturen durch 
das Management aufgebaut und die abläufe 
nicht eingeübt, sind Zeitverluste und fehlent-
scheidungen zu besorgen. 

es ist zweckmäßig, die zur Bewältigung des 
schadensfalls erforderliche Kompetenz in einem 
innerbetrieblichen Krisenstab zu bündeln. 

dabei sind insbesondere folgende aufgaben und 
Bereiche abzudecken:

 ■ schutz und rettung von Personen (Mitarbei-
ter, Personal von fremdfirmen)

 ■ anlagensicherheit und Gefährdungsbeurtei-
lung 

 ■ Betrieb und steuerung der rückhalteeinrich-
tungen und abwasseranlagen

 ■ Kommunikation nach innen und außen (ein-
satzleitung, Behörden, nachbarn, Presse, Ver-
sicherer …

 ■ dokumentation der wesentlichen aktivitäten 
und entscheidungen

 ■ Betreuung der Kommunikationsmittel

 ■ Verpflegung des stabes bei längerem einsatz

3.4 Welche Sofortmaßnahmen sind bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu ergreifen?

allgemeine sofortmaßnahmen sind:

 ■ alarmieren der feuerwehr und ggf. vorhande-
ner selbsthilfekräfte.

 ■ warnen der Personen in betroffenen und ggf. 
angrenzenden Bereichen.

 ■ eindämmen des schadens (z. B. Löschen, ab-
dichten …) und Versorgung Verletzter im 
rahmen vorhandener Möglichkeiten, aber 
ohne eigengefährdung.

 ■ Betrieblichen ansprechpartner für die feuer-
wehreinsatzleitung zur Verfügung stellen.

 ■ herbeiführen eines sicheren Zustandes von 
noch laufenden technischen Prozessen.

 ■ abschalten/absperren von elektrischer ener-
gie und sonstiger Medien (z. B. Gas, dampf, 
druckluft) nach Maßgabe des notfallplans.

 ■ aktivieren/Bereitstellen vorhandener Mittel 
und Möglichkeiten zum auffangen, eindäm-
men, ableiten und rückhalten von ausgetre-
tenem Produkt oder des im weiteren Verlauf 
anfallenden verunreinigten Löschwassers.

der Betreiber sorgt außerdem dafür, dass umge-
hend Personal herangeführt wird, welches eine 
eventuell notwendige nutzung vorhandener an-
lagen- oder fahrzeugtechnik gewährleistet bzw. 
technische Prozesse steuern kann.
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3.5 Wie ist die Gefahrenlage zu beurteilen?

folgende informationen des Betreibers/ansprechpartners sind für die eintreffende feuerwehr wichtig:

 ■ was ist passiert (z. B. Brand, explosion, Pro-
duktaustritt, Unfall, ggf. abschätzbares aus-
maß …) und welcher Bereich ist betroffen?

 ■ Befinden sich noch Personen im betroffenen 
Bereich (anzahl)?

 ■ wo liegt der vermutliche aufenthaltsbereich 
und auf welchen wegen gelangt man dort 
hin?

 ■ welche betrieblichen und ggf. prozesstech-
nischen Zusammenhänge liegen im betroffe-
nen Bereich vor? welche technischen Prozes-
se laufen noch?

 ■ haben ggf. vorhandene automatische Lösch-
anlagen ausgelöst?

 ■ welche baulichen Gegebenheiten liegen im 
betroffenen Bereich vor (z. B. Zugänge, trep-
pen, bauliche Zusammenhänge oder abtren-
nungen usw.)?

 ■ Mit welchen besonderen Gefahren ist im au-
genblick zu rechnen (z. B. angaben zu ener-
giequellen, druckgasen, art, Menge, Lagerung 
brennbarer, entzündlicher oder sonstiger ge-
fährlicher stoffe …)?

 ■ welche Mittel und Möglichkeiten zum auf-
fangen, eindämmen, ableiten und rückhalten 
von ausgetretenem Produkt oder von im Ver-
lauf anfallendem verunreinigten Löschwas-
ser wurden aktiviert bzw. stehen wo bereit? 
welche Zwischenlagerungsmöglichkeiten (z. 
B. nutzbares Kellergeschoss, schwimmbecken, 
tanks, container) gibt es?

3.6 Welche unmittelbaren Gefahrenabwehrmaßnahmen sind erforderlich?

neben dem umgehenden heranziehen eines oder mehrerer ansprechpartner des anlagenbetreibers, 
sollte sich die feuerwehreinsatzleitung schon zu einsatzbeginn bei einem großen Brandschadensfall 
mit den nachfolgenden fragen beschäftigen. 

Kann dieser Brand erfolgreich, schnell und ef-
fektiv mit Wasser gelöscht werden?

Mit anderen worten: es geht um die auswahl 
des richtigen Löschmittels und dessen einsatz 
unter Beachtung der zugehörigen taktik. dazu ist 
beispielsweise die frage zu klären, ob das Brand-
gut überwiegend wasserabweisend ist (z. B. ho-
her Kunststoffanteil, fortgeschrittene Verkoh-
lung …).

wird bei größeren Bränden als Lösch- und Kühl-
mittel weitgehend auf wasser bzw. wasser mit 
Zusätzen zurückgegriffen (z. B. schaum, netz-
wasser, Gel), so ist schnellst möglichst eine 
netzunabhängige, ausreichende und unterbre-
chungsfreie wasserversorgung aufzubauen.

Wie schnell muss der Brand gelöscht bzw. 
müssen die Emissionen eingedämmt werden, 
um eine Schadensausweitung zu verhindern?

der Brand ist schnellstmöglich abzulöschen, 
wenn

 ■ noch Menschenleben in Gefahr sind oder

 ■ sich der schaden erheblich vergrößert, falls 
kein schlagartiger Löscherfolg erzielt wird 
(z. B. industriebrand, tunnelbrand, flugzeug-
brand …)

richtung und Geschwindigkeit der emissionsaus-
breitung sind dabei ebenso abzuschätzen wie die 
sensibilität der betroffenen nachbarschaft (Be-
völkerung, flora/fauna, Boden, wasser …).
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Wie kann die Einsatzstelle strukturiert 
werden?

Bei Großbränden sind sehr zügig abschnitte zu 
bilden, wie zum Beispiel:

 ■ (schaum-)angriff 

 ■ Kühlung (nachbarschaft)

 ■ wasserversorgung

 ■ Löschwasserrückhaltung

 ■ Logistik (wasser, Löschmittelzusätze/doku-
mentation, technik, Betriebsstoffe, Verpfle-
gung usw.)

Wo kann austretendes Löschmittel zurückge-
halten oder aufgestaut werden?

diese frage muss die einsatzleitung zu Beginn 
des einsatzes genauso klären, wie die wahl des 
geeigneten Löschmittels. eine Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Löschwasserrückhaltung, ist 
das feststellen der ausbreitungsrichtung des ab-
fließenden Löschmittels. nur dann kann über-
prüft werden, ob und wie ein gezieltes ableiten 
zu vorhandenen auffangmöglichkeiten erfolgen 
kann (siehe Kapitel 3.8 und 3.9). 

in Bezug auf eine mögliche Löschwasserrück-
haltung sollte die anfallende Menge außerdem 
überschlägig berechnet werden (siehe Kapitel 
2.5). dieser Überschlag ist im Verlauf des ein-
satzes – entsprechend der eingesetzten Lösch-
wassermengen – anzupassen. so kann relativ 
genau abgeschätzt werden, ob die anfallende 
Gesamtmenge aufgefangen werden kann. dabei 
ist auch eine Kreislaufführung des Löschwassers 
zu prüfen.

Wer sollte noch verständigt/hinzugezogen 
werden?

schon bei der alarmierung oder dem erkennen 
eines größeren Brandereignisses sind die untere 
wasserbehörde und der abwasserbeseitigungs-
pflichtige (meistens die Verbandsgemeindewer-
ke) zu verständigen. eine fachberatung vor ort 
zu weitergehenden fragen der Löschwasserrück-
haltung und -entsorgung (in der regel durch die 
untere wasserbehörde oder die sGd) ist eben-
falls zeitnah zu veranlassen.

3.7 Welche Maßnahmen zur Minimierung des Anfalls verunreinigten Löschwassers sind 
realisierbar?

durch das einhalten einer entsprechenden Grundtaktik trägt die feuerwehr entscheidend zur Mini-
mierung der anfallenden Menge an verunreinigtem Löschwasser bei. dadurch kann die zurück zu hal-
tende verunreinigte Löschwassermenge wesentlich verringert werden. 

folgende taktische Maßnahmen tragen maßgeb-
lich zur Minimierung der anfallenden rückhalte-
menge bei:

 ■ eine größtmögliche Verweildauer des Lösch-
mittels auf dem Brandgut muss erreicht wer-
den. Beispielsweise entfaltet Löschschaum 
seine erstickenden effekte nur, wenn er auf 
dem brennenden stoff möglichst lange ver-
bleibt. ein „aufstauen“ des Löschmittels, 
durch Barrieren in Gebäudeöffnungen, durch 

aufkantungen oder im freien in form von 
wällen aus sand, erde oder ähnlichem errich-
tet, hilft dabei sehr. aber auch ein ggf. mög-
liches fluten (z. B. Keller, container) bewirkt 
dies.

 ■ die Zugabe von netzmitteln zum Löschwas-
ser bei Bränden der Brandklasse a minimiert 
die rückhaltemenge ebenfalls drastisch, denn 
dieses oberflächen-entspannte netzwasser 
kann deutlich sparsamer eingesetzt werden 
als klares wasser.
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 ■ die eingesetzte Löschmittelmenge mit ihrem 
wärmebindungsvermögen muss zur ener-
giefreisetzung des Brandes passen. das er-
reicht man durch einen dynamischen einsatz 
der werfer und strahlrohre (schließen/Öff-
nen, Um- und nachsetzen) und durch eine 
zielgenaue Löschmittelaufgabe (beispielswei-
se bei großer entfernung mit einem einweiser 
arbeiten). ein rechtzeitiges nachsetzen bei 
kleiner werdendem Brand, mit schnellstmög-
lichem Übergang zum sprühstrahl (feinere, 
gleichmäßig verteilte tropfen) oder zu gerin-
geren durchflussraten, ist eine weitere Mög-
lichkeit der anpassung an den Brand.

 ■ noch nicht vom Brand betroffene brennbare 
stoffe und Güter bzw. abgelöschtes Brand-
gut sind von Beginn an auszuräumen (entzug 

von Brandlast bzw. schnelles auffinden/errei-
chen eventuell vorhandener Glutnester). da-
bei soll abgelöschtes Brandgut möglichst auf 
dem schadensgelände verbleiben, durch eine 
Brandwache gesichert werden und nachträg-
lich austretendes Löschmittel in die rückhal-
tung einbezogen werden. 

 ■ Bis zu einem gewissen Grad der Verunrei-
nigung kann austretendes Löschwasser im 
Kreislauf wieder in die Brandstelle gefördert 
werden.

ein einsatz von sonderlöschmitteln (z. B. 
schaum) sollte – unter Beachtung der vorge-
nannten Grundsätze – möglichst von anfang an, 
konzentriert und massiv vorgetragen werden. für 
schwerpunktobjekte sind hierzu bereits im Vor-
feld überschlägige Berechnungen durchzuführen.

3.8 Welche Maßnahmen zur Rückhaltung des verunreinigten Löschwassers sind zu 
treffen?

die einsatzleitung hat dafür sorge zu tragen, dass neben den Löschmittel- und technikreserven (z. B. 
leistungsfähige abgabearmaturen), äußerst zügig auch Mittel zur Löschwasserrückhaltung aktiviert, 
genutzt oder/und geschaffen werden. dabei ist der abfluss des Löschmittels so zu steuern, dass vor-
handene (ggf. auch natürliche) rückhaltesysteme genutzt werden können. 

die vorhandenen baulichen oder betrieblichen 
Gegebenheiten sind zum aufbau einer effektiven 
Löschwasserrückhaltung zu prüfen:

 ■ fest installierte oder mobile rückhalteein-
richtungen vorhanden?

 ■ ist eine Kreislaufführung des Löschwassers 
möglich?

 ■ Kellergeschoss vorhanden/nutzbar?

 ■  Betriebliches Kanalnetz für die rückhaltung 
abdichtbar oder nutzbar?

 ■ rückhaltebecken für das Gewerbegebiet vor-
handen und absperrbar? 

 ■ rückhaltebecken der angeschlossenen Klär-
anlage nutzbar?

 ■ Geländebeschaffenheit (ausreichend dichte 
senken, Gräben) für ein aufstauen geeignet?

wurden Vorsorgemaßnahmen betrieben, steigt 
die chance auf eine wirkliche schadenminimie-
rung und folgekostenreduzierung!

ACHTUNG:
Gibt es für den Einsatzfall kein 
Löschwasserrückhaltekonzept, so ist es 
erforderlich, dass sich die Einsatzleitung 
von Anfang an und in Absprache 
mit dem Betreiber um das Thema 
Löschwasserrückhaltung kümmert, 
um Verunreinigungen von Boden 
und Grundwasser mit erheblichen 
Sanierungsfolgekosten unbedingt zu 
vermeiden.
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einsatzleitung und Betreiber müssen die betrieb-
lichen Möglichkeiten klären (siehe auch Kapitel 
2.9):

 ■ Können vorhandene aufkantungen, schwel-
len, auslaufsperren, wehre, dichtkissen (luft-, 
wasser- oder sandgefüllt), ablaufsicherheits-
klappen für Gullys („Gully-Klappen“) genutzt 
werden?

 ■ stehen einfache hilfsmittel zum ableiten und 
aufstauen, wie Bretter, Paletten, sandsäcke, 
schläuche, folie usw. zur Verfügung?

 ■ ist ein zeitnahes aufschütten von wällen 
möglich? stehen die notwendigen einsatz-
mittel (radlager, Bagger, raupe usw.) mit 
dem entsprechenden Personal zur Verfü-
gung?

damit können die ermittelten Möglichkeiten 
zum auffangen, eindämmen, ableiten und rück-
halten frühzeitig genutzt werden. 

3.9 Gelangen Schadstoffe in die Umwelt? Welche Gefahren gehen davon aus? Welche 
Gefahrenabwehrmaßnahmen sind erforderlich?

während des Brandereignisses ist der fokus der Beteiligten naturgemäß auf die Menschenrettung, die 
Brandbekämpfung, den schutz von tieren sowie der nachbarschaft gerichtet.

Leicht übersehen wird dabei, dass freigesetzte 
schadstoffe sich rasch über größere entfernun-
gen ausbreiten und die Umwelt gefährden kön-
nen. diesen aspekt müssen einsatzleitung, Be-
treiber und sonstige Beteiligte frühzeitig in die 
Überlegungen zur Gefahrenabwehr einbeziehen. 
hat der Betreiber im rahmen der Vorsorge eine 
entsprechende Konzeption erarbeitet, können 
Umweltgefährdungen frühzeitig erkannt und ef-
fiziente Gefahrenabwehrmaßnahmen eingeleitet 
werden.

eine Verfrachtung von schadstoffen in die Um-
welt erfolgt immer auch über den Luftpfad. 
Brandgase, ruß und asbest aus zerstörten dach-
eindeckungen werden nur teilweise durch das 
eingesetzte Löschwasser nieder geschlagen. die-
se stoffe sind für den Menschen in hohem Maße 
gesundheitsschädigend. Zum schutz der Bevöl-
kerung sind aufrufe zum Befolgen bestimmter 
Verhaltensregeln und in kritischen fällen evaku-
ierungsmaßnahmen angezeigt. die festlegung 
und Koordinierung der Maßnahmen erfolgen 
durch die einsatzleitung, unterstützt durch die 
Polizei und die untere Verwaltungsbehörde.

ein teil der schadstoffe findet sich im verunrei-
nigten Löschwasser. nicht zurück gehaltenes 
Löschwasser ist eine hauptursache für gravie-
rende Umweltschäden. oft werden die fließwe-
ge des Löschwassers nicht ausreichend erkannt. 
Über unterirdische Leitungssysteme können 
schadstoffe öffentliche abwasseranlagen gefähr-
den und auch direkt in die Gewässer gelangen 
und dort gravierende ökologische schäden nach 
sich ziehen. durch abfließen über unbefestigtes 
Gelände und über nicht ausreichend dicht be-
festigte flächen können erhebliche schadstoff-
mengen den Boden und das Grundwasser ver-
unreinigen. Besonderes augenmerk ist auf evtl. 
vorhandene niederschlagswasserversickerungs-
anlagen zu legen. eindringendes Löschwasser 
in solche anlagen stellt für den Boden und das 
Grundwasser eine Gefahr dar.

im Brandereignisfall müssen daher neben den 
rückhaltemöglichkeiten für das Löschwasser 
auch umgehend die Lage und funktionalitäten 
der entwässerungssysteme betrachtet werden. 
fehlt es an vorbereiteten aktuellen Plänen, müs-
sen die Gewässer und abwasseranlagen laufend 
und besonders sorgfältig mit überwacht werden.
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Tabelle 3.2 Mögliche Ausbreitungswege und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Mögliche 
Ausbreitungswege

Gefährdete Bereiche Gefahrenabwehrmaßnahmen 

Luftpfad 
• Gase, Partikel 
• Deposition

Angrenzende Bebauung, Men-
schen, Tiere im Freien, Boden, 
Gewässer, Nutzgärten, Spiel-
plätze, Feldfutter …

• Warnen 
• Verhaltensregeln kommunizieren 
• Evakuieren 
• Flächen abdecken

Oberflächenabfluss 
• Einsickern im Gelände

Boden, Grundwasser • Zustrom unterbinden (Barrieren) 
• Zustrom umlenken in 
Rückhalteeinrichtungen 

• Flächen abdecken 
• verunreinigte Flächen für eine 
effiziente Nachsorge markieren und 
dokumentieren 

Versickerungsanlagen Boden, Grundwasser • Zustrom unterbinden (Barrieren) 
• Zustrom umlenken in 
Rückhalteeinrichtungen 

• Flächen abdecken 

Dränleitungen mit 
• Einleitung ins Gewässer

Oberflächengewässer • Zustrom in dränierte Fläche 
unterbinden 

• Kappen der Dränleitung 
• Absaugen und Zwischenspeichern 
des verunreinigten Grundwassers 

Dränleitungen mit 
Anschluss 
• an Mischwasserkanal 
• an Regenwasserkanal

öffentliche Abwasseranlagen 
Oberflächengewässer

• Zustrom in dränierte Fläche 
unterbinden 

• Kappen der Dränleitung 
• Absaugen und Zwischenspeichern 
des verunreinigten Grundwassers 

• Rückhalten im öffentlichen Abwas-
sersystem (Kanäle, Regenrückhalte-
becken, Regenüberlaufbecken)

Regenwasserkanäle Oberflächengewässer • Rückhalten im öffentlichen Abwas-
sersystem (Kanäle, Regenrückhalte-
becken, Regenüberlaufbecken) 

• Abdichten der Kanaleinläufe

Mischwasserkanäle Oberflächengewässer, 
Abwasseranlage, 
Reinigungsleistung Kläranlage

• Rückhalten im öffentlichen Abwas-
sersystem (Kanäle, Regenrückhalte-
becken, Regenüberlaufbecken) 

• Abdichten der Kanaleinläufe
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nach abschluss der rettungs- und Gefahrenabwehrmaßnahmen der feuerwehr wird die Brand- und 
schadensstelle wieder an den anlagenbetreiber bzw. den eigentümer übergeben. ab diesem Zeitpunkt 
beginnt die eigentliche nachsorge. 

4 nachsorGeMassnahMen

die nachsorge umfasst:

 ■ die ermittlung und Bewertung der Umwelt-
schäden und -beeinträchtigungen,

 ■ ggf. weitere Gefahrenabwehrmaßnahmen,

 ■ die eindämmung und Beseitigung der Um-
weltschäden sowie

 ■ die information der betroffenen Öffentlich-
keit.

die weitere schadensausbreitung kann umso 
besser vermieden werden, je schneller die nach-
sorgemaßnahmen getroffen werden.

in vielen fällen ist es sinnvoll, erforderliche er-
mittlungen und erste nachsorgemaßnahmen 
bereits im Verlauf des schadensereignisses zu 
treffen, da dann oft die für den informationsaus-
tausch entscheidenden Personen zur Verfügung 
stehen und somit wertvolle Zeit gewonnen wird. 
der anlagenbetreiber hat gemeinsam mit den 
zuständigen Behörden, sachverständigen und 
eventuell schon seinem Brandsachversicherer die 
eingetretenen Umweltbeeinträchtigungen und 
sonstigen schäden zu ermitteln und zu bewer-
ten, und zwar nach art, ausmaß und Umfang. 
wichtig für eine erfolgreiche Krisenbewältigung 
ist auch, dass die betroffene Bevölkerung und 
die Medien zeitnah über das schadensereignis 

informiert werden und eventuell schon zu die-
sem Zeitpunkt Verhaltensempfehlungen von den 
zuständigen stellen erhalten.

der Verursacher hat nach der schadensermitt-
lung sofort sanierungsvorschläge zu erarbeiten 
und diese mit den zuständigen Behörden abzu-
stimmen. haben die zuständigen Behörden die 
vorgelegten sanierungsmaßnahmen akzeptiert, 
kann die sanierung unter einhaltung der vorge-
sehenen gesetzlichen arbeitsschutzmaßnahmen 
erfolgen. hilfestellung kann hierzu der Leitfa-
den „Nachsorge betrieblicher Schadensfälle 
mit Umweltbeeinträchtigungen“ geben31. der 
Leitfaden besitzt einen orientierenden charakter 
und beschreibt Gefahrensituationen, die durch 
typische betriebliche schadensfälle ausgelöst 
werden und gibt auch hinweise für eine sachge-
rechte durchführung der nachsorge. eine weite-
re wertvolle informationsquelle ist die richtlinie 
VdS 2357 „Richtlinien zur Brandschadensanie-
rung“ des Gesamtverbandes der deutschen Ver-
sicherungswirtschaft e.V. (GdV)23,32.

die nachsorge ist erst dann beendet, wenn die 
von den Behörden und sachverständigen vorge-
gebenen sanierungsziele erreicht wurden und die 
zuständigen Behörden die freigabe erteilt haben.

Bevor im Bereich der Brandstelle eine geordnete 
nachsorge erfolgen kann, wird durch die Polizei 
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die Brandursache ermittelt. hierfür kann es er-
forderlich sein, dass umfangreiche Untersuchun-
gen notwendig sind. damit wird bis zur abschlie-
ßenden Klärung der unmittelbare schadensort 
gesperrt sein. Umfangreiche Untersuchungen 
erfolgen in der regel bei Personenschäden und 
hohen schadenssummen. hierzu wird sich nicht 
selten auch externem sachverstand bedient. erst 
nach diesen ermittlungen kann mit der entsor-
gung der Brandreste usw. begonnen werden.

damit keine Belastungen von Luft, Boden oder 
Grundwasser durch eine unkontrollierte frei-
setzung von schadstoffen erfolgen, ist es zwin-
gend erforderlich, den schadensort bis zu des-
sen sanierung wirksam zu sichern. so kann z. B. 
durch abdecken mit geeigneten dichtungsbah-
nen das eindringen von niederschlagswasser 

Intensiver Löschmitteleinsatz beim Großbrand eines Reifenlagers

unterbunden werden. Gegebenenfalls kann auch 
eine rückhaltung der verunreinigten oberflä-
chenwasserabflüsse erforderlich werden. die er-
forderlichen Maßnahmen sind im einzelfall ab-
hängig vom schadenereignis festzulegen.

Kommt der Verantwortliche seinen nachsor-
gepflichten nicht nach, müssen die zuständigen 
Behörden entsprechende anordnungen erlassen. 
die anordnungen erfolgen auf der Grundlage 
des fachrechts und ggf. des § 9 des Polizei- und 
ordnungsbehördengesetzes (PoG).

die nachfolgende tabelle enthält die bei der 
nachsorge in der regel zu betrachtenden frage-
stellungen und den davon betroffenen Kreis der 
Beteiligten. daran anschließend werden die fra-
gestellungen und aufgaben der Beteiligten näher 
erläutert.
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4.1 Umgang mit angefallenem Löschwasser

Worauf muss Löschwasser untersucht 
werden?

der Untersuchungsumfang ist abhängig von:

 ■ dem zu besorgendem schadstoffspektrum,

 ■ dem Untersuchungsziel und

 ■ der betroffenen Umweltschutzgüter/Bereiche.

das im worst case zu erwartende Schad-
stoffspektrum ist maßgeblich. Zu berücksichti-
gen sind:

 ■ die freigesetzten stoffe aus dem inventar der 
anlage bzw. des Betriebs

 ■ die eingesetzten Löschmittel,

 ■ die Brandfolgeprodukte sowie

 ■ deren umweltrelevante Metaboliten.

für die aus dem stoffinventar der anlage ab-
zuleitenden Untersuchungsparameter sind die 
Kenntnisse des anlagenbetreibers, die auswer-
tung der sicherheitsdatenblätter und ggf. rück-
fragen beim hersteller der eingesetzten stoffe 
wesentlich.

Bei den Löschmitteln sind insbesondere die 
eingesetzten Löschwasserzusätze (wie z. B. 
schaum- und netzmittel) näher zu betrachten. 

Bei Großbränden sind i. d. r. zahlreiche feu-
erwehren eingesetzt. die wehren bringen ihre 
Löschschäume mit, weitere Löschmittel werden 
während der Löscharbeiten herangeführt. die 
einsatzleitung muss die eingesetzten Löschmit-
tel erfassen lassen, um für die Beurteilung des 
verunreinigten Löschwassers fundierte aussagen 
liefern zu können.

Von besonderer Umweltrelevanz sind afff-
Löschschäume, die per- und polyfluorierte or-
ganische tenside (Pft) enthalten (siehe dazu 
Kapitel 2.2.3 und 2.2.8) wenn der einsatz Pfc-
haltiger Löschmittel nicht mit sicherheit ausge-
schlossen werden kann, ist diese substanzgruppe 
in die Untersuchungen einzuschließen.

in den sicherheitsdatenblättern der Löschmit-
tel sind zu den inhaltsstoffen oftmals keine voll-
ständigen angaben enthalten. die hersteller 
verweisen dabei auf Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse. in diesen fällen sind bei den herstel-
lern verbindliche aussagen einzuholen.

Bei den Brandfolgeprodukten ist in der regel die 
stoffgruppe der PaK (polyzyklisch aromatische 
Kohlenwasserstoffe) von relevanz. in abhängig-
keit vom stoffinventar und Verbrennungstempe-
raturen können auch Untersuchungen auf dioxi-
ne und furane erforderlich werden.

BEISPIELE
zur Auswahl der grundlegenden Untersuchungsparameter:
 • Erstaussagen zu Bodenbelastungen: PFC, PAK und inventarspezifische Parameter
 • Auswirkung auf Oberflächengewässer: pH, LF, CSB, DOC, BSB5, GL, GA, GD, GEi, PFC, PAK und 

inventar-spezifische Parameter
 • Erstaussagen zu Grundwasserbelastungen: pH, LF, CSB, DOC, PFC, PAK und inventar-

spezifische Parameter
 • Auswirkungen auf die Kläranlage: pH, LF, CSB, DOC, BSB5, DOC-Eliminationstest, GL, PFC, 

PAK, und inventarspezifische Parameter 

Im ALEX-Infoblatt 29 finden sich detaillierte Hinweise zu PFC.34
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der Untersuchungsumfang bestimmt sich we-
sentlich nach dem Untersuchungsziel. die ge-
naue Zielstellung muss daher definiert werden. 
Ziele sind:

 ■ die Bewertung der potenziellen Umweltbe-
lastung, 

 ■ die ersteinschätzung, ob Umweltsanierungs-
maßnahmen eingeleitet werden müssen so-
wie

 ■ die Bewertung der entsorgungsmöglichkeiten 
und die festlegung des entsorgungsweges.

wird ein bestimmter entsorgungsweg ins auge 
gefasst, empfiehlt es sich, den Untersuchungs-
umfang mit dem Betreiber der entsorgungsein-
richtungen abzustimmen, um zeitraubende und 
teure nachuntersuchungen zu vermeiden.

der Untersuchungsumfang hängt auch davon ab, 
welche Umweltschutzgüter/Bereiche durch das 
Löschwasser beaufschlagt wurden, für die erste 
einschätzungen der Belastungen abgeleitet wer-
den sollen. ist Löschwasser z. B. in oberflächen-
gewässer gelangt, sind für eine einschätzung der 
auswirkungen Biotestverfahren einzubeziehen.

Wer kann die Untersuchungen durchführen?

die Untersuchungen sind bei akkreditierten La-
boren zu beauftragen. die akkreditierung muss 
auch die Pfc-analytik einschließen. die Genau-
igkeit der analysen und die Zuverlässigkeit des 
beauftragten Labors müssen gewährleistet sein, 
da von den ergebnissen i. d. r. kostenträchtige 
entscheidungen abgeleitet werden. 

Intensiver Schaumeinsatz beim Großbrand eines Chemikalienlagers



70 Leitfaden Brandschadensfälle Rheinland-Pfalz

Um fehler bei den Probenahmen zu vermeiden, 
sollte das beauftragte Labor die Proben nehmen. 
die oberen wasser- und Bodenschutzbehörden 
können bei Bedarf auskunft über akkreditierte 
Untersuchungsstellen geben.

Wie und wohin kann Löschwasser entsorgt 
werden?

die entsorgungsfrage ist im wesentlichen beein-
flusst von:

 ■ dem Zeitfaktor,

 ■ dem erforderlichen reinigungsaufwand sowie

 ■ den verfügbaren alternativen.

oft besteht ein erheblicher Zeitdruck, die bei 
der Gefahrenabwehr in anspruch genommenen 
rückhalteräume rasch zu leeren, z. B. wenn:

 ■ die rückhalteräume nicht ausreichend dicht 
sind,

 ■ eine Verdrängung und ein Überlaufen der 
speicher durch regenwasserzufluss zu besor-
gen ist,

 ■ die funktion der gemeindlichen Kanalisation 
eingeschränkt ist und die Gefahr einer Ge-
wässerverunreinigung droht oder

 ■ die betrieblichen rückhalteräume zur auf-
rechterhaltung der anlagensicherheit ge-
braucht werden.

Kann eine entsorgung nach dem stand der tech-
nik nicht schnell genug festgelegt und umgesetzt 

werden, muss eine geeignete weitere Zwischen-
speicherung erfolgen. aus wirtschaftlichen er-
wägungen sind speichermöglichkeiten bei der 
ins auge gefassten entsorgungsanlage zu wählen, 
um einen erneuten transport des Löschwassers 
zu vermeiden. ist dies nicht möglich, bieten sich 
beispielsweise geeignete, nicht mehr benötigte 
Becken auf kommunalen oder industriellen Klär-
anlagen, Pufferbehälter von deponiesickerwas-
serbehandlungsanlagen, eisenbahnkesselwagen, 
tankwagenaufleger, flüssigkeitsdichte container 
usw. an. für das schnellere finden geeigneter 
speichermöglichkeiten im Bereich von abwas-
seranlagen ist es vorteilhaft, wenn die sGd als 
Zulassungsbehörde für diese anlagen ein Ver-
zeichnis für in frage kommende einrichtungen 
führt.

der erforderliche reinigungsaufwand hängt ab 
von den zu eliminierenden inhaltsstoffen, den 
frachten und den Löschwassermengen. außer-
dem sind bei der abwasserreinigung und der ein-
leitung in die Gewässer – aus dem wasserrecht 
abgeleitete – anforderungen nach dem stand der 
technik zu berücksichtigen. 

der in frage kommende entsorgungsweg hängt 
auch wesentlich von den verfügbaren alterna-
tiven ab. für das rasche finden geeigneter ent-
sorgungseinrichtungen für problembehaftetes 
Löschwasser ist es vorteilhaft, wenn die sGd 
als Zulassungsbehörde über geeignete anlagen 
ein Verzeichnis führt. die nutzung der einrich-
tungen dritter ist mit der sGd einvernehmlich 
abzustimmen.

IN DER PRAXIS HÄUFIG BESCHRITTENE ENTSORGUNGSWEGE SIND Z. B.:
 • Insbesondere wenn keine PFC enthalten sind: 

Leistungsstarke kommunale oder industrielle mechanisch-biologische Kläranlagen.
 • Wenn PFC enthalten sind: 

Reinigungsanlagen mit geeigneten Reinigungsverfahren für Problemabwässer, z. B. 
Aktivkohlebehandlung33 oder Membranverfahren mit einer jeweils biologischen 
Vorbehandlung.

 • Bei besonders kritischen Löschwasserbelastungen: 
Abwasserverbrennung in Abfallverbrennungsanlagen.
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Welche Anforderungen sind bei der Entsor-
gung des Löschwassers zu beachten?

folgende aspekte sind bei der entsorgung des 
Löschwassers zu berücksichtigen:

 ■ die entsorgung muss im einklang mit den 
gesetzlichen Vorgaben stehen. die aufneh-
mende anlage muss zugelassen sein oder es 
muss die Zustimmung der Zulassungsbehör-
de für die Mitbehandlung des Löschwassers 
vorliegen. die für die Mitbehandlung relevan-
ten nebenbestimmungen des Zulassungsbe-
scheides müssen eingehalten werden. 
der transport von verunreinigtem Löschwas-
ser auf öffentlichen Verkehrswegen zu einer 
Behandlungsanlage oder einem Zwischen-
lager unterliegt den Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes. das Löschwasser 
gilt beim transport als flüssiger abfall. die 
gewerblichen Beförderer müssen beim trans-
port gefährlicher abfälle über eine erlaub-
nis nach § 54 KrwG verfügen, bzw. wenn es 
sich um entsorgungsfachbetriebe handelt, 
eine anzeige nach § 53 KrwG getätigt haben. 
für den transport nicht gefährlicher abfälle 
reicht immer eine anzeige nach § 53 KrwG 
aus. der entsorgungsweg ist mit der saM ab-
zustimmen. Über die entsorgung ist ein elek-
tronisches abfallnachweisverfahren (eanV) 
durchzuführen.

 ■ ob es sich aufgrund der schadstoffbelastung 
um gefährlichen oder nicht gefährlichen flüs-
sigen abfall handelt, ist mit der sGd abzu-
stimmen. Zur Beratung können auch das LfU 
und die saM eingeschaltet werden. wird auf 
die analyse von schadstoffen aus zeitlichen 
Gründen oder räumlichen Gegebenheiten vor 
ort (vorerst) verzichtet, so ist der flüssige ab-
fall aus Gründen der Vorsorge als gefährlicher 
abfall einzustufen. als abfallschlüssel ist der 
16 10 01* (wässrige flüssige abfälle, die ge-
fährliche stoffe enthalten) zu wählen.

 ■ die funktionsfähigkeit und Betriebssicherheit 
der aufnehmenden anlage muss gewährleis-
tet sein.

 ■ die reinigungsleistung der aufnehmenden 
Kläranlage darf nicht wesentlich beeinträch-
tigt werden. die einleitung von Löschwasser 
ist entsprechend zu dosieren.

 ■ die aufnehmende anlage muss eine wirksa-
me elimination der maßgeblichen schadstof-
fe gewährleisten (frachtreduzierung). eine 
bloße erniedrigung der Konzentration durch 
Verdünnung ist unzulässig.

 ■ die aufnehmende anlage ist sorgfältig zu 
überwachen. die Überwachung umfasst die 
reinigungsleistung, die ablaufwerte und die 
auswirkungen auf den Klärschlamm. die 
Überwachungsergebnisse sind zu dokumen-
tieren.

 ■ soweit der Klärschlamm aus der aufnehmen-
den anlage der landwirtschaftlichen Verwer-
tung zugeführt wird, ist zu berücksichtigen, 
dass durch adsorption von schadstoffen in 
folge der Löschwassermitbehandlung eine 
landwirtschaftliche Verwertung ggf. aus-
scheiden muss. 

 ■ Bei Zuführung des Löschwassers über Misch-
wassersammler in die Kläranlage ist sicherzu-
stellen, dass im regenwetterfall kein Lösch-
wasser über Mischwasserentlastungsanlagen 
in die Gewässer gelangen kann.

 ■ die nach der Behandlung in die Gewässer 
eingeleitete restfracht muss gewässerver-
träglich sein. Ökologische Beeinträchtigun-
gen und wesentliche Beeinträchtigungen der 
wassernutzungen der Unterlieger müssen 
ausgeschlossen sein.

 ■ eine frühzeitige und sorgfältige abstimmung 
zwischen auftraggeber (brandgeschädigter 
Betrieb), Betreiber der aufnehmenden anlage 
und Zulassungsbehörde (in der regel die sGd 
bei aufnehmenden anlagen innerhalb von 
rheinland-Pfalz) ist für einen reibungslosen 
und sicheren ablauf zwingend erforderlich.
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4.2 Erforderliche Umweltuntersuchungen und Sicherungs-/Sanierungsmaßnahmen

Welche Auswirkungen hat das Ereignis auf 
die Abwasseranlagen? Was ist zu tun?

im schadensfall können wassergefährdende 
stoffe/verunreinigtes Löschwasser unvermeid-
bar und unkontrollierbar in die abwasseranlagen 
gelangen. die auswirkungen auf die abwasser-
anlagen sind von deren Betreiber sorgfältig ab-
zuschätzen, zu überwachen und zu dokumentie-
ren. soweit entwässerungssysteme verunreinigt 
wurden, müssen diese nach dem Brandereignis 
von restanhaftungen gereinigt werden. dabei ist 
sicherzustellen, dass keine schadstoffe in die Ge-
wässer oder in den Boden gelangen. 

es ist zu berücksichtigen, dass – solange die 
Brandschadensstelle nicht saniert ist – über die 
Grundstücksentwässerungsanlagen weiterhin 
schadstoffe ausgetragen werden können. der 
austrag ist durch geeignete Maßnahmen zu un-
terbinden bzw. zu minimieren (z. B. durch abde-
ckung der Brandstelle).Gegebenenfalls sind die 
abflüsse aus dem Brandschadensbereich abzu-
fangen und einer gesonderten Behandlung zu 
unterziehen. 

die auswirkungen der Löschwassereinleitung 
auf die Kläranlage sind zu untersuchen. weist 
die anlage schädigungen auf? wurde die Biozö-
nose geschädigt? sind negative auswirkungen 
auf die reinigungsleistung festzustellen? ist der 
Klärschlamm belastet? hat dies auswirkungen 
auf die Verwertung/ entsorgung? der Kläranla-
genbetreiber hat die feststellungen im Betriebs-
tagebuch zu dokumentieren und die Zulassungs-
behörde bei Beeinträchtigungen unverzüglich zu 
unterrichten.

Welche Auswirkungen hat das Ereignis auf 
oberirdische Gewässer? Was ist zu tun?

wassergefährdende stoffe/ verunreinigtes 
Löschwasser können in den Gewässern sauer-
stoffmangel, ph-wertveränderungen und to-
xische wirkungen auf die wasserorganismen 
hervorrufen und erhebliche ökologische schä-
den verursachen. Viele stoffe adsorbieren an 

feinsedimente und können so noch lange Zeit 
nach dem schadensereignis in die wasserphase 
freigesetzt werden.

die schädigungen können zu einer Vernichtung 
der fischnährtiere führen mit der folge eines 
rückganges der fischpopulationen. in gravieren-
den fällen kann es zu einem akuten fischsterben 
kommen. das ausmaß der Gewässerbeeinträch-
tigung und -schädigung muss in jedem fall fest-
gestellt werden. die entsprechenden Untersu-
chungen sind mit dem Landesamt für Umwelt 
rheinland-Pfalz (LfU) in Mainz abzustimmen34. 
ein längerfristiges Monitoring und sanierungs-
maßnahmen (z. B. die Beseitigung belasteter se-
dimente) können erforderlich werden. die Unter-
suchungen dienen auch der Beweissicherung und 
zur Geltendmachung von schadenersatzforde-
rungen. die Unterlieger sind über Beeinträchti-
gungen des Gewässers zu informieren. Gelangen 
ereignisbedingt größere schadstoffmengen in 
fließgewässer, die trinkwassergewinnungsgebie-
te durchfließen, müssen mögliche auswirkungen 
auf die Gewinnungsanlagen abgeschätzt werden. 
dazu können Untersuchungen der Gewässerbe-
lastung und eine verstärkte Grundwasserüber-
wachung erforderlich werden. Gegebenenfalls 
sind durch den träger der wassergewinnungsan-
lagen Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen.

Welche Auswirkungen hat das Ereignis auf 
Boden und Grundwasser? Was ist zu tun?

sind schadstoffe in den Boden eingedrungen, 
müssen die räumliche ausdehnung der schäd-
lichen Bodenveränderung, das ausmaß der Be-
lastung sowie die von der Bodenverunreinigung 
ausgehenden Gefährdungen einschließlich der 
Gefährdung des Grundwassers untersucht wer-
den (relevante wirkungspfade Boden–Mensch, 
Boden–Pflanze, Boden–Grundwasser)34. die 
arbeiten müssen rasch durchgeführt wer-
den, um eine ausbreitung der schadstoffe im 
Untergrund und negative auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt zu verhindern. für die er-
forderlichen Bodenuntersuchungen sind mittels 
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rammkernsondierungen und/oder schürfen re-
präsentative Bodenproben zu entnehmen. Liegt 
eine schädliche Bodenveränderung vor, ist die-
se gemäß BBodschG prioritär zu beseitigen. ist 
dies z.B. aus Gründen der Verhältnismäßigkeit 
oder aufgrund fehlender technischer Möglich-
keiten nicht oder nicht vollständig möglich, sind 
sonstige sanierungs-, schutz- und/oder Be-
schränkungsmaßnahmen durchzuführen. alle 
erforderlichen Maßnahmen einschließlich der 
entsorgung des belasteten Bodens sind mit der 
abfall-/Bodenschutzbehörde einvernehmlich zu 
klären. 

Um die auswirkungen auf das Grundwasser 
feststellen zu können, kann die einrichtung von 
Grundwassermessstellen erforderlich sein. wer-
den Grundwasserverunreinigungen festgestellt, 

sind sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die 
im regelfall ein abpumpen des Grundwassers 
und eine reinigung des geförderten wassers 
erfordern.

für die Boden- und Grundwasseruntersuchun-
gen und zur ausarbeitung von sanierungsmaß-
nahmen ist ein fachkundiger Gutachter einzu-
schalten. der Umfang der Untersuchungen sowie 
die sanierungsmaßnahmen sind mit der zustän-
digen wasser- und Bodenschutzbehörde abzu-
stimmen. ist der einzugsbereich einer trinkwas-
sergewinnung oder einer staatlich anerkannten 
heilquelle betroffen, ist unverzüglich auch der 
träger der wasserversorgung bzw. die begünstig-
te Person einzubinden. Gegebenenfalls sind zum 
schutz der wassergewinnungsanlagen weiterge-
hende nachsorge-/Gefahrenabwehrmaßnahmen 
zu ergreifen.

Nach dem Großbrand eines Altautozwischenlagers
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Welche sonstigen Auswirkungen hat das Er-
eignis auf die Umwelt?

als folge eines Großbrandereignisses wird un-
ter Umständen eine Großzahl von schadstoffen 
freigesetzt. als schadstoffe werden stoffe oder 
stoffgemische sowie deren Metaboliten definiert, 
die bei eintrag in Ökosysteme oder aufnahme 
durch lebende organismen oder an sachgütern 
nachteilige Veränderungen hervorrufen können. 
die mögliche anreicherung von schadstoffen in 
der nahrungskette kann ein weiteres Problem 
sein.

typische Brandfolgeprodukte sind polycyclische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PaK), poly-
chlorierte Biphenyle (PcB), polyhalogenierte 
dibenzo-p-dioxine (Phdd) und dibenzofurane 
(Phdf), chlorwasserstoffe (hcL) und Brom-
wasserstoffe (hBr). der hauptverteilungs-
weg der Verbrennungsprodukte ist der Luft-
pfad. ein Großteil dieser schadstoffe bleibt auf 
der oberfläche der schadenstelle als ruß- und 

rauchgaskonzentrat zurück. thermik und wind 
können aber auch vor allem die bei Großbrän-
den ins freie gelangten rauchmassen mit ihrer 
stofffracht unter Lufteinmischung und Verdün-
nung in die Umgebung transportieren. die me-
teorologischen Bedingungen haben einen ent-
scheidenden einfluss auf die Kontamination des 
Umfeldes. 

nachsorgemaßnahmen sind beispielweise:

 ■ sperrung und reinigung verunreinigter flä-
chen und objekte (z. B. straßen und wege, 
wohnungen und häuser, schulen, Kranken-
häuser, Kindergärten sowie altenheime).

 ■ austausch verunreinigter Böden (z. B. auf 
spielplätzen, auf sportplätzen oder in schre-
bergärten).

 ■ Vernichtung von futter- und nahrungsmit-
teln, aber auch von tieren und tierischen er-
zeugnissen (z. B. eier, Milch …).

 ■ Beseitigung und entsorgung freigesetzter 
asbestfasern (z. B. aus dacheindeckungen, 
wandbeschichtungen, aus nachtstrom-
speichergeräten, Kabeldurchführungen, 
Lüftungskanälen, Kabeltrassen sowie aus 
Ummantelungen von warmwasser- und 
dampfheizungsleitungen).

 ■ angebot ärztlicher Vorsorgeuntersuchungen

nach durchführung der – hier beispielhaft – ge-
nannten Maßnahmen muss die freigabe durch 
die zuständige Behörde erfolgen (z. B. untere 
Verwaltungsbehörde (UVB), dienstleistungs-
zentrum Ländlicher raum (dLr), aufsichts- und 
dienstleistungsdirektion (add)).

Welche eingesetzten Gerätschaften sind zu 
reinigen oder zu ersetzen?

Grundsätzlich sind alle Gerätschaften nach den 
einsätzen zu reinigen. ist dies nicht möglich oder 
sind sie nicht mehr gebrauchstauglich, müssen 
sie ersetzt werden. einmal-schutzanzüge und 

-Gebrauchsgegenstände sind einer geeigneten 
entsorgung zuzuführen. 

Nach dem Großbrand eines Reifenlagers
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4.3 Entsorgung des Brandschutts

Wann kann die Brandstelle betreten werden?

nach dem abschluss der rettungs- und Gefah-
renabwehrmaßnahmen sowie der polizeilichen 
ermittlungen wird die Brand-/schadensstelle 
nach freigabe durch die staatsanwaltschaft wie-
der an den anlagenbetreiber übergegeben. Vor 
einer erstbegehung sind alle informationen (his-
torische erkundung), insbesondere auch, die sich 
aus dem ereignis ergebenen baulichen Gefähr-
dungen wie z. B. standsicherheit oder auch ab-
sturz einzuholen. alle informationen sind dabei 
wichtig, die zu einer einstufung in Gefahrenbe-
reiche beitragen können. nach ersteinstufung 
wird der schadensbereich durch den Betreiber, 
den Brandsachversicherer, die Behörden und 
eventuell den sachverständigen begutachtet. 
Bei Großschadensereignissen ist die Beauftra-
gung eines sachverständigen zwingend erforder-
lich. dieser muss praktische erfahrungen in der 
Beurteilung von Brandstellen haben sowie über 
Kenntnisse im arbeits- und Gesundheitsschutz 
zur erstellung von sanierungs- und entsorgungs-
konzepten verfügen. er hat einen arbeits- und 
sicherheitsplan im sinne der Vds 2357 aufzu-
stellen32, zu überwachen und gegebenenfalls 
bei neuen erkenntnissen anzupassen. in diesem 
arbeits- und sicherheitsplan werden der ar-
beitsplan, die Gefahrstoffermittlung, die Gefähr-
dungsbeurteilung, die festlegung der schutz-
maßnahmen für die sanierer sowie die Vorgaben 
für die messtechnische arbeitsplatzüberwa-
chung vorgegeben.

Wie ist bei der Entsorgung des Brandschutts 
vorzugehen?

Zur Klassifizierung und entsorgung von Brandab-
fällen sind folgende fragen zu klären:

Handelt es sich bei den Brandabfällen um ledig-
lich verunreinigte oder um teilweise oder voll-
ständig verbrannte Materialien?

 ■ Bei lediglich verunreinigten Materialien bietet 
sich eine Prüfung an, ob diese noch zu reini-
gen sind und danach weiter genutzt werden 

können. diese Maßnahme der abfallvermei-
dung reduziert entsorgungskosten und Kos-
ten für neuanschaffungen. dies kann u.a. für 
Mobiliar und nicht stromführende technische 
Geräte sinnvoll sein. elektrische Geräte sind 
in der regel aufgrund von Brandgasen und 
Löschmitteln unbrauchbar geworden und da-
mit als elektro- und elektronikaltgeräte zu 
entsorgen.

 ■ für Mauerwerk, welches z. B. mit rußrück-
ständen verunreinigt ist, bietet sich eine Prü-
fung der weiternutzung nach reinigung an. 
dies setzt allerdings voraus, dass eine zuvor 
durchgeführte statische Prüfung eine weiter-
nutzung zulässt. Ggf. ist auch ein totalabriss 
der Gebäude und späterer neubau aus wirt-
schaftlichen erwägungen heraus kostengüns-
tiger.

 ■ teilweise oder vollständig verbrannte Ma-
terialien müssen ordnungsgemäß entsorgt 
werden. dies schließt eine Verwertung glei-
chermaßen wie die ordnungsgemäße Beseiti-
gung ein. Brandrückstände, die überwiegend 
aus verkohlten oder thermisch stark belas-
teten Materialien bestehen, sind, insbeson-
dere wenn sie als Gemisch verschiedenster 
Materialien vorliegen, aus Vorsorgegründen 
grundsätzlich als gefährliche abfälle unter 
dem abfallschlüssel 17 09 03* (sonstige Bau- 
und abbruchabfälle einschließlich gemisch-
ter abfälle, die gefährliche stoffe enthalten) 
einzustufen. als typische schadstoffe sind 
erhöhte werte für carbonsäuren, aldehyde, 
alkohole, aliphatische und aromatische Koh-
lenwasserstoffe, polycyclische Kohlenwasser-
stoffe (PaK), dioxine (Pcdd/Pcdf), fluorierte 
Löschmittelreste (Pfc) sowie schwermetalle 
zu erwarten (siehe auch Vds 2357). 
eine einstufung als nicht gefährlicher abfall 
wäre gutachterlich zu begründen. dazu sind 
regelmäßig repräsentative Proben zu entneh-
men und das Brandgut auf mögliche schad-
stoffe hin zu untersuchen.



76 Leitfaden Brandschadensfälle Rheinland-Pfalz

Waren Gefahrstoffe vom Brand betroffen (z. B. 
Asbest, künstliche Mineralfasern, PCB-haltige 
Materialien, Lösungsmittel, Lacke und Farben, 
andere gefährliche Lagergüter)?

Zur Beantwortung dieser frage muss man zwi-
schen Lager- und Produktionsbeständen des be-
troffenen Unternehmens und aufbau von Ge-
bäuden bzw. hallen unterscheiden. aber auch 
nicht als Gefahrstoffe vorhandene Materialien 
können durch den (unvollständigen) Verbren-
nungsprozess erst gefährliche Verbindungen 
ausbilden. so ist zu befürchten, dass bei der un-
vollständigen Verbrennung von halogenhaltigen 
Materialien (wie z.B. PVc-fensterrahmen) be-
stimmte schadstoffe wie polychlorierte diben-
zodioxine und -furane erst entstehen und sich 
als niederschlag nach dem Löschen des Brandes 
auf Materialien nachweisen lassen.

Bei den Gebäuden und hallen ist grundsätzlich 
anzunehmen, dass, je älter die Gebäude sind, 
zeittypische schadstoffhaltige Produkte ver-
baut/eingesetzt wurden. dabei kann es sich u. 
a. um folgende schadstoffe und anwendungen 
handeln:

 ■ Asbest in form von fassaden- und welldach-
platten, asbestzementrohren, fußbodenplat-
ten, isoliermaterialien, spritzasbest, Brand-
schutzklappen (www.bgbau-medien.de/bau/
asbest/titel.ht),

 ■ Künstliche Mineralfasern (KMF) als dämm-
wolle (Glas- und steinwolle),

 ■ Polychlorierte Biphenyle (PCB) in dicht- 
und fugenmassen, Kabelummantelungen, 
Kitten, Klebstoffen, Verguss- und spachtel-
massen, wandanstrichen, altholz (sog. „wil-
helmi-deckenplatten“),

 ■ Polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK) als teerhaltige dachbahnen, Kle-
ber für estrich oder fliesen und häufig aus 
unvollständigen Verbrennungsprozessen,

 ■ gefährliches Altholz (a iV-holz nach alt-
holzverordnung) als Konstruktionshölzer, in-
dustriefußböden, imprägnierte Bauhölzer aus 
dem außenbereich etc.

Unabhängig von durch den Brand und den 
Löschvorgang zusätzlich entstandenen Verun-
reinigungen (s. o.) führt das Vorhandensein der 
oben genannten schadstoffe zu einer einstufung 
des Brandrückstandes als gefährlicher abfall.

insbesondere das Vorhandensein asbesthalti-
ger Baumaterialien führt bei der entsorgung von 
Brandrückständen zu erheblichen Problemen. 
aufgrund der enormen hitzeentwicklung wäh-
rend des Brandes platzen asbesthaltige Bauma-
terialien auf und verteilen sich zuerst über den 
Luftpfad und später als niederschlag auf das 
Brandgut und in der Umgebung des Brandes. in 
diesen fällen ist eine sortierung der Brandgüter 
technisch kaum durchführbar und aus Gründen 
des arbeitsschutzes nicht zulässig. das gesamte 
Brandgut ist als gefährlicher abfall zu entsorgen, 
die betroffenen Grundstücke (auch benachbarte 
flächen, Gehwege) ggf. von einer fachfirma zu 
reinigen.

Besteht der Brandabfall aus überwiegend orga-
nischen oder anorganischen Rückständen und 
liegen diese getrennt oder als Gemische vor?

auch für Brandrückstände gelten die abfall-
rechtlichen Vorgaben, dass abfälle, die nicht 
vermeidbar sind und nicht durch reinigung 
oder reparatur wiederverwendet werden kön-
nen, in erster Linie verwertet werden sollen. nur 
wenn die Verwertung nicht möglich ist, ist eine 
ordnungsgemäße und schadlose Beseitigung 
vorzunehmen.

für die Verwertung oder Beseitigung von 
überwiegend organischen und anorganischen 
rückständen existieren grundsätzlich unter-
schiedliche entsorgungsverfahren. organische 
Brandrückstände können je nach schadstoff-
belastung im rahmen einer energetischen Ver-
wertung verschiedenen Verbrennungsanlagen 
zugeführt werden, wogegen anorganische Bran-
drückstände regelmäßig zu deponieren sind.
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Ist eine Sortierung von Brandabfällen sinnvoll 
und zulässig?

es ist davon auszugehen, dass Brandrückstän-
de häufig aus Gemischen von organischen und 
anorganischen abfällen bestehen. ob diese Ge-
mische an der schadensstelle getrennt werden 
können, hängt in erster Linie von der art der 
inhaltsstoffe und den Bedingungen vor ort ab. 
dabei ist zuerst eine arbeitsschutzrechtliche Be-
urteilung erforderlich (problematisch: asbest!). 
ist eine trennung aus arbeitsschutzrechtlichen 
Bestimmungen heraus möglich, ist diese aus ab-
fall- und betriebswirtschaftlichen Überlegungen 
unter Berücksichtigung der räumlichen Möglich-
keiten vor ort zu beurteilen.

Bei Brandschadensfällen mit geringen auswir-
kungen, wie z. B. im Bereich der privaten Le-
bensführung (wohnungen, einfamilienhäuser), 
steht oftmals der aufwand zur trennung der 

Brandrückstände in keinem sinnvollen Zusam-
menhang zum nutzen. Bei größeren Brander-
eignissen kann es sich dagegen auch aus be-
triebswirtschaftlicher sicht heraus lohnen, eine 
trennung vor ort vorzunehmen. wie bereits 
dargelegt, kann die trennung organischer und 
anorganischer rückstände, aber auch die tren-
nung gefährlicher von potentiell ungefährlichen 
rückständen die zielgerichtete Verwertung be-
stimmter rückstände erheblich fördern. damit 
werden auch die anfallenden entsorgungskosten 
minimiert.

Ist es sinnvoll, ein Entsorgungskonzept zu er-
stellen?

ein entsorgungskonzept zu erstellen ist immer 
sinnvoll, wenn nicht sogar erforderlich, wenn 
es sich um einen Großbrand gehandelt hat und 
verschiedene zur entsorgung anstehende Brand-
rückstände auf dem Betriebsgelände gelagert 
werden.

Zerstörte Lagerhalle nach dem Großbrand eines Reifenlagers
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in einem entsorgungskonzept sollten min-
destens folgende Punkte aufgeführt sein: Be-
schreibung des Brandrückstandes, angabe der 
jeweiligen Menge, abfallrechtliche einstufung 
(gefährlich oder nicht gefährlich, abfallschlüssel 
nach aVV), anfallstelle oder Lagerort, geplan-
ter entsorgungsweg, angebote zu entsorgungs-
kosten, erfordernis von vorab einzuholenden 
Genehmigungen.

Wie ist der Brandabfall zu entsorgen?

im einzelfall lässt die deponieverordnung eine 
entsorgung als gefährlich eingestufter Brand-
rückstände auf einer sonderabfalldeponie (de-
ponieklasse iii) zu, auch wenn organische Para-
meter wie der Gesamtgehalt an organischem 
Kohlenstoff (toc) oder Glühverlust (GV) über-
schritten sind. erfolgt die einstufung als gefähr-
licher abfall ausschließlich aufgrund des Vor-
handenseins mineralischer fasern (asbest oder 
KMf), so ist auch eine deponierung auf einer 
hausmülldeponie (deponieklasse ii) im einzel-
fall möglich. für beide optionen muss sich der 
deponiebetreiber zuvor eine einzelzulassung 
von seiner zuständigen Genehmigungsbehörde 
einholen.

Können holzfraktionen separiert werden, ist hin-
sichtlich der schadstoffbelastung zu prüfen, ob 
eine Verbrennung in einem Biomasseheizkraft-
werk zulässig ist.

ansonsten sind Brandrückstände in hausmüll- 
oder sonderabfallverbrennungsanlagen zu ent-
sorgen, wenn sich keine nennenswerten anteile 
an gefährlichen Mineralfasern in ihnen befinden.

Wie sind Reinigungs- und Dekontaminations-
materialien zu bewerten?

die zur reinigung und dekontamination einge-
setzten arbeitsmittel können durch die Maßnah-
me regelmäßig ebenfalls mit schadstoffen kon-
taminiert sein. sie sind in einmalmaterialien und 
wiedergebrauchsmaterialien zu unterscheiden. 
einmalmaterialien wie wischtücher, filter von 
atemschutzmasken oder einwegschutzkleidung 
sollten zentral gesammelt und entsorgt werden 

(abfallschlüssel 15 02 02*). wiedergebrauchs-
materialien wie arbeitsschutzanzüge oder ar-
beitsschuhe sollten gereinigt und wiederverwen-
det werden.

Welche abfallrechtlichen Vorschriften sind bei 
der Entsorgung einzuhalten, welche Genehmi-
gungen sind zuvor einzuholen? Existieren An-
dienungs- und Überlassungspflichten?

in rheinland-Pfalz können für die entsorgung ge-
fährlicher Brandrückstände die sGd‘en, die saM 
oder das LfU angesprochen werden.

nicht gefährliche abfälle, die nicht verwertet 
werden können, sind grundsätzlich an den öf-
fentlich-rechtlichen entsorgungsträger zu über-
lassen. Gegebenenfalls sind Brandrückstände per 
satzung von der Überlassungspflicht ausgenom-
men. in diesem fall muss sich der entsorgungs-
pflichtige eine entsorgungsanlage seiner wahl 
suchen; wobei empfohlen wird, eine ortsnahe 
entsorgungsanlage zu bevorzugen.

Gefährliche Brandschadensrückstände sind der 
saM anzudienen und es ist gemäß nachweisver-
ordnung das abfallrechtliche nachweisverfahren 
durchzuführen. dies hat elektronisch zu erfolgen. 
wie das Verfahren durchzuführen ist und welche 
organisatorischen Maßnahmen vorab durchzu-
führen sind, kann bei der saM angefragt werden.

Besteht aufgrund der örtlichen Umstände die 
notwendigkeit einer sofortmaßnahme, so kann 
die zuständige Behörde diese als eine so genann-
te soG-Maßnahme („sofortmaßnahme zur ord-
nungsgemäßen entsorgung/Gefahrenabwehr“) 
anordnen. der abfall kann dann sofort aufge-
nommen und zu einer geeigneten anlage trans-
portiert werden. der erforderliche nachweis 
wird im nachgang durchgeführt. 35

werden abfälle vom entstehungsort abtranspor-
tiert, so ist für die aufnehmende stelle eine anla-
gengenehmigung nach dem Bundes-immissions-
schutzgesetz (BimschG) erforderlich, sofern die 
Mengenschwellen der 4. BimschV überschritten 
werden – angeordnete soG-Maßnahmen sind 
hiervon ausgenommen.
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4.4 Anforderungen an den Weiterbetrieb von Anlagen

Anlagensicherheit – erforderliche technische 
Untersuchungen?

nach Beseitigung des Brandschutts und der un-
brauchbar gewordenen anlagenteile ist eine 
ausführliche Überprüfung der verbliebenen an-
lagenteile erforderlich. sofern der Bauherr oder 
Betreiber hierzu nicht selbst in der Lage ist, hat 
er sich der entsprechenden fachkompetenz drit-
ter zu bedienen.

in den durchzuführenden Untersuchungen sind 
beispielhaft die nachfolgenden aspekte zu 
beachten:

 ■ tauglichkeit der Bausubstanz,

 ■ Überprüfung der Umweltschutzanforderun-
gen, 

 ■ Überprüfung der arbeitsschutzanforderun-
gen sowie 

 ■ festlegen von Vorgaben zur anlagensicher-
heit.

hierzu sind insbesondere zu prüfen:

 ■ Bau: 

 • standsicherheit der anlagenteile

 • Brandschutz mit ausreichen-
der Löschwasserversorgung und 
Löschwasserrückhaltung

 • änderung der baulichen anordnung, 
Veränderung der abstände zu anderen 
anlagen

 • Möglichkeit der baulichen trennung von 
Lagerflächen

 • änderung der entwässerungseinrichtun-
gen und dichtheitsprüfungen (betriebli-
ches Kanalsystem)

Großbrand einer Gewerbemüllsortieranlage
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 ■ anlagensicherheit: 

 • Materialprüfung der anlagenteile

 • neuere Mess-und regeltechnik

 • Veränderung der eingesetzten Betriebs-
stoffe (austausch gegen ungefährlichere 
stoffe)

 ■ Umwelt: 

 • änderung der Messverfahren 

 • Verbesserte alarm- und 
Überwachungsgeräte

 • einsatz von Video- oder 
Kameraaufzeichnungen

 ■ arbeitsschutz: 

 • Gefährdungsbeurteilungen

 • arbeits- und Betriebsanweisungen

 • Verbesserte schutzausrüstungen

 • erweiterte schulungen des Personals

werden bei den instandsetzungsarbeiten weitere 
Boden- und Untergrundverunreinigungen fest-
gestellt, sind die sanierungsanforderungen zu 
beachten.

Rechtliche Erfordernisse?

Baurecht

wird eine baurechtlich genehmigte anlage durch 
ein schadensereignis zerstört, erlischt deren er-
richtungsgenehmigung. für die errichtung bzw. 
den wiederaufbau ist eine neue Baugenehmi-
gung erforderlich.

Immissionsschutzrecht

eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
beinhaltet den Bau und den Betrieb einer anlage. 
ist die errichtungsgenehmigung durch den scha-
densfall erloschen, so bleibt der Betrieb der an-
lage hiervon unberührt. die Betriebsvorschriften 
behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 

wenn der aufbau und die funktionsweise, die 
anlagenkapazität usw. beibehalten werden und 
keine nachteiligen auswirkungen auf die schutz-
güter zu erwarten sind, ist dies als unwesentliche 
änderung nach § 15 BimschG bei der zuständi-
gen immissionsschutzbehörde anzuzeigen.

sind mit der wiederherstellung der anlage wei-
tergehende änderungen verbunden (z. B. er-
höhung der genehmigten Kapazitätsgrenzen, 
änderung der Betriebs- und Verfahrensweisen, 
änderung der abluftanlagen o. ä.) oder sind er-
hebliche auswirkungen auf die schutzgüter zu 
erwarten, ist eine änderungsgenehmigung nach 
§ 16 BimschG erforderlich. aufgrund der Kon-
zentrationswirkung der immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigung kann die errichtung mit 
beantragt werden, eine gesonderte Baugenehmi-
gung ist nicht erforderlich.

wird eine zerstörte anlage innerhalb einer frist 
von 3 Jahren (festlegung im Zulassungsbescheid 
beachten) nicht wieder betrieben, erlischt die 
Genehmigung ebenfalls (siehe § 18 BimschG).

des weiteren steht es im ermessen der immis-
sionsschutzrechtlichen Überwachungsbehörde, 
aufgrund des schadensfalles weitere auflagen an 
den Betreiber zustellen, um den stand der tech-
nik einzuhalten und durch weitergehende an-
forderungen die Vorsorge gegen schädliche Um-
weltauswirkungen sicherzustellen.

eine ausführliche diskussion der baurechtlichen 
und immissionsschutzrechtlichen aspekte findet 
sich in der einschlägigen fachliteratur. 36 

weitere anforderungen können sich auch aus 
anderen rechtsvorschriften ergeben (z. B. stör-
fallverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, 
wasserhaushaltsgesetz, Bundes-Bodenschutzge-
setz, Bundes-Bodenschutz- und altlastenverord-
nung, Polizei- und ordnungsbehördengesetz und 
andere mehr).
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4.5 Einschalten externer Gutachter

Sind externe Gutachter einzuschalten?  
Wie finde ich den richtigen?

Bei Großschadensereignissen ist im regelfall 
durch den Betreiber für die sanierung und die 
Beurteilung der künftigen nutzung (anlagensi-
cherheit, arbeitsschutz, Umweltschutz) ein ex-
terner Gutachter einzuschalten. da oft alle Um-
weltmedien von einem solchen schadensereignis 
betroffen sind und das finden eines geeigneten 
sachverständigen problematisch ist, haben sich 
die Bundesländer darauf verständigt, sachver-
ständige, die in den Bereichen Luft, wasser, Bo-
den und abfall tätig sind, bekannt zu geben. 

diese ausgewiesenen fachleute können bei 
schadstoffmessungen und schadensermittlun-
gen in den oben genannten Bereichen kontak-
tiert werden und sind in einer gemeinsamen da-
tenbank veröffentlicht. das Land hessen bietet 
die Datenbank RE-SY-ME-SA (recherche sys-
tem Messstellen und sachverständige) im inter-
net als service an37.

in vielen fällen stellt auch der sachversiche-
rer z. B. über den Gesamtverband der deut-
schen Versicherungswirtschaft (GdV) einen 
sachverständigen.

4.6 Kostentragung für die Beseitigung der Umweltschäden

Welche Kosten für die Beseitigung der Um-
weltschäden sind zu tragen?

für die Übernahme der Kosten sind in der regel 
der Betreiber der anlage (als Verhaltensstörer) 
oder der Grundstückseigentümer (als Zustands-
störer) verantwortlich. die auswahl des störers 
liegt im ermessen der anordnenden Behörde. 
Große schadensfälle führen zu immensen Kos-
tenbelastungen – häufig sogar zur insolvenz ei-
nes ansonsten leistungsfähigen Unternehmens.

die nachfolgende Übersicht zeigt die in der regel 
anfallenden Kosten:

 ■ Gutachten, Probenahmen und analysen: 

 • Bodenuntersuchungen

 • Untersuchungen der Gewässer (oberflä-
chengewässer und Grundwasser)

 • Untersuchungen an den abwasseranlagen 
(Kanäle, Kläranlagenzulauf und -ablauf, 
Klärschlamm)

 • Untersuchungen des verunreinigten 
Löschwassers

 • Untersuchungen des Brandschuttes zur 
erstellung eines entsorgungskonzeptes

 • Untersuchungen von futter- und 
nahrungsmitteln

 ■ reinigungskosten: 

 • für reinigungsmaßnahmen an den abwas-
sertechnischen anlagen

 • für die reinigung von Geräten, Material, 
oberflächen und Verkehrsflächen

 ■ entsorgungskosten für:

 • verunreinigtes Löschwasser

 • verunreinigten Boden

 • Brandschutt

 • verbrauchte Geräte und Materialien

 • sonstiges (z. B. futter- und nahrungsmit-
tel, tiere …)

 ■ sanierungskosten für die Beseitigung/ siche-
rung von:

 • Gewässerschäden

 • langjährige Gewässerüberwachung

 • Bodenverunreinigungen

 ■ Kosten zur Begleichung von schadensersatz-
forderungen dritter.

die höhe des schadens ergibt sich aus seinem 
Umfang, den anfallenden sanierungs- und fol-
gekosten. eine abschätzung im Vorfeld ist nicht 
möglich. durch Vorsorgemaßnahmen wird das 
Kostenrisiko im schadensfall minimiert.
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4.7 Welche Konsequenzen sind aus dem Brandereignis zu ziehen?

nach einem schadensfall müssen Konsequenzen gezogen werden. Betreiber und Beteiligte müssen 
die Ursachen des ereignisses und den schadensverlauf betrachten, um künftige risiken zu minimieren 
bzw. auszuschließen. die Behörden haben dabei die Zulassungen zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Verbesserungen der Anlagensicherheit?

sollten aufgrund des Brandereignisses defizite in 
der anlagensicherheit eingetreten sein, sind die-
se nach dem stand der technik und der sicher-
heitstechnik nachzurüsten. Unter Umständen 
kann dies für die anlagensicherheit, die substi-
tution des stoffinventars, die Überarbeitung des 
Verfahrensablaufs bzw. die Prüfung von alterna-
tivverfahren, die Verbesserung der Mess-, steuer- 
und regeltechnik sowie der Überwachungstech-
nik, aber auch die Überarbeitung des eventuell 
vorhandenen sicherheitsberichtes bedeuten.

Verbesserungen des Arbeitsschutzes?

im arbeitsschutz ist aufgrund des scha-
densereignisses zu prüfen, ob die arbeits- und 
Betriebsanweisungen und die Unterweisungen 
der Mitarbeiter überarbeitet, die persönlichen 
schutzausrüstungen angepasst/ergänzt und ob 
die Gefährdungsbeurteilung aktualisiert werden 
müssen.

Verbesserungen der 
Umweltschutzmaßnahmen?

Um Umweltgefahren zu verhindern bzw. zu mini-
mieren sind eventuell nachrüstmaßnahmen an 
Lager- und Produktionsanlagen notwendig. dies 
könnten z. B. Verbesserungen der eingesetzten 
Messverfahren, der Löschwasserrückhaltung 
oder der zusätzliche einbau von abscheider- oder 
filteranlagen sowie absperreinrichtungen sein.

Verbesserungen der Infrastruktur?

im baulichen Bereich ist zu überdenken, ob die 
anlage aufgrund ihres vorhandenen stoffinven-
tars überhaupt wieder an diesem standort in 
Betrieb gehen soll. wenn ja, ist zu prüfen, ob 
brandschutztechnische Verbesserungen oder 
bauliche Veränderungen notwendig sind. dazu 

gehören unter anderem die bauliche abtren-
nung von tätigkeitsbereichen, der einsatz von 
sprinkleranlagen, die Verbesserung der stati-
schen Belastbarkeit und eventuell die instal-
lation zusätzlicher Bodenbefestigungen. des 
weiteren sollte überprüft werden, inwieweit 
ausreichende Löschwasserbevorratung und 

-rückhaltung gewährleistet sind. auch die Ver-
besserung der wirksamkeit der Brandbekämp-
fung sollte überprüft werden. ein aspekt ist die 
ausreichende Zugänglichkeit zum objekt (z. B. 
feuerwehrumfahrt).

Verbesserungen der innerbetrieblichen Orga-
nisation und Kommunikation?

ergibt die nachträgliche analyse des scha-
densereignisses defizite in der organisation und 
Kommunikation, sind diese zu verbessern. ins-
besondere sind nachfolgende fragestellungen zu 
überprüfen:

 ■ sind die Überwachung der anlage und wie-
derkehrende Kontrollen ausreichend gege-
ben?

 ■ wird die Geschäftsleitung ausreichend und 
schnell informiert?

 ■ wird die einhaltung der auflagen und sonsti-
gen Vorgaben regelmäßig überprüft?

 ■ sind die Mitarbeiter ausreichend aus- und 
fortgebildet?

 ■ sind die Betriebsanweisungen auf dem aktu-
ellen stand?

 ■ ist die risikobewertung der anlage auf dem 
aktuellen stand?

 ■ sind notfallkonzepte zu erarbeiten oder zu 
aktualisieren?

 ■ sind die Verantwortlichkeiten (Zuständigkei-
ten und Vertretungen) klar geregelt?
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 ■ Besteht Verbesserungsbedarf hinsichtlich der 
innerbetrieblichen Kommunikation?

 ■ sind die Meldewege korrekt?

 ■ sind die adressen aktuell? ist die adressen-
pflege verantwortlich geregelt?

daneben ist zu prüfen, ob der stellenwert der 
anlagensicherheit in der Geschäftsleitung geän-
dert werden muss. werden durch die Geschäfts-
leitung ausreichend Kontrollen durchgeführt?

Verbesserungen des Versicherungsschutzes?

schadensfälle ziehen i. d. r. höhere Versiche-
rungsprämien oder den Verlust des Versiche-
rungsschutzes nach sich. der Kontakt des anla-
genbetreibers zum Versicherer sollte daher so 
früh als möglich gesucht werden. dabei ist zu 
klären, in welchem Umfang aus sicht des Versi-
cherers die anlagensicherheit verbessert werden 
muss und wie ein ausreichender Versicherungs-
schutz für die Zukunft erreicht werden kann.
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5 anhänGe

Abkürzung Bezeichnung

ADD Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

AFFF Aqueous Film Forming Foam (wasserfilmbildendes Schaummittel)

AGBF Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik 
Deutschland (Zusammenschluss aller Berufsfeuerwehren)

AU Abfüllen, Umschlagen

AVV Abfallverzeichnis-Verordnung (Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis)

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz

BG Berufsgenossenschaft

BMA Brandmeldeanlage

BSB5 Biologischer Sauerstoffverbrauch in 5 Tagen

CEA Comité Européen Assurances – inzwischen umbenannt in Insurance Europe (Dach-
verband der nationalen Verbände der Versicherungsunternehmen Europas)

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf

DLR Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinland-Pfalz

DOC Dissolved Organic Carbon (gelöster organischer Kohlenstoff)

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

eANV elektronisches Nachweisverfahren

FwVO Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz

GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

GA Giftigkeitswert Algen

GD Giftigkeitswert Daphnien

5.1 Abkürzungen
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Abkürzung Bezeichnung

GEi Giftigkeitswert Fischeier/Fischembryonen

GL Giftigkeitswert Leuchtbakterien

GV Glühverlust

HBR Bromwasserstoffe

HBV Herstellen, Behandeln, Verwenden

HCL Chlorwasserstoffe

HFS Hytrans Fire System (ein Hochleistungspumpensystem)

IBC Intermediate Bulk Container

IED Industrieemissions-Richtlinie

IndBauRL Industriebaurichtlinie

KLR Kunststofflagerrichtlinie

KMF Künstliche Mineralfasern

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz

KV Kreisverwaltung

LBauO Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

LBodSchG Landesbodenschutzgesetz Rheinland-Pfalz

LBKG Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz

LF Elektrische Leitfähigkeit

LöRüRL Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie

LfU Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz, Mainz

PAK Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe

PCB Polychlorierte Biphenyle

PCDD Polychlorierte Dibenzodioxine

PCDF Polychlorierte Dibenzofurane

PE Polyethylen

PFC Per- und polyfluorierte Chemikalien

PFOS Perfluoroctansulfonat

PFT Perfluorierte Tenside

pH potentia Hydrogenii (Maß für den sauren oder basischen Charakter einer wässrigen 
Lösung)

PHDF Polyhalogenierte Dibenzofurane

PHDD Polyhalogenierte Dibenzo-p-dioxine

POG Polizei- und Ordnungsbehördengesetz Rheinland-Pfalz

PP Polypropylen

SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz

SBV Schädliche Bodenveränderung
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Abkürzung Bezeichnung

SGD Struktur- und Genehmigungsdirektion

TEL Technische Einsatzleitung

THW Technisches Hilfswerk

TOC Total Organic Carbon (gesamter organischer Kohlenstoff)

TRBS Technische Regeln für Betriebssicherheit

TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRwS Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe

TUIS Transport-Unfall-Informations- und Hilfsleistungssystem

UVB Untere Verwaltungsbehörde (keine offizielle Bezeichnung; der Begriff wird in die-
sem Leitfaden zur Vereinfachung verwendet anstelle offizieller Bezeichnungen wie 
z. B. „untere Bauaufsichtsbehörde“, „untere Wasserbehörde“, „untere Immissions-
schutzbehörde“ etc.)

VAwS Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
Rheinland-Pfalz

VdS VdS Schadenverhütung (ein Unternehmen des GDV)

VdTÜV Verband der TÜV e. V.

VG Verbandsgemeinde

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (Dachorganisation der kantona-
len Brandschutzbehörden und der 19 Kantonalen Gebäudeversicherungen in der 
Schweiz)

WGK Wassergefährdungsklasse 

5.2 Literaturverzeichnis

die nachfolgende tabelle enthält grundlegende und weiterführende Literatur zu dem hier behandel-
ten themenkomplex. die Liste erhebt keinen anspruch auf Vollständigkeit. 
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5.3 Bildnachweis

titelbild: Lagerhausbrand auf der Ludwigshafener Parkinsel am 22. Juni 2013; Urheber: immanuel Giel 
(eigenes werk)

UrL der seite: https://commons.wikimedia.org/wiki/file%3aLagerhausbrand-Parkinsel-05.JPG 

Lizenz: wikimedia commons, lizenziert unter creativecommons-Lizenz cc BY-sa 3.0,

UrL: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode 

abbildungen 1-1 und 3-4: norbert diekmann (†)

abbildungen 2-1 und 5-1: Verbandsgemeinde schönenberg-Kübelberg

abbildungen 2-2, 3-3, 3-5, 3-9, 4-1, 4-2, 5-2, 5-4: Landkreis Kaiserslautern

abbildung 3-1: eckhard Borutzki

abbildung 3-2: freiwillige feuerwehr rodenbach

abbildungen 3-6 und 5-3: Umweltbetriebe Zweibrücken

abbildung 3-7: freiwillige feuerwehr Kollweiler

abbildungen 3-8 und 4-3: Berufsfeuerwehr iserlohn

5.4 Endnoten

1 deutsche Vereinigung für wasserwirtschaft, abwasser und abfall e. V. (dwa)

2 herausgeber: Umweltbundesamt, deutscher feuerwehrverband e.V. und Bundesverband 
technischer Brandschutz e.V., download unter www.umweltbundesamt.de/publikationen/
ratgeber-fluorhaltige-schaumloeschmittel

3 Polare flüssigkeiten; mit wasser mischbare brennbare flüssigkeiten (z. B. alkohole, Lösemittel)

4 ein Löscherfolg mit fluorfreien Produkten oder Löschgelen ist momentan nicht oder nur mit einem 
nicht vertretbaren aufwand erzielbar.

5 fluorhaltige schäume werden hier in der regel nur noch produktbezogen durch werkfeuerwehren 
eingesetzt.

6 Lageabhängig ist hier ggf. der einsatz von düsenschläuchen unter Zugabe eines Klasse-a-schaum-
mittels eine technische option.

7 hygiene-institut des ruhrgebiets, ansprechpartner sebastian Bien, tel.: 0209 9242-350, fax: 0209 
9242-333, e-Mail: s.bien@hyg.de

8 deutscher Verein des Gas- und wasserfaches e. V., arbeitsblatt w 405 „Bereitstellung von Lösch-
wasser durch die öffentliche trinkwasserversorgung“, ausgabe 2008-02

9 das sind minimal 48 m3/h (800 l/min) für wohn-/Mischgebiete und 96 m3/h (1.600 l/min) für in-
dustriegebiete über einen Zeitraum von jeweils 2 stunden.
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10 weitere angaben zu Löschintensitäten (aufbringraten) finden sich in der Lehrunterla-
ge der LfKs rheinland-Pfalz, veröffentlicht als feuerwehr-Magazin sonderheft „Brandbe-
kämpfung mit schaum“, ebner Verlag. Zu bestellen unter http://shop.feuerwehrmagazin.de/
brandbekaempfung-mit-schaum

11 siehe Ministerialblatt der Landesregierung von rheinland-Pfalz, 8/2015, s. 154

12 siehe Ministerialblatt der Landesregierung von rheinland-Pfalz, 8/1998, s. 257

13 die aktuelle Liste der technischen Baubestimmungen findet sich unter http://fm.rlp.de/
de/themen/bauen-und-wohnen/baurecht-und-bautechnik/bauprodukte-und-bauarten/
liste-der-technischen-baubestimmungen/

14 comité européen des assurances (cea), jetzt: insurance europe

15 Vereinigung Kantonaler feuerversicherungen; die letzte ausgabe der bis 31.12.2014 gültigen Brand-
schutzerläuterung „Bewertung Brandabschnittsgrößen“ findet sich unter http://www.praever.ch/
de/bs/bsv2003/seiten/erlaeuterungen.aspx

16 hfs – hytrans fire system. in rheinland-Pfalz bei den Berufsfeuerwehren Koblenz, Ludwigshafen 
und trier sowie bei der Basf-werksfeuerwehr Ludwigshafen stationiert.

17 siehe handlungsempfehlung „Vollzug des Gebotes zur rückhaltung verunreinigter Löschmit-
tel im Brandfall“ des Landes hessen, stand 17.11.2011; https://umweltministerium.hessen.de/
umwelt-natur/wasser/gewaesserschutz/rueckhalt-von-verunreinigtem-loeschwasser 

18 richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-rückhalteanlagen beim Lagern wassergefährdender 
stoffe (Löschwasser-rückhalte-richtlinie – LörürL), Mitteilungen ifBt 5/1992 in Verbindung mit 
der Liste der technischen Baubestimmungen vom 01.10.2015, veröffentlicht im Ministerialblatt der 
Landesregierung von rheinland-Pfalz, 8/2015, s. 154

19 dwa-a 779: technische regel wassergefährdender stoffe (trws): allgemeine technische regelun-
gen (april 2006)

20 technische regel für Gefahrstoffe 509 „Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfes-
ten Behältern sowie füll- und entleerstellen für ortsbewegliche Behälter“; siehe http://www.baua.
de/de/themen-von-a-Z/Gefahrstoffe/trGs/trGs-509.html 

21 technische regel für Gefahrstoffe 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“; 
siehe http://www.baua.de/de/themen-von-a-Z/Gefahrstoffe/trGs/trGs-510.html 

22 technische regel für Gefahrstoffe 511 „ammoniumnitrat“; siehe www.baua.de/de/themen-von-a-
Z/Gefahrstoffe/trGs/trGs-511.html 

23 siehe www.gdv.de und www.vds.de 

24 siehe http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2516_web.pdf 

25 siehe http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2517_web.pdf 

26 siehe http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2557_web.pdf sowie das zugehörige Berech-
nungsblatt http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2557a_web.pdf 

27 siehe http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2564-1_web.pdf 



93 Leitfaden Brandschadensfälle Rheinland-Pfalz

28 Verband der chemischen industrie e. V. (Vci), Vci-Leitfaden „Löschwasserrückhaltung“ (dezember 
2014), siehe https://www.vci.de/services/leitfaeden/vci-leitfaden-loeschwasserrueckhaltung.jsp

29 technische regel für Gefahrstoffe 555 „Betriebsanweisung und information der Beschäftigten“, 
siehe www.baua.de/de/themen-von-a-Z/Gefahrstoffe/trGs/trGs-555.html 

30 din 14095 „feuerwehrpläne für bauliche anlagen“

31 Leitfaden „nachsorge betrieblicher schadensfälle mit Umweltbeeinträchtigungen“, Zweite überar-
beitete auflage 2013; herausgeber: Ministerium für Umwelt, forsten und Verbraucherschutz des 
Landes rheinland-Pfalz; download unter https://mueef.rlp.de/de/service/publikationen/ oder un-
ter https://www.edoweb-rlp.de/resource/edoweb:5516643/data 

32 siehe http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2357_web.pdf 

33 derzeit sind effizientere adsorptionsmaterialien in der entwicklung („Perfluorad“), siehe: www.cor-
nelsen-umwelt.de/news-Presse.6.0.html 

34 sofern feuerlöschschaummittel verwendet wurden und das Löschwasser nicht oder nicht voll-
ständig zurückgehalten wurde, wird hinsichtlich der Pft-Problematik auf das aLeX-informations-
blatt 29 verwiesen https://mueef.rlp.de/de/themen/klima-und-ressourcenschutz/bodenschutz/
rundschreiben-und-arbeitshilfen/arbeitshilfen/

35 siehe hierzu das Merkblatt 7 „nachweisführung und andienung bei sofortmaßnahme zur ord-
nungsgemäßen entsorgung/Gefahrenabwehr (soG-Maßnahmen)“ der saM, www.sam-rlp.de/fi-
leadmin/pdf/merkblaetter/merkblatt7.pdf 

36 Beispielsweise fachaufsatz „Genehmigungsrechtliche folgen der wiedererrichtung von beschädig-
ten oder zerstörten immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen anlagen“ von rechtsan-
walt dr. christian Kahle, LL.M. in nVwZ 19/2011, seite 1159 bis 1165.

37 siehe www.resymesa.de/ 
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